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Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit für unsere Gesellschaft 

Unser freiheitlich-demokratisches Gemeinwesen lebt 
davon, daß Bürgerinnen und Bürger an seiner Gestal-
tung mitwirken und einen Teil ihrer Lebenszeit für das 
Gemeinwohl einsetzen. 

Unser Gemeinwesen wäre nicht denkbar, wären nicht 
Millionen von Menschen aus freiem Entschluß bereit, 
sich in Wohlfahrtsverbänden, Kirchengemeinden, Ver-
einen, Parteien, Verbänden, Organisationen, Bürgerin-
itiativen und Selbsthilfegruppen für eine am Gemein-
wohl orientierte Aufgabe zu engagieren. Von der Viel-
zahl und Vielfalt freiwilliger Tätigkeiten hängt die 
Qualität des Lebens in unserem Lande entscheidend 
ab. 

Dies herauszustellen ist wichtig auch im Hinblick auf 
die Erfahrung, welche die Menschen in den neuen 
Ländern im Laufe von vier Jahrzehnten gemacht ha-
ben. Zentral organisierte, allseitige Versorgung und 
staatlich verordnete gesellschaftliche Arbeit haben die 
Selbstbestimmung, Selbstverantwortung der Bürger 
und die Fähigkeit zur Selbsthilfe eingeschränkt und 
dadurch das Gemeinwesen geschwächt. Dennoch 
wurde unter erschwerten Bedingungen Erhebliches an 
ehrenamtlicher Tätigkeit geleistet, wodurch sich die 
Menschen Freiraum selbständiger und selbstbestimm-
ter Lebensführungen geschaffen und gesichert haben. 
Dies war eine der Voraussetzungen für den Neuaufbau 
wirklich freier ehrenamtlicher Tätigkeit. 

In Verbänden, Vereinen und Organisationen der alten 
Länder ist in den vergangenen Jahren ein Nachlassen 
ehrenamtlicher Tätigkeit zu erkennen. Der immer stär

-

ker werdende Drang zur Individualisierung der Le-
bensformen, einhergehend mit einer immer vielfältiger 
gegliederten Gesellschaft, deren Aufgaben professio-
nalisiert und hauptberuflich von dafür ausgebildeten 
Fachleuten wahrgenommen werden, hat die Bereit-
schaft, über das eigene berufliche und familiäre Inter-
esse hinausgehend freiwillige Aufgaben wahr-
zunehmen, zurückgedrängt. 

Doch gibt es außerhalb der klassischen ehrenamtlichen 
Strukturen eine noch nicht ausgeschöpfte Bereitschaft 
an demokratischem Engagement, sozialer Sensibilität 
und Bereitschaft zur bürgerlichen Mitwirkung. 

Die Gesellschaft muß diesen Wandel ehrenamtlichen 
Engagements erkennen und nutzen. Sie muß die Be-
reitschaft der Bürgerinnen und Bürger zur Übernahme 
ehrenamtlicher Tätigkeiten mehr anerkennen, würdi-
gen und unterstützen und somit die Selbstverant-
wortung wieder stärker in das Gemeinwohl einbinden. 
Denn Selbstverantwortung und Mithilfe entspricht un-
serem freiheitlichen Verständnis vom Staat. 

Unsere Gesellschaft lebt von der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit. 

Vorbemerkung 

Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement der Bür-
gerinnen und Bürger ist nicht nur Ausdruck gelebter 
Solidarität und praktizierter Subsidiarität, sondern 
auch der Freiheitlichkeit unseres Gemeinwesens. Die 
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Verantwortungs- und Leistungsbereitschaft, die in eh-
renamtlicher Arbeit zum Ausdruck kommt, hebt Eh-
renamtliche in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft 
heraus und macht sie zu Vorbildern. Ehrenamtlich 
Tätige nehmen ihre Verantwortung für die Sicherung 
und Erhaltung der Freiräume wahr. Sie verdeutlichen 
in ihrer Arbeit den Zusammenhang von Freiheit und 
Verantwortung, was dem Selbstverständnis unseres 
Gemeinwesens entspricht. 

Gerade in der Freiheitlichkeit unseres Gemeinwesens 
liegt es begründet, daß freiwillige und ehrenamtliche 
Arbeit häufig unbeobachtet stattfindet, auch ohne di-
rekte Kenntnisnahme durch staatliche Stellen. Ein frei-
heitlicher Staat nimmt für sich nicht in Anspruch, voll-
ständig über Art und Ausmaß, Qualität und Quantität 
freiwilliger Leistungen seiner Bürgerinnen und Bürger 
informiert zu sein. 

Dennoch ist es für zahlreiche , gesellschaftspolitische 
Entscheidungen und für die weitere Entwicklung 
unseres demokratischen und sozialen Rechtsstaates 
wichtig, daß staatliche Stellen einen hinreichenden 
Überblick über Entwicklungen und Tendenzen im Be-
reich bürgerschaftlichen Engagements haben. Diesen 
verschafft sich die Bundesregierung vor allem durch 
ein dichtes Netz von Kontakten mit Organisationen 
und Verbänden aus allen Bereichen der Gesellschaft, 
die auch auf ehrenamtliches Engagement angewiesen 
sind. 

Aufgrund der Vielfalt sowie der Unterschiedlichkeit 
der jeweiligen Ausprägungen stellt die empirische Er-
fassung ehrenamtlichen Engagements eine große Her-
ausforderung an die Forschung dar. Grundsätzlich wird 
unter ehrenamtlicher Tätigkeit jede freiwillig er-
brachte, nicht auf Entgelt ausgerichtete außerbe-
rufliche Tätigkeit verstanden, die am Gemeinwohl ori-
entiert ist, auch wenn sie für einen einzelnen erbracht 
wird. Kostenerstattungen oder Aufwandsentschädi-
gungen stehen der Ehrenamtlichkeit grundsätzlich 
nicht entgegen. Es entstehen jedoch Abgrenzungs-
probleme, z. B. wenn die finanzielle Anerkennung 
ehrenamtlicher Arbeit ein Ausmaß erreicht, bei dem 
nicht mehr von Unentgeltlichkeit gesprochen werden 
kann, sondern von nebenberuflicher Erzielung von 
Einkünften. Insbesondere die Unentgeltlichkeit macht 
den Wert des Ehrenamtes aus. Die fließenden Über-
gänge zwischen unbezahlter ehrenamtlicher und be-
zahlter Arbeit, d. h. zwischen Ehrenamt und neben-
beruflicher bzw. hauptamtlicher Tätigkeit, aber auch 
die fließenden Grenzen zwischen Selbsthilfe und 
Ehrenamt führen bei der Beantwortung einzelner Fra-
gen zu Unschärfen. 

Die Recherchen im Rahmen der Beantwortung der Gro-
ßen Anfrage ergaben, daß systematische, alle Bereiche 
der ehrenamtlichen Tätigkeit und das ganze. soziale 
Spektrum der ehrenamtlich Tätigen abdeckende Un-
tersuchungen derzeit nicht vorliegen. Das Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend plant 
daher, im Rahmen seiner Haushaltsmittel eine ent-
sprechende Untersuchung in Auftrag zu geben, in de-
ren Rahmen in Form einer repräsentativen Umfrage 
Daten zur Struktur des Ehrenamtes, den Bereichen 

ehrenamtlicher Tätigkeit und zum Umfang ehrenamt-
licher Arbeit erhoben werden sollen. 

I. Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit für unser 
Gemeinwesen 

1. Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung 
der ehrenamtlichen Tätigkeit für die Funk-
tionsfähigkeit und das Selbstverständnis un-
seres Gemeinwesens bei? 

Ehrenamtliche Tätigkeit im allgemeinen 

Die Bundesregierung teilt die in der Vorbemerkung 
von den Fragestellern zum Ausdruck gebrachte Ein-
schätzung der Bedeutung ehrenamtlicher Tätigkeit für 
unser Gemeinwesen. 

Ehrenamtliche Arbeit in allen ihren Facetten und 
Tätigkeitsfeldern ist Ausdruck von Verantwortungs-
bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, von Solidari-
tät für die Gemeinschaft. Ehrenamtliches Engagement 
ist auch Ausdruck von Subsidiarität, nach der der Staat 
auf die Übernahme von Aufgaben verzichtet, die von 
einzelnen, von kleineren Gemeinschaften oder von 
freien Trägern erfüllt werden können. Es ist Pflicht des 
Staates, diese subsidiäre Aufgabenwahrnehmung sich 
entfalten zu lassen. Funktionsfähigkeit und Selbst-
verständnis unseres Gemeinwesens sind auf diese Art 
gelebter Solidarität und Subsidiarität angewiesen. 

Ein wichtiger Leitgedanke des Sozialstaates Bundes-
republik Deutschland ist die Erkenntnis, daß gemein-
nützige Träger soziale Aufgaben oftmals besser und 
bürgernäher bewältigen können als der Staat. Ange-
sichts neuer Herausforderungen ist unsere Gesellschaft 
in Zukunft mehr denn je auf die freiwillige und ehren-
amtliche Mitarbeit von Männern und Frauen, von 
Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen ange-
wiesen. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung, wie sie in 
der Kernaussage der „Berliner Resolution zum Ehren-
amt", die anläßlich der Anhörung des Deutschen 
Sportbundes zum Ehrenamt am 6. November 1995 von 
den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege, von den 
demokratischen im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien, von den Kirchen, vom Deutschen Frauenrat 
sowie von zahlreichen bedeutsamen Trägern und 
Organisationen aus dem Bereich des Katastrophen-
schutzes, des Umweltschutzes, der Entwicklungshilfe 
und anderer Bereiche verabschiedet wurde, zum Aus-
druck kommt: „Die Qualität einer Demokratie hängt 
entscheidend davon ab, ob eine große Zahl von Men-
schen bereit ist, durch freiwilliges und unbezahltes 
Engagement an ihrer Gestaltung mitzuwirken. " In den 
neuen Bundesländern trägt freiwilliges und ehrenamt-
liches Engagement zum Auf- und Ausbau von demo-
kratischen Strukturen und einer sozialen Infrastruktur 
sowie zur Entwicklung einer Gesellschaft engagierter 
Bürgerinnen und Bürger bei. 

Im Einigungsvertrag von 1990 heißt es in Artikel 32: 

„Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und die 
Träger der Freien Jugendhilfe leisten mit ihren Ein- 
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richtungen und Diensten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Sozialstaatlichkeit des Grundgesetzes. " Und in 
der Denkschrift zum Vertrag ist zu Artikel 32 ausge-
führt: „Die Tätigkeit freier gesellschaftlicher Kräfte, 
insbesondere der Träger der Freien Wohlfahrtspflege 
und der Träger der Freien Jugendhilfe, ist ein Wesens-
merkmal des demokratischen und sozialen Rechts-
staats im Sinne der Ordnung des Grundgesetzes. Sie 
entspricht den tragenden Prinzipien der Pluralität und 
Subsidiarität. " (Drucksache 11/7760, S. 372) 

Ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen 
der Gesellschaft 

Ehrenamtliche Arbeit prägt jeden einzelnen Bereich 
der Gesellschaft, in dem sie geleistet wird, und hat 
dementsprechend in jedem dieser Tätigkeitsfelder 
ihren eigenen Charakter und ihre spezifische Bedeu-
tung. 

Es war das soziale Ehrenamt, das die Entwicklung des 
Wohlfahrtswesens und der öffentlichen Sozialarbeit in 
Deutschland bis in die 30er Jahre prägte, bevor nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Professionalisierung im so-
zialen Bereich einsetzte. Es ist auch heute noch so, daß 
Ehrenamtliche soziale Netze schaffen, die den Erfolg 
professioneller Sozialarbeit sichern helfen. Das soziale 
Ehrenamt ist eine Stütze des Sozialstaates. Die beste 
staatliche Sozialordnung kann nicht auf praktizierte 
Nächstenliebe verzichten. Sozialer Arbeit, die weder 
aufgrund einer Pflicht noch wegen einer Bezahlung, 
sondern nur der Sache wegen ausgeübt wird, kommt 
hier eine besondere Bedeutung zu. 

Ehrenamtliche Tätigkeit trägt grundlegend zur Ver-
besserung der Situation im Pflegebereich und bei der 
Betreuung und Unterstützung behinderter Menschen 
bei und prägt den Bereich der Selbsthilfe Behinderter. 
Auch wäre ohne Unterstützung durch Ehrenamtliche 
die Verwirklichung der Hospizziele nicht zu erreichen. 
Ehrenamtliche Tätigkeit in den Hospizdiensten leistet 
einen Beitrag, das verschüttete Selbstverständnis un-
seres Gemeinwesens hinsichtlich der letzten Lebens-
phase wieder neu zu beleben. 

Freiwillige und ehrenamtliche Tätigkeit beschränkt 
sich nicht auf soziale Aufgaben, sondern umfaßt na-
hezu alle Bereiche der Gesellschaft und auch des Staa-
tes: Politik, Kultur, Justiz, Freizeit, Jugendarbeit, Sport, 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, Gesundheit 
und Sozialwesen, Katastrophenschutz und Rettungs-
wesen, Freiwillige Feuerwehren, Arbeitsschutz, Tarif-
parteien in der Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt- und 
Naturschutz etc. Von vielen Trägern ehrenamtlicher 
Arbeit wird betont, daß das Ehrenamt, sei es in Lei-
tungsfunktionen oder als Tätigkeit „an der Basis", eine 
Qualität habe, die durch professionelle Arbeit nicht er-
reicht werden könne, und daß ohne Ehrenamt das 
Verbandswesen nicht denkbar sei. Hinzu kommt das 
Engagement im „Neuen Ehrenamt", das nicht im Kon-
text von traditionellen Vereinen und Verbänden statt-
findet, sondern in neugegründeten Organisationen 
und Initiativen das Element der Selbsthilfe mit Ele-
menten des klassischen Ehrenamtes verbindet. 

Durch freiwillige Arbeit in Vereinen, Organisationen 
und Initiativen erfahren, erlernen und praktizieren 
Menschen Gemeinschaftsempfinden, Fairneß, Tole-
ranz, Einsatzfreude, Selbstdisziplin, Durchhaltever-
mögen - Werte und Tugenden, die für den Zusammen-
halt der Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. 

Junge Menschen lernen durch ehrenamtliche Arbeit, 
z. B. in der Jugendhilfe oder im Sport, frühzeitig die 
Bedeutung eigenen Engagements für andere, für die 
Gesellschaft und für sich zu erkennen. Freiwillige und 
ehrenamtliche Tätigkeit ist daher ein wichtiges Ange-
bot für junge Menschen, ihre Kompetenz und Einsatz-
bereitschaft zu zeigen und Anerkennung in der Ge-
meinschaft zu finden. 

Den größten Teil der ehrenamtlichen Arbeit „vor Ort" 
leisten Frauen, vor allem im sozial-karitativen Bereich. 
In Parteien und vielen Verbänden sind sie jedoch un-
terrepräsentiert, an der Spitze dieser Organisationen 
kaum vertreten. Die zunehmende Partizipation von 
Frauen in Verbänden und Parteien ist ein Schritt hin 
zu mehr tatsächlicher Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern. 

Ehrenamtliches Engagement leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Integration vieler Menschen bzw. Bevölke-
rungsgruppen in das Gemeinwesen: 

— Die Interessenve rtretung Behinderter, ihre aktive 
Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklungspro-
zessen, die Entfaltung ihrer Persönlichkeit als Vor-
aussetzung und Ergebnis eines selbstbestimmten 
Lebens wie auch die vielfältigen Formen der Hilfe 
und Betreuung durch Nichtbehinderte wären ohne 
ehrenamtliche Tätigkeit undenkbar. Der Selbst-
hilfegedanke findet gerade in dieser Form uneigen-
nütziger, gegenseitiger Solidarität einen beredten 
Ausdruck. 

— Die von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in 
den unterschiedlichsten Organisationen und Orga-
nisationsformen geleistete ehrenamtliche Arbeit 
verdeutlicht, in welch hohem Maß Seniorinnen und 
Senioren nicht nur in der Lage, sondern auch bereit 
sind, aktiv ihr Leben selbst zu gestalten, ihre Er-
fahrungen einzubringen, ihre Interessen zu ver-
treten und sich für andere und für die Gemeinschaft 
einzusetzen. Viele ehrenamtlich getragene Initia-
tiven leisten auch einen Beitrag zum Dialog zwi-
schen den Generationen. 

— In der Ausländerarbeit werden zusätzlich zu den 
Maßnahmen des Bundes, der Länder und auf kom-
munaler Ebene umfangreiche ehrenamtliche Tätig-
keiten ausgeübt, z. B. in kommunalen Ausländer-
beiräten, Initiativen von Ausländern und Deutschen 
in der Nachbarschaftshilfe, in der Betreuung von 
Flüchtlingen (z. B. Flüchtlingsräte), im sozialen und 
kulturellen Bereich und in der Bildungsarbeit. Diese 
ehrenamtlichen Aktivitäten von Ausländern und 
Deutschen, die zu einem großen Teil in die Arbeit 
von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und zahlreichen 
anderen Trägern eingebettet sind, aber auch oft 
ohne institutionelle Unterstützung durchgeführt 
werden, fördern die Integration der in Deutschland 
lebenden Ausländerinnen und Ausländer. Als Zei- 
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chen zunehmender Integration bewertet die Bun-
desregierung auch die Beobachtung, daß Ausländer 
immer häufiger in Bereichen ehrenamtlich tätig 
sind, die keinen Bezug zur Ausländerarbeit haben. 

— In der Vertriebenen- und Aussiedlerarbeit enga-
gieren sich Angehörige dieser Gruppen oder deren 
Nachkommen, u. a. im Bund der Vertriebenen und 
den Landsmannschaften, aber auch andere ehren-
amtliche Mitarbeiter insbesondere in Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden, Schulen oder als Einzelper-
sonen. Zusätzlich zu den erheblichen Leistungen 
von Bund, Ländern und Gemeinden trägt auch die-
ses breite ehrenamtliche Engagement vieler Bürge-
rinnen und Bürger wesentlich zur ganz über-
wiegend gelungenen Integration von Aussiedlern 
und Spätaussiedlern, zur Bewältigung der Folgen 
der Vertreibung und zur Versöhnung mit den öst-
lichen Nachbarn bei. 

Ehrenamtliche Arbeit bedeutet Teilhabe, Mitgestal-
tung und -wirkung, Bürgernähe und Einflußnahme in 
allen Bereichen der Gesellschaft. 

— Die beste staatliche Umwelt- und Naturschutz-
politik kann wenig bewirken, wenn sie nicht von 
Bürgerinnen und Bürgern unterstützt und mit-
getragen wird. Ehrenamtlich im Umwelt- und Na-
turschutz Tätige sind unverzichtbare Partner. Sie 
vermitteln und aktivieren die Sachkunde, das Ver-
antwortungsbewußtsein und die Mitarbeit anderer 
Menschen. Darüber hinaus tragen sie mit dazu 
bei, durch Informations- und Beratungsarbeit das 
Umweltbewußtsein in Gesellschaft und Politik zu 
schärfen. 

— Ohne das breite ehrenamtliche Engagement wäre 
auch das vielfältige kulturelle Leben in der Bundes-
republik Deutschland nicht nur ärmer, sondern z. T. 
auch kaum realisierbar. Erinnert sei nur an die 
zahlreichen Vereinigungen und Gesellschaften der 
unterschiedlichsten Sparten des kulturellen Lebens. 
Der Sport in den Vereinen und Verbänden wäre 
ohne die freiwillige, unentgeltliche Tätigkeit nicht 
finanzierbar. 

— Ehrenamtliche Tätigkeit in Parteien sowie bei der 
Ausübung kommunaler Mandate und Ämter sorgt 
für mehr Bürgernähe von Staat und Politik und gibt 
dem einzelnen Bürger die Möglichkeit zur Einfluß-
nahme. 

— Auch in der Justiz hat ehrenamtliche Arbeit einen 
hohen Stellenwert. Insbesondere in der Strafrechts-
pflege und in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 
bringen die in zahlreichen Verfahrensordnungen 
vorgesehenen ehrenamtlichen Richter und Schöffen 
das Rechtsbewußtsein und die Wertvorstellungen 
der Bevölkerung und ihren Sachverstand in die Be

-

ratungen des Gerichts ein und sind Ausdruck dafür, 
daß Urteile „Im Namen des Volkes" ergehen. 

— Die Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer im Strafvollzug 
und in der Straffälligenhilfe und ihre Brücken

-

funktion zwischen straffälligen Menschen und 
der Gesellschaft sind Ausdruck davon, daß es sich 
hierbei nicht nur um eine Angelegenheit staatlicher 
Organe, sondern um eine Aufgabe und Verpflich-
tung der Gesellschaft insgesamt handelt. 

— Die Vormundschaft über Minderjährige und die 
Betreuung Volljähriger, die ihre Angelegenheiten 
nicht oder nicht in vollem Umfang selbst zu be-
sorgen vermögen, bilden wichtige Aufgaben im 
Bereich der vorsorgenden Rechtspflege, die nach 
der Konzeption des Bürgerlichen Gesetzbuches im 
Grundsatz ehrenamtlich wahrgenommen werden. 

Auch im Berufsleben hat ehrenamtliche Arbeit - eng 
mit der beruflichen Tätigkeit verknüpft - einen hohen 
Stellenwert. Dies bet rifft z. B. in den Bereichen Ar-
beitsrecht und Arbeitsschutz Bet riebs- und Perso-
nalratsmitglieder, Tarifausschußmitglieder, Beisitzer 
in Heimarbeits- oder Entgeltausschüssen sowie Mit-
glieder in zahlreichen Ausschüssen und Beiräten im 
Bereich des Arbeitsschutzes. So würden z. B. ohne das 
Engagement der Betriebs- und der Personalratsmit-
glieder das Betriebsverfassungsgesetz und das Per-
sonalvertretungsgesetz leerlaufen; in den Betrieben 
und Dienststellen fände keine Mitbestimmung statt. 
Ehrenamtliche in Ausschüssen und Beiräten im Be-
reich des Arbeitsschutzes leisten ihrerseits einen wich-
tigen Beitrag zur Verhinderung von Arbeitsunfällen 
und arbeitsbedingten Gesundheitsschäden sowie zur 
humanen Gestaltung der Arbeitsbedingungen. 

II. Statistische Angaben zu ehrenamtlichen 
Tätigkeiten 

2. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Zahl 
der in der Bundesrepublik Deutschland ehren-
amtlich Tätigen ein, wie hoch die Zahl der eh

-

renamtlichen Tätigkeiten, und wie schlüsseln 
sich diese ehrenamtlichen Tätigkeiten auf die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche 
auf (z. B. Soziales, Sport, Kultur etc.)? 

Die ehrenamtliche Tätigkeit wird trotz ihrer Bedeutung 
für unsere Gesellschaft bisher nicht systematisch und 
flächendeckend erfaßt. In den letzten Jahren wurden 
zwar Einzelstudien zu bestimmten Feldern ehren-
amtlicher Tätigkeit durchgeführt, umfassende An-
gaben liegen derzeit jedoch nicht vor. Wie bereits in der 
Vorbemerkung angemerkt, plant das Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend des-
halb, im Rahmen seiner Haushaltsmittel eine entspre-
chende Studie in Kürze in Auftrag zu geben. 

Um schon jetzt einen gewissen Überblick über den 
Umfang ehrenamtlicher Tätigkeiten in Deutschland zu 
erhalten, wurden seitens der Bundesregierung rd. 200 
Verbände, meist Dach- oder Spitzenverbände, aus al-
len gesellschaftlichen Bereichen befragt. Die Antwor-
ten hierauf waren sehr umfangreich und unter-
schiedlich detaillie rt ; zum Teil fehlen Zahlenangaben 
oder Daten aus neuerer Zeit vollständig. Dennoch 
wurde versucht, die Zusendungen möglichst umfas-
send für die Beantwortung auszuwerten. Im Anhang ist 
eine Liste von Verbänden und Organisationen auf-
geführt, die der Bundesregierung Angaben zur Ver-
fügung gestellt haben. 

Erste wichtige Anhaltspunkte über den Umfang ehren

-

amtlicher Tätigkeit in Deutschland lassen sich einer 
Untersuchung des Statistischen Bundesamtes über 
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die Zeitverwendung der Bevölkerung in Deutschland 
(Zeitbudget-Studie) entnehmen, die 1991/92 im Auf-
trag des damaligen Bundesministeriums für Familie 
und Senioren erstellt wurde. In 7 200 Haushalten wurde 
die Zeitverwendung aller Haushaltsmitglieder ab zwölf 
Jahren anhand von Tagebuchaufzeichnungen und 
eines Haushaltsinterviews erhoben. Diese Studie war 
allerdings nicht spezifisch auf die Erhebung ehren-
amtlicher Tätigkeiten zugeschnitten. 

— Den Befragten lag keine eindeutige Definition des 
Begriffs Ehrenamt vor. Auskünfte dazu beruhten 
auf der eigenen Einschätzung dessen, was als eh-
renamtlich zu bezeichnen sei. 

— Bei der Auswertung wurde zwischen Ehrenamt 
(Wahrnehmung von Aufgaben innerhalb von Insti-
tutionen, Verbänden, Vereinen, die über die ein-
fache Mitgliedschaft hinausgehen, z. B. im Vereins-
vorstand, als Schöffen oder Schiedsleute, im Eltern-
beirat, in der Freiwilligen Feuerwehr) und sozialer 
Hilfe (Betreuung und Pflege von Personen im Rah-
men z. B. von Kirchen und Wohlfahrtsorganisatio-
nen) unterschieden. 

Damit sind viele Tätigkeiten nicht unter dem Begriff 
Ehrenamt erfaßt worden, die im Verständnis der Be-
völkerung ehrenamtliche Tätigkeit ausmachen und vor 
allem von Frauen erbracht werden. Es muß weiter da-
von ausgegangen werden, daß insbesondere kurz-
fristige, projektbezogene ehrenamtliche Arbeit durch 
die Studie nur unzureichend erfaßt ist. Außerdem hat 
sich die Studie nicht mit dem Aspekt der Unentgelt-
lichkeit befaßt, so daß ihr Angaben zum finanziellen 
Aufwand der Befragten für ihre ehrenamtliche Tätig-
keit nicht zu entnehmen sind. 

Generell sind die Gesamtzahl ehrenamtlich und freiwil-
lig Tätiger sowie die Bereitschaft, ein Amt zu über-
nehmen, in den letzten Jahrzehnten enorm gestiegen. 
Anfang der 60er Jahre rechnete man - nach Angaben der 
Deutschen Gesellschaft für Freizeit e. V. - mit einem An-
teil von 5 % Ehrenamtlicher an der Gesamtbevölkerung 
in Westdeutschland, d. h. 2,5 Millionen. Seither hat sich 
die Zahl ehrenamtlich Tätiger fast verfünffacht. 

Nach den Ergebnissen der Zeitbudget-Studie übten in 
Deutschland 1991/92 rund 12 Millionen Personen ab 
zwölf Jahren (d. h. 17 %) ein Ehrenamt (ohne soziale 
Hilfe) aus. Mit knapp 20 % lag der Beteiligungsgrad im 
früheren Bundesgebiet (knapp 11 Millionen Personen) 
mehr als doppelt so hoch wie in den neuen Bundes-
ländern mit 9 % (gut eine Million Personen). Durch 
das Ausklammern der „sozialen Hilfe" (z. B. Pflege 
und Betreuung von Personen), die weitgehend von 
Frauen wahrgenommen wird, wurde allerdings der 
Anteil ehrenamtlich tätiger Frauen mit 15 % gegenüber 
einem Anteil von 20 % bei den Männern untererfaßt. 

Der Grund für den geringeren Beteiligungsgrad in den 
neuen Bundesländern liegt in der unterschiedlichen 

Tradition ehrenamtlicher Arbeit. Sie fand - allerdings 
in anderem Bezugsrahmen - als „freiwillig erzwun-
gene", „gesellschaftliche Tätigkeit" statt. Mit Hilfe von 
Sonderprogrammen wurden auch von der Bundesre-
gierung vielfältige umfangreiche Start- und Aufbau-
hilfen zur erfolgreichen Schaffung einer pluralisti-
schen, insbesondere auch von ehrenamtlicher Arbeit 
getragenen Verbandsinfrastruktur gegeben. 

Die Daten der Zeitbudget-Studie zum Umfang ehren-
amtlicher Tätigkeit wurden in den neuen Ländern in 
der Zeit des politischen und gesellschaftlichen Um-
bruchs erhoben und sind sicherlich so nicht mehr ak-
tuell. Vielmehr äußern Verbände und Organisationen 
häufig, daß in den alten Ländern zwar ein Rückgang, in 
den neuen Ländern jedoch eine Zunahme ehrenamt-
lichen Engagements zu beobachten sei. 

Im übrigen entsprechen die genannten Ergebnisse der 
Zeitbudget-Studie in der Tendenz weitgehend Ergeb-
nissen anderer Untersuchungen, die in den letzten 
Jahren durchgeführt worden sind, sowie Erkenntnis-
sen aus der Verbändeumfrage. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß sowohl bei den einzelnen Trägern 
ehrenamtlicher Tätigkeit als auch in den verschiede-
nen wissenschaftlichen Arbeiten unterschiedliche De-
finitionen des Ehrenamtes und des freiwilligen Enga-
gements zugrunde gelegt werden, was Vergleiche und 
Gegenüberstellungen zum Teil schwierig macht. Auch 
ist bei den Angaben nicht immer zu erkennen, ob die 
Zahl der ehrenamtlich Tätigen oder die Zahl der Eh-
renämter - mit Mehrfachnennungen von Personen als 
Folge - zugrunde gelegt wurden. Ehrenamtliche sind 
häufig in mehreren Funktionen, auch in unterschied-
lichen Bereichen gleichzeitig tätig. Auch ist die Zu-
ordnung einzelner Träger nicht immer eindeutig mög-
lich; so gibt es z. B. in der Jugendarbeit Träger und 
Tätigkeitsfelder, die gleichzeitig dem kirchlichen Be-
reich zuzuordnen sind. 

Die vom Volunteer Centre UK in London koordinierte 
und in Deutschland von der Robert  Bosch Stiftung mit-
finanzierte europaweite Studie zur freiwilligen Arbeit 
(EuroVol-Studie), die 1996 in deutscher Sprache ver-
öffentlicht wird, geht - nach einer Vorabinformation 
der Robert Bosch Stiftung - für 1994 von einem Anteil 
von 18 % der erwachsenen Bundesbürger aus, die sich 
in irgendeiner Form (sozial, politisch, sportlich, ökolo-
gisch etc.) freiwillig für andere engagieren.1) 

Auf der Datenbasis des Sozioökonomischen Panels 
1994 engagierten sich nach Angaben des Deut-
schen Instituts für Wi rtschaftsforschung (DIW) in Berlin 
gut 14 % der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland 
mindestens einmal im Monat ehrenamtlich. 

Alle bekannten Studien stimmen darin überein, daß in 
Deutschland die Bereiche Gesundheit und Soziales an 
der Spitze der Tätigkeitsfelder ehrenamtlicher Tätig-
keit stehen, gefolgt von Spo rt  und Freizeit. 

1) Bemerkenswert ist, daß nach dieser Studie der Anteil der unter 25jährigen, die sich freiwillig engagieren, mit 23 % überdurchschnittlich hoch 

ist, während der Anteil der über 65jährigen mit 13 % in dieser Untersuchung im Gegensatz zu anderen wesentlich niedriger liegt. 
Im internationalen Vergleich der EuroVol-Studie ist der Anteil freiwillig Engagierter in Deutschland zwar relativ niedrig, doch engagieren sich 
diejenigen, die aktiv sind, durchschnittlich intensiver als die Vergleichspersonen in den anderen Ländern. 
Die Ergebnisse der EuroVol-Studie sind nicht unumstritten. In manchen Bereichen, insbesondere im Hinblick auf Senioren, widersprechen sie 
Ergebnissen gezielter Einzeluntersuchungen, die jeweils als weitgehend gesichert angesehen werden können. 
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Wegen der bereits angemerkten Untererfassung frei-
williger und ehrenamtlicher Arbeit im Rahmen der 
Zeitbudget-Studie ist insbesondere im Hinblick auf die 
von Frauen geleistete Arbeit ein erheblich höherer An-
teil anzunehmen. Die 1993 vom damaligen Bundes-
ministerium für Familie und Senioren in Auftrag gege-
bene Untersuchung „Ältere Menschen im sozialen 
Ehrenamt", die die Bedingungen ehrenamtlichen Enga-
gements exemplarisch an drei Standorten untersucht 
hat, kam zu dem Ergebnis, daß 75 % aller Ehrenamt-
lichen im sozialen Bereich Frauen sind. Unter allen 
Ehrenamtlichen über 65 Jahre betrage der Frauenanteil 
ebenfalls 75 %. 

Erkenntnisse über ehrenamtlich Tätige im Kulturbe-
reich hat die Bundesregierung aus der durch den 
Deutschen Kulturrat e. V. 1995 durchgeführten Unter-
suchung „Stand und Perspektiven ehrenamtlicher 
Arbeit im Kulturbereich" erhalten. 2 ) 

Angaben zur Zahl aller ehrenamtlichen Tätigkeiten/ 
Funktionen und wie sich diese aufschlüsseln, können 
jedoch aus den vorliegenden Unterlagen der amtlichen 
Statistik und aus den genannten Untersuchungen nicht 
ermittelt werden. 

Auch wenn kein vollständiges Gesamtbild gegeben 
werden kann, vermitteln zahlreiche Angaben aus ein-
zelnen zentralen gesellschaftlichen Bereichen eine 
eindrucksvolle Anschauung der Vielfalt und Intensität 
des Engagements. 

Allein in der Freien Wohlfahrtspflege mit ihren Spit-
zenverbänden Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritas

-
verband, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland und Zentralwohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland, die sich die Hilfe 
für Menschen in Not zur Aufgabe gemacht haben, sind 
schätzungsweise ca. 1,5 bis 1,7 Millionen ehrenamt-
liche Helferinnen und Helfer tätig. Sie tragen dazu bei, 
die soziale Arbeit in vielen Bereichen wesentlich zu 
verbreitern und zu vertiefen. Einsatzgebiete von 
Ehrenamtlichen in den Wohlfahrtsverbänden sind u. a. 
Besuchsdienste, Kranken- und Behindertenhilfe, Kin-
der- und Jugendhilfe, Familien- und Altenhilfe. Mit 
ihren unterschiedlichen Lebens- und Berufserfahrun-
gen unterstützen Ehrenamtliche oftmals in besonderer 
Weise das vielfältige, unterschiedlichen Bedürfnissen 
entsprechende Angebot der Freien Wohlfahrtspflege. 

Im Kommunalbereich gibt es nach Angaben des Deut-
schen Städtetages vielfältige Aufgaben, die von ehren-
amtlich Tätigen wahrgenommen werden. Zu nennen 
sind vor allem: 

— ehrenamtliche Ratsmitglieder: Die Zahl der Ge-
meinderäte einschließlich der Stadträte in kreis-
freien Städten betrug im Jahr 1994 207 700. In den 

2) In dieser Untersuchung hat der Deutsche Kulturrat e.V. 211 auf Bundesebene tätige Mitgliedsverbände und -organisationen sowie andere 
ausgewählte Verbände des Kulturbereichs aus den Sparten Darstellende Künste, Literatur, Film/Audiovision, Musik, Bildende Künste, Design, 
Soziokultur befragt. Der Rücklauf der Antworten beträgt 60 %. Um auch die Landes- und Kommunalebene zu berücksichtigen, hat der Deut-
sche Kulturrat e.V. entsprechende Befragungen der Landes- und Regionalverbände des Bundesverbandes Bildender Künstlerinnen und 
Künstler (BBK) in die Auswertung mit einbezogen. Einen genauen Überblick über die Anzahl der kommunal verankerten Zusammenschlüsse, 
die ehrenamtlich im weitesten Sinne für das Kulturleben tätig sind, gibt es nicht und kann es auch kaum geben, da diese einem ständigen 
Wandel unterliegen. 

Kreistagen waren im Jahre 1994 22 200 Bürgerin-
nen und Bürger ehrenamtlich tätig; 

- sachkundige Bürger, Beiräte, wie z. B. Frauenbei

-

räte, Ausländerbeiräte oder Seniorenvertretungen: 
In der Bundesrepublik Deutschland existieren der-
zeit z. B. in über 700 Kommunen Seniorenbeiräte, 
-räte oder -vertretungen mit rd. 8 500 ehrenamt-
lichen Mitgliedern sowie rd. 500 ehrenamtliche Se-
niorenvertreter auf Ebenen der Länder und des 
Bundes;  

— ehrenamtliche Bürgermeister bzw. Beigeordnete: 
Die Anzahl ist der Bundesregierung nicht bekannt, 
u. a. auch deshalb, weil die Kommunalverfassungen 
zwar Höchstzahlen für derartige Ehrenämter fest-
legen, es im übrigen den Kommunen überlassen, 
von dieser Zahl nach unten abzuweichen; 

— ehrenamtliche Wahlhelfer - allein rd. 700 000 ehren-
amtliche Wahlhelfer waren bei der Bundestagswahl 
1994 tätig - und Volkszähler: Bei der Volkszählung 
1987 waren rd. 510 000 Zähler im Einsatz, deren 
Engagement in einer Zeit geringer Akzeptanz von 
Volkszählungen besonders gewürdigt werden muß. 

Angesichts der Neuorganisation der kommunalen 
Haushalte findet die soziale Bewegung des Bürger-
engagements neue Bedeutung und breite Unterstüt-
zung. Es sind - vorerst noch nicht quantifizierbare - 
Tendenzen erkennbar, die Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger an Aufgaben im kommunalen Bereich 
zu erweitern. Beispiele sind die ehrenamtliche Be

-

treuung von Stadtteilbibliotheken, Museumsausstel-
lungen, Schwimmbädern etc., die. vielerorts ohne 
die Eigeninitiative der Bürgerinnen und Bürger nicht 
offengehalten werden könnten. 

Im Bereich der Justiz liegt der Bundesregierung stati-
stisches Zahlenmaterial nur für die Schöffen in den 
alten Bundesländern vor. Danach sind für die laufende 
Amtsperiode der Schöffen (Anfang 1993 bis Ende 
1996) 45 807 Schöffen tätig. Zusammen mit den 
ehrenamtlichen Richtern in den neuen Bundesländern 
und denen der anderen Gerichtszweige wird die Zahl 
der Laienrichter in Deutschland auf rd. 80 000 ge-
schätzt. In bisher zwölf Bundesländern gibt es außer-
dem ca. 10 000 Schiedsmänner und Schiedsfrauen, 
deren Aufgabe die außergerichtliche Beilegung klei-
nerer Rechtsstreitigkeiten ist. Auch bei einigen Bun-
desgerichten sind ehrenamtliche Richter tätig. 

Über die Anzahl der im Sport  ehrenamtlich Tätigen gibt 
es keine gesicherten Angaben. Nach Hochrechnungen 
des Deutschen Sportbundes sind derzeit ca. 2,5 Millio-
nen Menschen in 85 519 Sportvereinen mit 25,9 Millio-
nen Mitgliedern ehrenamtlich tätig. Dazu kommt die 
große Anzahl der Personen, die Freiwilligenarbeit (z. B. 
Fahrdienste, Betreuungstätigkeit, Mitwirkung bei Ver-
anstaltungen, Durchführung von Projektarbeit) in den 
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Sportorganisationen leisten, ohne ein Amt übernom-
men zu haben. 

Auch im Bereich der Jugendverbände liegen keine ge-
sicherten Angaben vor. Zum breiten Spektrum ehren-
amtlicher Arbeit in Jugendverbänden gehören die ver-
antwortliche Leitung von Kinder- und Jugendgruppen, 
das Engagement in Projekten, bei Bildungsmaßnah-
men, die Mitwirkung in Leitungsgremien und anderes 
mehr. Der 8. Jugendbericht (1990) weist für den Be-
reich der Jugendarbeit in den alten Bundesländern ca. 
600 000 ehrenamtlich Tätige aus, wobei diese Zahl den 
Bereich der Arbeit mit Kindern nicht berücksichtigt. 
Bedingt durch die Wiedervereinigung, unter Hinzu-
nahme des nicht unbeträchtlichen Teils von Arbeit mit 
Kindern und im Hinblick auf die wenigen exakt er-
hobenen Daten ist von einer höheren Zahl der in der 
Jugendarbeit ehrenamtlich Engagierten' auszugehen. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 
der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej) hat ver-
sucht, ehrenamtliches Engagement für den Gesamtbe-
reich der Evangelischen Jugend zu erfassen. Nach 
ihren Hochrechnungen kommt sie auf eine Größe von 
mindestens 150 000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Gegenüber dieser hohen Zahl an 
ehrenamtlich Engagierten stellen hauptamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelischen 
Jugend nach verbandsinternen Schätzungen nur we-
niger als 5 %. Ähnliche Relationen zwischen haupt-  
und ehrenamtlichem Engagement gelten auch für an-
dere Jugendverbände, wie z. B. den Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend. 

In der Elternmitwirkung an Schulen sind Schätzungen 
des Bundeselternrats zufolge bundesweit fast eine 
Million Mütter und Väter ehrenamtlich als Klassen-
oder Schulelternsprecherinnen und -sprecher oder in 
Schulelternbeiräten tätig. Als Schul- oder Klassen-
sprecher oder -sprecherin sind nach den gleichen 
Schätzungen rd. 750 000 Schülerinnen und Schüler 
aktiv. Für den Bereich der Kindertageseinrichtungen 
kann die Zahl der als Elternvertreter oder in Eltern-
initiativen ehrenamtlich tätigen Personen auf minde-
stens 150 000 geschätzt werden. 

Für die Seniorenorganisationen liegen keine vollstän-
digen Angaben über den Umfang des ehrenamtlichen 
Engagements vor. Nach Auskunft der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO) 
sind bei den von insgesamt 48 Mitgliederorganisatio-
nen erfaßten 32 Organisationen 154 000 Personen 
kontinuierlich ehrenamtlich tätig. Daneben existiert 
eine nicht näher quantifizierbare Zahl an freiwilligen 
Helferinnen und Helfern, die sich unregelmäßig oder 
mit geringer Stundenzahl in die Verbandsarbeit ein-
bringen. 

Für den Bereich der Frauenverbände liegen keine ge-
nauen Angaben zur Zahl der ehrenamtlich Tätigen vor. 
Vorstands- und überwiegend auch Geschäftsfüh-
rungsaufgaben werden ehrenamtlich wahrgenommen. 
Besonders in den konfessionell gebundenen Frauen-
organisationen werden von den Mitgliedern ehren-
amtliche Tätigkeiten auf (Kirchen-)/Gemeindeebene in 
sehr erheblichem Umfang wahrgenommen. Die Katho

-

lische Frauengemeinschaft Deutschlands als größ-
ter deutscher Frauenverband hat in einer Mitglieder-
befragung 1991 ermittelt, daß 47 % ihrer Mitglieder 
ehrenamtlich tätig sind, hiervon liegt bei ca. 20 % der 
Frauen ihr Zeiteinsatz auf einem Niveau, das fast die 
Qualität eines Teilzeitarbeitsverhältnisses erreicht. 
Größter nicht konfessionell gebundener Frauenver-
band ist der Deutsche Landfrauenverband als Inter-
essenvertretung der Frauen im ländlichen Raum mit 
mehr als 550 000 Mitgliedern. Die Ehrenamtsträge-
rinnen des Landfrauenverbandes sind sowohl in den 
eigenen Gremien als auch in Gremien des land-
wirtschaftlichen Berufsstandes, der berufsständischen 
Selbstverwaltung und vielen frauen- und anderen ge-
sellschaftspolitischen sowie kirchlichen Institutionen 
und Gremien aktiv. 

Die Kirchen können die Zahl ihrer Ehrenamtlichen 
nicht exakt angeben, weil es für die Kirche keinen 
feststehenden Beg riff der „ehrenamtlich Tätigen" gibt. 
Mit diesem Vorbehalt schätzt das Katholische Büro, daß 
im Bereich der Katholischen Kirche 2,5 Millionen 
ehrenamtliche Mitarbeiter tätig sind, davon 500 000 in 
den sozialen Einrichtungen der Caritas, 100 000 in den 
Dritte-Welt-Gruppen, 60 000 im Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend, 52 000 im Sportbund Deutsche 
Jugend-Kraft und 35 000 in kirchlichen Büchereien. 
Nach einer Statistik der Evangelischen Kirche in 
Deutschland aus dem Jahr 1992 sind in den westlichen 
Gliedkirchen 671000, in den östlichen Gliedkirchen 
23 000 Personen ehrenamtlich tätig gewesen (jeweils 
ohne Entwicklungsdienst und Schuldienst). Es kann 
davon ausgegangen werden, daß in beiden Kirchen zu-
sammen 4,5 bis 5 Millionen Menschen freiwillig und 
ehrenamtlich tätig sind. Sie engagieren sich in unter-
schiedlichen Tätigkeitsfeldern (Caritas/Diakonie und 
Soziales; Liturgie, Pastoral, Seelsorge, Glaubensver-
kündigung; Kultur, Bildung, Freizeit und Spo rt ; Gesell-
schaftspolitik; Dritte-Welt-Aktivitäten) und Organisa-
tionsformen (Verbände, Vereinigungen, Einrichtungen, 
Kirchengemeinden, kirchlich-soziale Netze, Selbsthilfe- 
und Betroffeneninitiativen, kirchlich-soziale Initiativen). 
Insbesondere in den Gebieten der Caritas/Diakonie und 
im Bildungsbereich wäre die Wahrnehmung der Auf-
gaben in ihrer Vielfalt und Fülle, besonders auf Gemein-
deebene, ohne den Einsatz Ehrenamtlicher personell 
und finanziell nicht durchführbar. 

Im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes so-
wie des Rettungswesens liegen Daten verschiedener 
Organisationen vor. Neben den in diesem Bereich eh-
renamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Deutschen Roten Kreuzes verfügt die Johanniter-
Unfall-Hilfe über 24 000, der Arbeiter-Samariter-Bund 
über 7 200 und der Malteser Hilfsdienst über 31 000 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer (Stand: Dezem-
ber 1994). Die Malteser-Jugend zählte 7 300 Mitglie-
der. Die Helfervereinigung des Technischen Hilfswerks 
(THW), die als Dachverband alle ehren-, aber auch 
hauptamtlichen Helfer im THW vertritt, gibt die Zahl 
der Aktiven mit über 65 000 an. Die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt an, daß über 20 000 
ehrenamtlich aktive Mitglieder im Ausbildungsbe-
reich, fast 45 000 im Einsatzbereich, mehr als 12 000 in 
der Selbstverwaltung der Vereine und ca. 25 000 in den 
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Vorständen der Gliederungen arbeiten. Hinzu kom-
men im Bereich Rettungssport rd. 10 000 Trainer bzw. 
Übungsleiter und ca. 4 000 Kampfrichter. Mehrfachnen-
nungen sind naturgemäß eingeschlossen. Die DLRG 
schätzt, daß ca. 30 % ihrer Mitglieder zum Kreis der 
ehrenamtlich Tätigen gezählt werden können. Für den 
Bereich der Feuerwehren weist das Feuerwehr-Jahr-
buch 1995/96 des Deutschen Feuerwehrverbandes rd. 
1,4 Millionen ehrenamtliche Aktive aus. Die weitaus 
meisten davon gehören zu den Freiwilligen Feuer-
wehren. 

Das hohe Umweltbewußtsein in der Bevölkerung der 
Bundesrepublik Deutschland spiegelt sich auch in der 
Mitgliederzahl und in der Zahl der ehrenamtlich in 
Umweltverbänden Tätigen wider. Mehr als 4 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger sind Mitglieder von lokalen, 
regionalen und bundesweiten Umwelt- und Natur-
schutzorganisationen. Der Deutsche Naturschutzring 
(DNR) schätzt aufgrund einer Umfrage bei seinen Mit-
gliedsverbänden die Zahl der ehrenamtlich Tätigen auf 
weit über 175 000 Personen. 

Im Bereich der Wirtschaft weisen der Deutsche Indu-
strie- und Handelstag (DIHT) und der Zentralver-
band des Deutschen Handwerks (ZDH) die höchste 
Zahl an ehrenamtlich Tätigen aus. Nach Angaben des 
DIHT sind bundesweit 250 000 ehrenamtliche Unter-
nehmer oder Unternehmensvertreter in den insge-
samt 83 Industrie- und Handelskammern tätig, davon 
120 000 als Mitglieder der Prüfungsausschüsse im 
Bereich der Berufsbildung und beruflichen Weiterbil-
dung. In den weltweit 49 deutschen Auslandshandels-
kammern sind über 1 000 Ehrenamtliche engagiert, als 
Präsident oder Vorstandsmitglied. Der ZDH schätzt, 
daß über 200 000 Ehrenamtsträger in der deutschen 
Handwerksorganisation mit ihrer vielgliedrigen Orga-
nisationsstruktur tätig sind. 

Nach dem vom Deutschen Gewerkschaftsbund ermit-
telten Gesamtergebnis der Betriebsratswahl 1994 sind 
zur Zeit 220 245 Personen - davon 23 % Frauen - 
ehrenamtlich als Betriebsratsmitglieder im Bereich 
Soziales tätig. Entsprechende Zahlen liegen für Tätig-
keiten im Personalrat nicht vor, ebensowenig für 
Beauftragtenfunktionen wie Frauenbeauftragte oder 
Schwerbehindertenbeauftragter. In den 36 Heimar-
beitsausschüssen (26 auf Bundesebene und zehn auf 
Überlandsebene) sind insgesamt 432 Personen ehren-
amtlich für den Bereich Soziales tätig. In den beim 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und 
bei den obersten Arbeitsbehörden der jeweiligen Bun-
desländer eingerichteten Tarifausschüssen sind ins-
gesamt 406 (102 ordentliche, 304 stellvertretende) 
Tarifausschußmitglieder bestellt. Im Bereich des staat-
lichen Arbeitsschutzes sind in den Beiräten und Aus-
schüssen, einschließlich der Unterausschüsse und Ar-
beitskreise, ca. 1 400 Mitglieder (ohne Stellvertreter) 
ehrenamtlich tätig. 

Neue Formen des Engagements 

Neben das traditonelle Engagement im Bereich der gro-
ßen Verbände sind in den letzten Jahren neue Formen 
der Selbstorganisation getreten. Es handelt sich zumeist 
um kleinere Gruppen, die aus eigener Initiative als 
Selbsthilfegruppe, Bürgerinitiative, Bürgerbewegung, 

Initativgruppe, Betroffenenorganisation, selbstverwal-
tetes Projekt etc. ein gemeinsames Ziel verfolgen. Es gibt 
solche Gruppen in faktisch allen Handlungsfeldern und 
-bereichen unserer Gesellschaft. Dazu gehören Selbst-
hilfegruppen im psychosozialen und Gesundheitsbe-
reich ebenso wie Frauengruppen, Elterninitiativen, Fa-
milienselbsthilfe, Friedens- und Umweltgruppen, 
Senioren- und Jugendinitiativen, Integrations- und Re-
sozialisationsgruppen, Nachbarschaftshilfen und Dritte-
Welt-Gruppen. Zur zahlenmäßigen Größenordnung 
wird auf die Antwort zu Frage 9 verwiesen. 

3. Wie sieht die soziale Struktur der ehrenamtlich 
Tätigen im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Fa-
miliensituation und Berufsgruppen aus? 

Wie viele davon sind alleinstehende Frauen 
und Frauen im Rentenalter? 

Die Zeitbudget-Studie erfaßt die ehrenamtlich Tätigen 
(ohne soziale Hilfe, z. B. Pflege und Betreuung von 
Personen) in bezug auf Geschlecht, Alter, Familien-
situation und Berufsgruppen. 

Die Beteiligung an ehrenamtlicher Arbeit erreicht ihren 
Höhepunkt mit 23 % in der Altersgruppe der 40- bis 
50jährigen; sie nimmt danach leicht und erst mit über 
70 Jahren stärker auf 16 % ab. Bei den Männern stellen 
die 40- bis 50jährigen mit 23 % auch den größten Anteil 
unter den ehrenamtlich Tätigen. Bei den Frauen liegt 
dagegen der Anteil der ehrenamtlich Tätigen in dieser 
Altersgruppe bei 18 % und erreicht den Höhepunkt 
erst bei den 60- bis 70jährigen Frauen mit 23 %. Un-
ter den ehrenamtlich engagierten Frauen beläuft 
sich der Anteil der Alleinlebenden auf 29 %. Allein-
lebende Frauen im Rentenalter, die ehrenamtlich 
engagiert sind, stellen gut 20 % aller ehrenamtlich täti-
gen Frauen. Von den alleinlebenden Frauen insgesamt 
sind gut 18 %, im Rentenalter sogar 20 % ehrenamtlich 
tätig. 

Im Hinblick auf Familientypen weisen die Verheira-
teten mit Kindern eine überdurchschnittlich hohe Be-
teiligung an ehrenamtlicher Tätigkeit auf. Dies gilt ins-
besondere für Ehepaare, deren jüngstes Kind zwischen 
sechs und 18 Jahre alt ist und bei denen nur ein Ehe-
partner erwerbstätig ist; in dieser Gruppe wird der 
höchste Beteiligungsgrad von 24 % erreicht. Ehepaare 
mit Kindern unter 18 Jahren stellen unter allen ehren-
amtlich Tätigen mit 27 % die größte Gruppe. Diese 
Werte entsprechen den Ergebnissen des Familien

-

survey, wonach das Zusammenleben mit Kindern sich 
über den Privatraum hinaus positiv auf das soziale 
Engagement auswirkt. 

Unter den Erwerbstätigen insgesamt sind 18 % ehren-
amtlich tätig, bei den Männern 22 %, bei den Frauen 
13 %. Beamte und Beamtinnen sowie Selbständige 
weisen mit 31 % bzw. 36 % die höchsten Beteiligungs-
grade auf; dennoch bilden diese beiden Berufsgruppen 
mit 6 % nur einen niedrigen Anteil an allen ehren-
amtlich Tätigen. Unter diesen sind die Angestellten mit 
23 % und die Arbeiter mit 15 % am häufigsten ver-
treten. Unter den ehrenamtlich tätigen Frauen sind die 
Angestellten mit 21 % die stärkste Gruppe. 
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Die Auswertung der Verbändeumfrage läßt für die 
meisten Bereiche nur tendenzielle Aussagen zur sozia-
len Struktur ehrenamtlich Tätiger zu. 

Relativ detaillierte, aber unterschiedlich aktuelle An-
gaben über die soziale Struktur der ehrenamtlich Täti-
gen liegen für den Bereich des Sports vor. Dort sieht sie 
folgendermaßen aus: 

a) Soziale Struktur im Hinblick auf das Geschlecht 

Nach der vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
(BISp) geförderten Studie „Finanz- und Struktur-
analysen der Sportvereine in Deutschland" - ohne 
Bayern - (FISAS-Studie 1991) werden die ehren-
amtlichen Funktionen in Sportvereinen mit ca. 81 % 
von Männern und ca. 19 % von Frauen ausgeführt. Er-
gänzend wird auf die Antwort zu Frage 4 hingewiesen. 
Der Frauenanteil in Führungsämtern des Deutschen 
Sportbundes (DSB) und in den verschiedenen Ebenen 
der Sportorganisationen beträgt im Durchschnitt ca. 
16 % (vgl. Tabelle A 1 im Anhang). 

b) Soziale Struktur im Hinblick auf Alter 

Zur Altersstruktur der, ehrenamtlich Tätigen gibt es nur 
Erhebungen aus den alten Bundesländern. Nach einer 
repräsentativen Umfrage zum Ehrenamt in Sport-
verbänden waren 1980 ehrenamtliche Funktionsträger 
im Durchschnitt 50 Jahre alt. Die damalige Alters-
verteilung ergibt sich aus Tabelle A 2 im Anhang. 
Neuer sind die Daten über das Durchschnittsalter von 
Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen (Übungs-
leiter, Trainer) in Sportvereinen. Es beträgt bei Män-
nern 36,4 Jahre und bei Frauen 34,8 Jahre. (Quelle: 
Mrazek/Rittner, Übungsleiter und Trainer im Sport-
verein, BISp-Reihe Bd. 75/1991) 

c) Soziale Struktur im Hinblick auf Familiensituation 

90,1 % der Männer und 66,4 % der Frauen in Ehren-
ämtern im Sport  sind verheiratet. (Quelle: Winkler, J. 
u. a., Verbände im Sport . Eine empirische Analyse des 
Deutschen Sportbundes und ausgewählter Mitglieds-
organisationen, BISp-Reihe Bd. 43/1985) 

d) Soziale Struktur im Hinblick auf Berufsgruppen 

Unter den ehrenamtlichen Funktionsträgern in den 
Sportverbänden sind nach der in Buchstabe b ge-
nannten Umfrage 37 % Beamte, jeweils 29 % Selb-
ständige und Angestellte und 4 % Arbeiter (Quelle: 
Winkler, a. a. O.). 

Die im Ehrenamt tätigen Arbeiter haben in der Regel 
die Meisterprüfung absolviert. In der Gruppe der An-
gestellten sind diejenigen mit gehobenen oder höheren 
Positionen mit 13 % am stärksten vertreten. Unter den 
Beamten überwiegen die dem höheren Dienst ange-
hörenden mit 14,9 %. Mit 11,2 % befindet sich rd. 
ein Drittel der ehrenamtlich im Sport tätigen Beamten 
im höheren bzw. gehobenen Schuldienst. Unter den 
Selbständigen überwiegen die freiberuflich Tätigen 
(Rechtsanwälte 4,1 %, Ärzte 3,3 %, Ingenieure 2,9 % 
und Steuerberater 1,5 %). 7 % führen Unternehmen 

oder Betriebe. 1,2 % der ehrenamtlich Tätigen sind 
Auszubildende und 2 % Hausfrauen. 

Für die Berufsgruppen der ehrenamtlich tätigen 
Frauen in Sportverbänden gibt Tabelle A 3 im Anhang 
eine detaillierte Übersicht. 

Bei den Kirchen liegen statistische Erhebungen nur für 
Teilbereiche vor. Danach ergibt sich folgendes: 

Ehrenamtliche Tätigkeiten in der Kirche werden über-
wiegend von Frauen wahrgenommen. Nach einer 
Statistik der EKD von 1992 beträgt der Anteil für die 
westlichen Gliedkirchen 69,2 % und für die östlichen 
Gliedkirchen 62,7 %. Von ähnlichen Zahlen geht auch 
die Katholische Kirche aus. Von den Männern und 
Frauen, die ehrenamtlich in der Kirche tätig sind, ge-
hören gemäß einer Umfrage des Diakonischen Werks 
Bayern ca. 43,6 % (Männer) und 49 % (Frauen) den 
Altersgruppen von 21 bis 60 Jahren an. 

Eine Erhebung der ehrenamtlichen Caritasarbeit im 
Erzbistum Köln für die Jahre 1993/94, die von den 
Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD) erstellt wurde, 
kommt zu folgender Altersstruktur der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im sozial-karitativen 
Ehrenamt: Älter als 70 Jahre sind 16 % der Personen. 
Überwiegend sind sowohl Frauen als auch Männer im 
Alter von 50 bis 69 Jahren (57 %) ehrenamtlich tätig. 
Zwischen dem 40. und 49. Lebensjahr werden immer 
mehr Frauen und Männer im sozialen Ehrenamt aktiv. In 
dieser Altersstufe sind immerhin bereits 14 % ehren-
amtlich tätig. Diese Angaben sind fast identisch mit 
denen, die die Katholische Frauengemeinschaft in einer 
anderen Erhebung festgestellt hat. In der Erhebung der 
CKD wird zudem festgestellt, daß nicht von einem Man-
gel an Nachwuchskräften für ehrenamtliche Tätigkeit 
ausgegangen werden kann. Vielmehr wurden im Jahr 
1994 - bezogen auf die Zahl ehrenamtlich Tätiger - 4 % 
mehr ehrenamtlich Tätige gewonnen als ausgeschieden 
sind. Hierbei wurde deutlich, daß bei der Gewinnung 
neuer ehrenamtlicher Mitarbeiter die persönliche An-
sprache von besonderer Bedeutung ist. 

Das Diakonische Werk der EKD und der Deutsche 
Caritasverband lassen zur Zeit gemeinsam eine 
„Grunddatenerhebung Ehrenamtliche" durchführen. 
Erste Ergebnisse werden im Herbst 1996 erwartet. 

Konkretere Aufschlüsse über die soziale Struktur 
Ehrenamtlicher finden sich z. B. auch in der Antwort 
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften: Die Organe der gewerblichen Berufs-
genossenschaften sind paritätisch besetzt, d. h. zur 
Hälfte mit Versichertenvertretern (Arbeitnehmer), zur 
anderen Hälfte mit Arbeitgebervertretern. Von den 
5 566 ehrenamtlich tätigen Personen sind 451 Frauen 
(rd. 8 %), hiervon zehn im Rentenalter. Auf Versicher-
tenseite gibt es in aller Regel keine Frauen im Renten-
alter, da das Nachgehen einer versicherten Tätigkeit 
Wählbarkeitsvoraussetzung ist. In den Organen der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften sind alle Be-
rufsgruppen vertreten. Zu erwähnen ist, daß auf Ver-
sichertenseite (Arbeitnehmer) häufig Betriebsratsvor-
sitzende oder hauptamtlich bei einer Gewerkschaft 
Beschäftigte ehrenamtlich tätig sind. 
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Über die Schöffen in den alten Bundesländern liegen 
der Bundesregierung folgende Erkenntnisse vor: 

Von den insgesamt 45 807 Schöffen sind 45,6 % Frauen. 
24,4 % der Schöffen sind zwischen 25 und 39, 33,9 
zwischen 40 und 49, 30,9 % zwischen 50 und 59 und 
10,8 % zwischen 60 und 69 Jahre alt. Zu beachten ist, 
daß Schöffen nicht jünger als 25 und nicht älter als 
69 Jahre alt sein sollen. 65,2 % der Schöffen sind Ar-
beitnehmer, davon sind fast die Hälfte, nämlich 30,4 %, 
im öffentlichen Dienst und 34,8 % in der Privatwirt-
schaft beschäftigt. Selbständig sind 7,6 %, Rentner und 
Pensionäre 5,2 % der Schöffen. Der Anteil der Haus-
frauen macht 15 % aus. 

In der Anfrage wurde nicht nach dem ehrenamtlichen 
Engagement bzw. den Aktivitäten im Selbsthilfebereich 
deutscher und nichtdeutscher Bürgerinnen und Bürger 
differenziert. Dennoch sei nochmals erwähnt, daß in 
Bereichen wie z. B. der soziokulturellen Arbeit mit Aus-
ländern oder Asylbewerbern oder in deutsch/auslän-
dischen Organisationen die Arbeit ohne die Mitwirkung 
ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger undenk-
bar wäre und daß sie in zahlreichen anderen Bereichen 
ehrenamtlicher Tätigkeit ihren ebenso unentbehrlichen 
Beitrag leisten. 

4. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse dar-
über, in welchen Tätigkeitsfeldern der Anteil 
ehrenamtlich tätiger Frauen besonders hoch 
ist? 

Wenn ja, worin sieht sie die Ursachen? 

Die amtliche Statistik weist die verschiedenen ehren-
amtlichen Tätigkeitsfelder bisher nicht gesondert aus. 
Es wurde lediglich zwischen ehrenamtlichen Tätig-
keiten und sozialer Hilfe (z. B. Pflege und Betreuung 
von Personen) unterschieden. Bei der definitorischen 
Abgrenzung und der statistischen Erfassung sind die in 
der Antwort zu Frage 2 erläuterten Vorbehalte zu be-
achten. 

Im Gegensatz zu ehrenamtlichen Tätigkeiten im enge-
ren Sinne deuten die Angaben zur durchschnittlichen 
Zeitverwendung für soziale Hilfe darauf hin, daß 
Frauen dort deutlich stärker engagiert sind als Männer. 
Diese Angaben werden gestützt durch eine Erhebung 
der ehrenamtlichen Caritasarbeit im Erzbistum Köln für 
die Jahre 1993/94, die von den Caritas-Konferenzen 
Deutschlands (CKD) erstellt wurde. Von den insgesamt 
15 120 erfaßten Personen sind 13 262 (88 %) Frauen 
und 1 858 (12 %) Männer. Sowohl Frauen als auch 
Männer sind durchschnittlich sechs Stunden pro 
Woche ehrenamtlich tätig und erbringen so eine Lei-
stung von rd. zwei Millionen Stunden pro Jahr im so-

zial-karitativen Ehrenamt. 

Auch eine Umfrage des Diakonischen Werks Bayern 
hat ergeben, daß Frauen eher im sozialen und karita-
tiven Bereich arbeiten, während Männer eher in Gre-
mien und leitenden Ehrenämtern zu finden sind. Diese 
Aussage trifft, wie die Antworten der meisten Ver-
bände und Organisationen zeigen, nahezu auf alle Be-
reiche des Ehrenamtes zu. 

Nach Angaben der Caritas-Konferenzen engagieren 
sich junge Frauen mit Kindern vorwiegend in Berei-
chen, die sich unmittelbar auf die Bedürfnisse der 
Familien oder der Kinder beziehen, und suchen die 
Zusammenarbeit mit Gleichbetroffenen. Generell geht 
der Anteil junger Frauen bei den Ehrenamtlichen 
zurück. Während sich weniger Frauen in den Phasen 
engagieren, in denen sie Beruf und Familie mitein-
ander vereinbaren, ist der Anteil älterer Frauen höher. 
Mehr als die Hälfte der Mitarbeiterinnen sind zwischen 
50 und 70 Jahre alt, also aus der Familienphase her-
ausgewachsen oder im Rentenalter. 

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schätzt für den Bereich 
des Zivil- und Katastrophenschutzes und der Ersten 
Hilfe einen höheren Anteil von aktiven Männern, 
jedoch, so das DRK, „finden sich in den Feldern 
der ehrenamtlichen Sozialarbeit fast hauptsächlich 
Frauen" . 

Aus der Untersuchung „Ältere Menschen im sozia-
len Ehrenamt" (vgl. Antwort zu Frage 2) ist bekannt, 
daß in folgenden Tätigkeitsfeldern (fast) ausschließlich 
Frauen ehrenamtlich arbeiten: 

— Organisation von Seniorenclubs, 

— Besuchsdienste, 

— Arbeit mit Kindern, 

— Angebote in stationären Einrichtungen, 

— religiös geprägte Tätigkeiten. 

Im Bereich des sozialen Ehrenamts ist der Frauenanteil 
mit unter 50 % - insbesondere auf der Ebene von Orts-
verbänden - dort besonders niedrig, wo die Aufgaben 
eng mit Leitungsfunktionen verbunden sind. Erklären 
läßt sich diese einseitige Ausrichtung auf das soziale 
Ehrenamt durch die besondere Sozialisation und das 
(nicht zuletzt durch gesellschaftliche Erwartungen ge-
prägte) Rollenverständnis dieser Frauen, die häufig 
nach einer Familienphase ein ähnliches Betätigungs-
feld gesucht haben. 

In Organisationen der Wirtschaft nimmt die Zahl der 
Frauen, die Ehrenämter wahrnehmen, zu. Der Zentral-
verband des Deutschen Handwerks stellt fest, daß 
Frauen vor allem dort tätig sind, wo typisch weibliche 
Handwerksbereiche vertreten werden. 

Eine Besonderheit bei den Schöffen besteht darin, daß 
Jugendschöffengerichte und Jugendstrafkammern pa

-

ritätisch mit Männern und Frauen besetzt sein müssen. 

Der Anteil der Frauen in ehrenamtlichen Positionen der 
deutschen Sportvereine ergibt sich aus nachfolgender 
Aufstellung: 
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Tabelle 1 

Tätigkeitsfelder von Frauen in Sportvereinen der alten 
und neuen Bundesländer im Jahre 1991 

Position Anteil Frauen 
West Ost 

vom Hundert 

Vorsitzende 5 7 
Stellvertretende Vorsitzende 10 11 
Schriftführer 36 46 
Kassenwart 24 38 
Sonstige Vorstandstätigkeit 21 19 
Jugendleiter 22 15 
Abteilungsvorstand 25 25 
Schiedsrichter 11 14 
Übungsleiter 22 21 
Sonstige 20 17 

(Quelle: FISAS-Studie 1991) 

Der Frauenanteil ist danach bei der Position der 
Schriftführerin mit 36 % bzw. 46 % mit Abstand am 
größten. In den Bereichen des Jugend- und Frauen-
sports übernehmen Frauen stärker ehrenamtliche Füh-
rungspositionen. Besonders stark sind Frauen in be-
treuungsorientierten Funktionen vertreten. Frauen 
übernehmen häufig „informelle" Arbeitsleistungen, 
die nicht an ein Amt bzw. eine Position gebunden sind, 
wie z. B. Vorbereitung von Veranstaltungen, Mit-
wirkung an Verkaufsständen für Zwecke des Vereins. 

Die Ursachen für den relativ geringen Anteil von 
Frauen in Funktionen des Sportbereichs sind nicht 
geklärt. Die Erhebungen geben keine Antwort auf 
die Frage, ob dafür geschlechtsspezifische Zugangs-
barrieren, geringere Engagementbereitschaft in die-
sem Bereich, geschlechtsspezifisch unterschiedliche 
Bindungsbereitschaft, Doppelbelastung Familie/Beruf 
oder andere Gründe maßgeblich sind. In der FISAS-
Studie wird für das höhere ehrenamtliche Engagement 
von Männern angeführt, daß es in vielen Fällen nur 
deshalb möglich war, weil Frauen ihnen im Haushalt 
und in der Kindererziehung „den Rücken freigehalten" 
haben. Von einer generellen Unterrepräsentation von 
Frauen kann im Sport nicht gesprochen werden. Aller

-

dings sind Frauen in Ehrenämtern von Vereinen mit 
einem hohen Frauenanteil an den Mitgliedern und bei 
bestimmten Führungspositionen unterrepräsentiert 
(Quelle: FISAS-Studie 1991). 

Ehrenamtliche Arbeit leisten Frauen häufig in etablier-
ten Frauenverbänden, aber zunehmend in Frauen-
initiativen und -gruppen, die sich an zeitlich abgrenz-
baren konkreten Zielen und aktuellen Aufgaben orien-
tieren. Ihr ehrenamtliches soziales Engagement findet 
darüber hinaus in erheblich größerem Umfang in Wohl-
fahrtsorganisationen, Einrichtungen der Selbsthilfe, in 
der Nachbarschaftshilfe oder in Pfarrgemeinden statt. 

Das Ehrenamt in der Frauenverbandsarbeit nimmt 
zwei deutlich unterschiedliche Formen an: Als soziales 
Ehrenamt im klassischen Sinne wird es als Hilfe für 
Bedürftige und Nachbarschaftshilfe wahrgenommen; 
als verbandliches Ehrenamt besteht es in der Über-
nahme von Aufgaben und Ämtern im Verband als sol-
chem und nähert sich, in der Art der Tätigkeit wie in 

den Beweggründen, dem politischen Ehrenamt an. 
Untersuchungen aus den Jahren 1992 und 1994 stellen 
hierzu fest, daß die jüngeren, besser ausgebildeten 
Frauen eher an der organisatorischen Verantwortung 
für den Verband interessie rt  sind. 

Dies gilt insbesondere für die wachsende Zahl von 
Frauenorganisationen, die die Vertretung der berufs-
ständischen Interessen ihrer Mitglieder zum Ziel 
haben. Hier sind insbesondere in den vergangenen 
zehn Jahren Verbandsgründungen in erheblichem 
Umfang erfolgt (z. B. für Unternehmerinnen, Mathe-
matikerinnen, Informatikerinnen, Pflegekräfte u. a. m.). 
Einen neuen Impuls hat diese Entwicklung in der Zeit 
der Wiedervereinigung erhalten. Insbesondere den 
Frauen in den neuen Bundesländern steht der Komplex 
der Berufstätigkeit und der berufsständischen Inter-
essenvertretung zum Teil sehr viel näher als die tradi-
tionelle Frauenverbandsarbeit. 

Generell ist festzuhalten, daß Frauen zwar nach wie vor 
überwiegend ehrenamtliche Aufgaben im sozial-kari-
tativen Bereich wahrnehmen, doch ihre Teilhabe an 
gesellschaftlichen Gestaltungs- und Entscheidungs-
prozessen und ihr Engagement in anderen Verbänden 
und politischen Parteien wachsen. 

Die traditionellen Rollenzuweisungen sind nach Auf-
fassung der Bundesregierung die Hauptursache dafür, 
daß Frauen in sozialen, „helfenden" und „dienenden" 
Ehrenämtern überrepräsentiert sind, während Männer 
eher leitende oder verwaltende Funktionen im Ehren-
amt übernehmen. 

5. Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch der 
Anteil der Jugendlichen ist, die sich ehren-
amtlich engagieren und ob sich die Einstellung 
Jugendlicher zur Übernahme ehrenamtlicher 
Tätigkeiten in den letzten Jahrzehnten verän-
dert hat? 

Wenn ja, worauf führt die Bundesregierung 
dieses zurück? 

Nach den Ergebnissen der Zeitbudget-Studie übten 
1991/92 3,8 % der Jugendlichen im Alter von zwölf bis 
unter 20 Jahren ein Ehrenamt aus (ehrenamtliche 
Tätigkeiten ohne soziale Hilfe, z. B. Pflege und Betreu-
ung von Personen). Männliche Jugendliche waren hier 
mit 4,3 % etwas stärker vertreten als weibliche Ju-
gendliche (3,4 %). Jugendliche sind damit weitaus we-
niger häufig ehrenamtlich engagiert als Erwachsene. 
Die Ergebnisse für Jugendliche sind statistisch aller-
dings weniger gesichert als die für Erwachsene. Dies 
hängt mit der relativ geringen Zahl an Befragten in 
dieser Altersklasse zusammen. Eine systematische 
Untererfassung ehrenamtlich Aktiver gerade in der 
Altersgruppe von zwölf bis unter 20 Jahren resultiert 
auch daraus, daß in den zugrundeliegenden Interviews 
oft nur ein Elternteil befragt wurde und Eltern die 
Tätigkeit ihrer Kinder (z. B. Gruppenleitung) meistens 
nicht als ehrenamtliche Arbeit ansehen. Insofern stel-
len die vorliegenden Zahlen zum ehrenamtlichen 
Engagement Jugendlicher eine Untergrenze dar. Eine 
gewisse Skepsis gegenüber den Daten der Zeitbudget- 
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Studie wird auch unterstützt durch die o. g. EuroVol-
Studie, nach der sich 23 % der unter 25jährigen frei-
willig engagieren. 

Eine - allerdings von einer geringen Stichproben-
größe ausgehende und daher methodisch fragwür-
dige - Trendanalyse des B.A.T. Freizeit-Forschungs-
Instituts, Hamburg, behauptet, daß angeblich immer 
mehr Jugendliche ihre Freizeit ohne Einschränkung 
genießen wollen. Die Hauptsache sei Spaß - Pflichten 
und Verpflichtungen würden aus ihrer privaten Frei-
zeitgestaltung zunehmend ausgeblendet. Demnach 
betrachtete 1995 jeder dritte Jugendliche die Mitarbeit 
in einem Verein „in keinem Fall" mehr als Freizeit. Für 
die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen habe 
mittlerweile auch die Mitarbeit in einer Partei oder 
Gewerkschaft nichts mehr mit Freizeit zu tun (1991: 
41 %; 1995: 56 %). Nach Einschätzung der Freizeitfor-
scher fordere das Zeitalter der Individualisierung sei-
nen Tribut. Soziale Verpflichtungen würden eher als 
Störfaktoren empfunden, die den Lebensgenuß in der 
Freizeit beeinträchtigen. Mit der wachsenden Kom-
merzialisierung der Freizeit nehme auch die Entsoli-
darisierung im Alltag zu. 

Dies deckt sich jedoch nicht mit den Ergebnissen des 
Jugendsurveys des Deutschen Jugendinstituts „Ju-
gend und Demokratie in Deutschland" von 1995. Der 
kommt zu dem Schluß, daß von der häufig beklagten 
Organisationsmüdigkeit junger Menschen in West-
und Ostdeutschland wenig zu spüren sei. Der Jugend

-

survey widerspricht auch der Behauptung, junge Leute 
hielten sich mit Aktivitäten in Organisationen, Ver-
einen und Verbänden oder auch informellen Grup-
pierungen generell zurück. Etwas mehr als 40 % der 
16- bis 29jährigen engagieren sich demnach im Westen 
wie auch im Osten in Verbänden, Organisationen oder 
informellen Gruppen. 

In diesem Sinne geht die Bundesregierung von einer 
ungebrochenen Bereitschaft junger Menschen zu 
freiwilliger Mitarbeit aus. Möglicherweise wird aller-
dings gesellschaftliches Engagement weniger im Sinne 
dauerhafter Pflichterfüllung verstanden, sondern stär-
ker anknüpfend an die aktuellen persönlichen Nei-
gungen und Interessen. Bei den Themen und Zielen, 
die freiwillig Engagierte unterstützen wollen, sind 
ihnen persönlicher Bezug und Autonomie im Hand-
lungsfeld wichtig. Es wird kein formelles, auf Dauer 
oder gar lebenslang verpflichtendes Engagement an

-

gestrebt, sondern eher ein Engagement auf Zeit, oft 
spontan auf eine bestimmte Situation bezogen und 
möglichst mit konkreten Resultaten bzw. Folgen. 

Die Bereitschaft, sich zu engagieren, kommt nicht 
allein in den Zahlen der ehrenamtlich Tätigen zum 
Ausdruck, sondern z. B. auch in den Teilnehmerzahlen 
am Freiwilligen Sozialen und Freiwilligen Ökologi-
schen Jahr. Von einigen Organisationen, z. B. von Be-
hindertenverbänden, wird hervorgehoben, daß gerade 
junge Menschen, die im Rahmen des Freiwilligen So-
zialen Jahres, im Zivildienst oder in Praktika Kontakt 
zu bestimmten sozialen Bereichen erhalten haben, 
dieser Arbeit auch längerfristig ehrenamtlich ver-
bunden bleiben. Erste Erfahrungen deuten auf eine 
ähnliche Entwicklung beim Freiwilligen Ökologischen 
Jahr hin. Im übrigen wird auf die Antworten zu den 
Fragen 3, 10 und 11 verwiesen. 3 ) 

Für die Kirchen und die Wohlfahrtsverbände liegen 
bisher keine genauen Angaben vor. Der Anteil der Ju-
gendlichen, die sich ehrenamtlich engagieren, dürfte 
aber relativ niedrig sein. Die Bereitschaft zur Ober-
nahme solcher Tätigkeiten dürfte in den letzten Jahr-
zehnten eher ab- als zugenommen haben. Als Gründe 
hierfür werden die längere Schulausbildung und das 
vielfältigere Freizeitangebot vermutet. Der Caritasver-
band plant, die Erfahrungen mit dem Ehrenamt von 
jungen Menschen in seinem Bereich auszuwerten. 

Über die Zahl der Jugendlichen, die sich im Sport 
ehrenamtlich engagieren, ihre Einstellung zum Ehren-
amt sowie deren Veränderung in den letzten Jahren 
liegen keine bundesweiten Daten vor. 

Nach einer 1994 in Niedersachsen durchgeführten 
Repräsentativerhebung gab jeder fünfte Jugendliche 
(21 %) an, ehrenamtlich aktiv zu sein. Der Anteil der 
Mädchen ist mit 19 % niedriger als derjenige der 
Jungen mit 22 % (die Angaben beziehen sich auf die 
14- bis 20jährigen). Eine ehrenamtliche Tätigkeit im 
Sportverein bzw. in der Sportgruppe gaben 38 % der 
ehrenamtlich tätigen Jugendlichen bzw. 8 % der ins-
gesamt Befragten an. Der Zeitaufwand der ehrenamt-
lich Tätigen in der Woche wurde mit durchschnittlich 
3,8 Stunden angegeben gegenüber 4,2 Stunden 1989 
und 4,8 Stunden 1984. Die Jungen bringen mit 
4,8 Stunden/Woche auch mehr Zeit auf als Mädchen. 
In weit überdurchschnittlichem Maße engagieren sich 

3) Im Zusammenhang mit der Einstellung Jugendlicher zur Übernahme ehrenamtlicher Tätigkeiten verweist die Bundesregierung auch auf eine 
Publikation des Deutschen Bundesjugendrings „Viel Einsatz wenig Ehre - Ehrenamtliche im Jugendverband" (1993), die aus Mitteln des Kin-
der- und Jugendplans des Bundes gefördert wurde, sowie auf eine von der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. geförderte Veröffentlichung 
„Funk, Heide: Das modernisierte Ehrenamt: Selbstentfaltung und Anerkennung für junge Frauen und Männer im Lebenszusammenhang des 
Jugendverbandes; Schlußbericht des Forschungs- und Beratungsprojektes ,Neue Ehrenamtlichkeit' der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg 

(1993)". 
In der Veröffentlichung des Deutschen Bundesjugendrings wird die aktuelle Situation der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Jugendverbände unter Berücksichtigung der veränderten Einstellungen und gesellschaftlichen Entwicklungen analysiert. Sie gibt die Er-
gebnisse einer Fachtagung wieder, die den Strukturwandel des Ehrenamtes in anschaulicher Weise beschreiben. Ziel des Forschungs- und 
Beratungsprojektes „Neue Ehrenamtlichkeit" war eine Definition des verbandlichen Anforderungsprofils einerseits und des persönlichen 
Nutzens der Ehrenamtlichkeit für Jugendliche andererseits. Im Vordergrund der Untersuchung stand die Suche nach den „inneren" Zu-
gangsmotiven. Die Frage nach der Anerkennung von ehrenamtlicher Arbeit wird im Forschungsprojekt als ein zentrales Problem benannt. So 
gibt es eine Hierarchie der Tätigkeiten und der Selbstbewertung, die große Teile der ehrenamtlichen Arbeit unsichtbar und unwahrnehmbar 
macht: Unbedeutende Arbeit ist nicht der Aufmerksamkeit und Anerkennung wert. Es werden hier Parallelen zu anderen gesellschaftlichen 
Bereichen, denen ebenfalls die Anerkennung fehlt, z. B. der Hausarbeit, gezogen. In besonderer Weise wird der Blick für die Wichtigkeit der 
Dimension „Mitmenschlichkeit" im Ehrenamt geschärft. Die Perspektiven und Umsetzungsideen, die aus dem Projekt entwickelt werden, sind 
nicht nur für den untersuchten Verband der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg interessant, sondern auf alle Jugendverbände und Jugend-

initiativen übertragbar. 
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Gymnasiasten, vergleichsweise wenig dagegen Haupt-
schüler. 

(Quelle: Institut für Entwicklungsplanung und Struk-
turforschung an der Universität Hannover, Jugend und 
gesellschaftliche Mitwirkung, 1995) 

Zum ehrenamtlichen Engagement Jugendlicher in 
ländlichen Regionen liegt keine aktuelle Erhebung vor. 
Eine 1980 durchgeführte Befragung unter 1 145 reprä-
sentativ ausgewählten Landjugendlichen kam zu dem 
Ergebnis, daß - entgegen einem weitverbreiteten Vor-
urteil - Landjugendliche eine hohe Bereitschaft zeigen, 
bestimmte, die Allgemeinheit betreffende Aufgaben zu 
übernehmen. Wie neuere Forschungsergebnisse zei-
gen, ist diese Aussage nach wie vor gültig. 

Eine kürzlich vorgelegte Forschungsarbeit der TU Dres-
den kommt zu dem Ergebnis, daß Landjugendliche 
durch ehrenamtliche Tätigkeiten in erheblichem Maße 
zur Gestaltung des dörflichen Lebens beitragen. Sie or-
ganisieren Dorffeste, Konzerte, Ausflüge und beteiligen 
sich an kirchlichen und kommunalen Aktivitäten. In die-
ser Studie wurden in den alten und neuen Bundes-
ländern fast 2 000 Jugendliche in ballungsfernen Ge-
bieten befragt. 

Neben dem sozialen Aspekt sehen organisierte Land-
jugendliche im Verband und in der Gruppe ihren 
„Experimentierraum", um bei der Gestaltung ihrer Re-
gion mitzuwirken. 40 % der befragten Jugendlichen 
geben an, in einem Verein zu sein, um sich engagieren 
zu können. Dabei halten die Jugendlichen die ihnen 
zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielräume für 
zu gering. Fehlende Räume und fehlendes Verständnis 
von Institutionen (Gemeinderat, Kirche) werden am 
häufigsten als Barrieren genannt, die Jugendliche an 
der Umsetzung ihrer Ideen hindern. 

6. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Zahl 
derjenigen ein, die 

— ohne jegliches Entgelt und Kostener-
stattung ehrenamtlich tätig sind, 

— für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auf-
wandsentschädigung erhalten, 

— für ihre ehrenamtliche Tätigkeit die sog. 
„Übungsleiterpauschale" oder 

— eine zeitliche Vergütung in Form der Frei-
stellung von der Arbeit oder vom Wehr-
dienst in Anspruch nehmen? 

7. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregie-
rung darüber vor, ob und in welchem Umfang 
ehrenamtlich Tätige einen persönlichen fi-
nanziellen Aufwand in ihre Arbeit einbringen? 

Die Fragen 6 und 7 werden zusammenhängend beant-
wortet. 

Die Zeitbudget-Studie stellt keine Angaben zu diesen 
Fragen zur Verfügung. Eine halbwegs zuverlässige 
Schätzung ist aufgrund der Vielfalt ehrenamtlicher 
Tätigkeiten kaum möglich. Allerdings können zu ein-
zelnen Bereichen exemplarisch Angaben gemacht 
werden. 

Im kommunalen Bereich werden für ehrenamtliche 
Ratsmitglieder, für ehrenamtliche Bürgermeister und 
Beigeordnete, für Volkszähler und für ehrenamtliche 
Feuerwehrkräfte jeweils festgelegte Aufwandsent-
schädigungen gezahlt. Ehrenamtliche Wahlhelfer er-
halten ein „Erfrischungsgeld". 

Ehrenamtliche Richter erhalten für die Wahrnehmung 
ihrer Tätigkeit eine gesetzlich festgelegte Entschädi-
gung, die Zeitversäumnis, Fahrtkosten, Aufwand sowie 
bare Auslagen umfaßt. (Ehrenamtliche) Handelsrichter 
bekommen nur Tage- und Übernachtungsgelder oder 
Fahrtkosten erstattet. 

In den erfaßten Einrichtungen aus dem Bereich der 
Sozialversicherung werden ehrenamtlich Tätigen Auf-
wandsentschädigungen und Kostenerstattungen nach 
§ 41 SGB IV (Gemeinsame Vorschriften für die Sozial-
versicherung) gezahlt. Für ehrenamtliche Funktions-
träger in den Industrie- und Handelskammern z. B. 
werden in erheblich geringerem Umfang, häufig so-
gar überhaupt keine Aufwandsentschädigungen oder 
Fahrtkosten gezahlt. 

Betriebs- und Personalratsmitglieder sind zur Durch-
führung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im erforder-
lichen Maß von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Min-
derung des Arbeitsentgelts freizustellen. Zum Aus-
gleich für Betriebs- und Personalratsarbeit, die aus 
Betriebs- bzw. dienstbedingten Gründen außerhalb der 
Arbeitszeit durchzuführen ist, besteht ein Anspruch auf 
entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 
Entgelts. Die Beisitzer der Heimarbeitsausschüsse er-
halten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung nach dem 
Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Richter. 

Ehrenamtliche Tätigkeit in den Kirchen wird von ihrem 
Verständnis her grundsätzlich ohne Entgelt und 
Kostenerstattung wahrgenommen. In einzelnen Berei-
chen werden jedoch Auslagen (z. B. Fahrtkosten, Tele-
fonkosten, Porto) erstattet. Eine Vergütung wird nur in 
seltenen Fällen gezahlt (z. B. für nichthauptamtliche 
Kirchenmusiker, Rendanten). 

Nach Auskunft des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge bieten 79 V.  der Wohlfahrtsver-
bände ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern Auslagener-
satz an. Zeitliche Freistellungen sind vor allem im 
Jugendbereich möglich und auf Länderebene geregelt. 

Für den Bereich der Mitgliedsverbände des Deutschen 
Frauenrates hat das Institut Frau und Gesellschaft er-
mittelt, daß für ehrenamtliche Tätigkeit do rt  in er-
heblichem Umfang Eigenmittel eingebracht werden. 
Während gewerkschaftliche Verbände, kirchliche und 
Sportverbände durchschnittlich gut 70 % der Reise-
kosten ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen decken 
können, ist dies bei berufsständischen Verbänden zu 
58 % und bei politischen Verbänden zu 42 % möglich. 
Telefon- und sachkostendeckend erfolgt die Erstattung 
zu 100 % in der gewerkschaftlichen Arbeit, in den 
kirchlichen Frauenorganisationen und Sportverbänden 
zu ca. 70 %. Ehrenamtlich tätige Frauen in berufs-
ständischen und politischen Verbänden erhalten 50 bis 
60 % ihrer Telefonkosten und Sachmittelkosten erstat-
tet. Die Auswertung und Dokumentation der Erhe- 
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bungen zur ehrenamtlichen Caritasarbeit im Erzbistum 
Köln stellt fest, daß ungefähr 50 % der ehrenamtlich 
Tätigen im sozialen Ehrenamt eine Auslagenerstattung 
auf Antrag gewährt wird. 

Aus einer im Auftrag des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend in drei Kommunen 
durchgeführten Erhebung ist bekannt, daß beinahe die 
Hälfte der im sozialen Bereich ehrenamtlich tätigen 
Senioren keinerlei Aufwandsentschädigungen oder 
Kostenerstattungen erhalten. Die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter der Seniorenbüros erhalten in der Regel eine 
Kostenerstattung von bis zu 50 DM pro Monat. 

Nach einer Erhebung bei ehrenamtliçhen Übungslei-
tern  und Trainern in Sportvereinen in den alten Bun

-

desländern aus dem Jahre 1984 erhielten 35 % keine 
Vergütung, 26,3 % eine Aufwandsentschädigung und 
38,1 % eine „Übungsleiterpauschale" (Quelle: Mra-
zek/Rittner, Übungsleiter und Trainer im Sportverein, 
BISp-Reihe Bd. 75/1991). 

Die Bundesregierung schätzt die Gesamtzahl der 
Ehrenamtlichen, die die „Übungsleiterpauschale" nach 
§ 3 Nr. 26 EStG in Anspruch nehmen, auf rd. 750 000. Die 
daraus resultierenden Steuerausfälle werden für 1996 
auf rd. 450 Mio. DM geschätzt. 

Das Gesetz über den Zivilschutz (ZSG), das Gesetz über 
die Erweiterung des Katastrophenschutzes (KatSG) und 
das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der 
Helfer der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW-
HelfRG) sehen vor, daß im Zivil- und Katastrophen-
schutz mitwirkende freiwillige ehrenamtliche Helfer, 
die während der Arbeitszeit an Einsätzen und Ausbil-
dungsveranstaltungen teilnehmen, unter Weiterge-
währung des Arbeitsentgelts von der Arbeitsleistung 
freigestellt sind. Die landesrechtlichen Vorschriften 
zum Katastrophenschutz und Brandschutzwesen ent-
halten ähnliche Regelungen. Erkenntnisse liegen nicht 
vor, inwieweit und in welchem Umfang von den ge-
nannten gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der 
Freistellung von der Arbeitsleistung Gebrauch gemacht 
wird. Solche Angaben könnten, wenn überhaupt, nur 
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand erhoben 
werden. 

Nach dem Wehrpflichtgesetz, dem Zivildienstgesetz 
und dem Katastrophenschutzgesetz werden Wehr-
pflichtige oder Zivildienstpflichtige, die sich vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde auf mindestens sieben Jahre zum 
ehrenamtlichen Dienst als Helfer im Zivilschutz oder 
Katastrophenschutz verpflichtet haben, nicht zum 
Wehrdienst oder Zivildienst herangezogen. Dieser 
Personenkreis hat große Bedeutung für die Unter-
stützung ehrenamtlicher Tätigkeit. Denn er ist aus der 
Infrastruktur der Zivil- und Katastrophenschutzorga-
nisationen kaum wegzudenken. Häufig wird darüber 
hinaus nach Ableistung der Mindestverpflichtungszeit 
das Engagement in diesen Organisationen ehrenamt-
lich fortgesetzt. Das Bundesministerium des Innern und 
das Bundesministerium der Verteidigung haben unter 
angemessener Berücksichtigung des Personalbedarfs 
der Bundeswehr, des Zivilschutzes und des Katastro-
phenschutzes vereinbart, daß bis zu 27 000 Helfer eines 

Geburtsjahrgangs vom Wehrdienst freigestellt werden 
können. Zur Zeit sind aus allen noch zum Wehrdienst 
oder Zivildienst heranziehbaren Geburtsjahrgängen 
aufgrund der genannten gesetzlichen Regelungen ca. 
102 100 Helfer vom Wehrdienst und ca. 8 800 vom 
Zivildienst freigestellt. 

Insgesamt ergibt die Auswertung der Umfrage bei den 
Trägern ehrenamtlicher Arbeit, daß in der Frage der 
Erstattung Unterschiede bestehen, daß aber der weit-
aus überwiegende Teil der Ehrenamtlichen ohne jeg-
liches Entgelt oder mit nur geringen Kostenerstat-
tungen oder Aufwandsentschädigungen arbeitet. 
Meist decken diese Erstattungen den Kostenaufwand 
nur zum Teil ab. Viele Ehrenamtliche nehmen die 
Möglichkeit von Entschädigungen oder Erstattungen 
kaum oder gar nicht in Anspruch. Kostenerstattungen 
oder Aufwandsentschädigungen in etwas größerem 
Umfang erhalten ehrenamtliche Mandats- oder Funk-
tionsträger in Organisationen auf Landes- oder Bun-
desebene. Ein großer Teil der Ehrenamtlichen opfert 
einen Teil des Urlaubs für das freiwillige und unent-
geltliche Engagement. 

Der Eigenaufwand ist je nach Tätigkeitsfeld unter-
schiedlich und kann nicht generell beziffert werden. 
Praxisberichte verweisen darauf, daß viele Ehren-
amtliche im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig eigene 
Mittel einsetzen, ohne hierfür einen Auslagenersatz zu 
verlangen. Nach Einschätzung der erfaßten Organi-
sationen werden zwischen 20 und 80 % der für die 
ehrenamtliche Tätigkeit entstehenden Kosten durch 
die ehrenamtlich Tätigen selbst erbracht. Der von den 
Ehrenamtlichen eingebrachte Eigenbeitrag erfolgt ins-
besondere für Fahrten, Verpflegung, Telefon, Porto, 
Arbeits- und Büromaterial, Kopien, Literatur, Kleidung, 
Eintrittsgelder, kleine Geschenke, Nutzung privater 
Geräte und Räumlichkeiten, Kinderbetreuung, Fort- 
und Weiterbildung. Zu diesem finanziellen Eigenbei-
trag kommt - insbesondere bei freiberuflich und selb-
ständig Tätigen - mitunter noch ein je nach zeitlichem 
Aufwand nicht unbeträchtlicher Verdienstausfall. 

Für viele Vereine, Organisationen und Initiativen ist die 
Arbeit ohne die von Ehrenamtlichen privat über-
nommenen Kosten nicht denkbar. 

8. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung 
über die durchschnittliche wöchentliche Bean-
spruchung ehrenamtlich Tätiger und über die 
Dauer (Lebenszeit) ihrer Tätigkeit? 

Gemäß der Zeitbudget-Studie beträgt die durch-
schnittliche wöchentliche Beanspruchung ehrenamt-
lich Tätiger (ohne soziale Hilfe, z. B. Pflege und Be-
treuung von Personen) für die Ausübung ihres Amtes 
(ohne die dazugehörenden Wegezeiten) 4,5 Stunden. 
Männer sind mit durchschnittlich fünf Stunden mehr 
als eine Stunde in der Woche länger ehrenamtlich tätig 
als Frauen (3,75 Stunden); vgl. Antwort zu Frage 2. Die 
Wegezeiten im Zusammenhang mit der ehrenamt-
lichen Arbeit erhöhen den wöchentlichen Zeitaufwand 
nochmals um durchschnittlich rd. 20 %. Die durch-
schnittliche Beanspruchung ehrenamtlich Tätiger über 
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die Dauer (Lebenszeit) ihrer Tätigkeit wird von der 
amtlichen Statistik nicht erhoben. 

Den meisten der befragten Verbände und Organisatio-
nen waren weder konkrete Aussagen zum zeitlichen 
wöchentlichen Umfang noch zur Dauer ehrenamtlicher 
Tätigkeit im Hinblick auf die Lebenszeit möglich. Die 
wöchentliche Belastung wird - auch in Abhängigkeit 
von der wahrgenommenen Position und der Tätigkeit 
an sich - zwischen 1,5 Stunden und einem Umfang 
„wie ein zweites Beschäftigungsverhältnis" angege-
ben. Deutlich wurde allerdings, daß es sich meist nie 
um  ein kurzzeitiges ehrenamtliches Engagement han-
delt, sondern vielmehr um ein Engagement, das über 
Jahre bis zu Jahrzehnten reicht. Einige Organisationen 
sprechen von einem Zeitraum zwischen einem und 
15 Jahren. Bei den Angaben handelt es sich meist um 
Schätzwerte. Nur für wenige Bereiche des Ehrenamtes 
liegen genauere Daten vor. 

Einige Studien machen Aussagen zum zeitlichen Ein-
satz Ehrenamtlicher. Die Untersuchung des Instituts für 
Entwicklungsplanung und Strukturforschung an der 
Universität Hannover zu Jugend und gesellschaftlicher 
Mitwirkung weist für Niedersachsen für den Bereich 
der Jugendarbeit einen durchschnittlichen wöchent-
lichen Einsatz von 3,8 Stunden nach. In der Jugend-
arbeit wird nach Untersuchungen des Landesjugend-
ringes Baden-Württemberg von ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern im Durchschnitt ein 
Engagement für den Verband oder die Gruppe in 
einem Umfang von 20 Stunden pro Monat erbracht, 
was in etwa einer wöchentlichen Stundenzahl von 
5 Stunden entspricht. 

Nach Angabe des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge geht die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege von durchschnitt-
lich -20 Wochenstunden ehrenamtlicher Tätigkeit für 
den Bereich des sozialen Ehrenamtes aus. 

Aus den Ergebnissen einer Umfrage des Deutschen 
Naturschutzringes (DNR) e.V. bei seinen Mitgliedsver-
bänden lassen sich durchschnittlich rd. 6 Wochenstun-
den ehrenamtlicher Tätigkeit für den Umwelt- und 
Naturschutz errechnen. 

Die durchschnittliche wöchentliche Beanspruchung 
ehrenamtlicher Mitarbeiter beläuft sich auf rd. 4 Stun-
den in den Sportvereinen der alten Bundesländer 
und auf rd. 5 Stunden in den neuen Bundesländern. 
Durchschnittlich wird die Vereinstätigkeit in den alten 
Bundesländern mit 323 Stunden und in den neuen 
Bundesländern mit 369 Stunden im Monat durch 
ehrenamtliche Mitarbeiter getragen. Die monatliche 
ehrenamtliche Belastung in den unterschiedlichen 
Funktionen der Sportvereine ergibt sich aus der Tabelle 
A4 im Anhang. 

Die ehrenamtlichen Funktionsträger der Sportver-
bände, z. B. als Präsident eines Fachverbandes, wen-
den im Durchschnitt ca. 15 Stunden in der Woche für 
ihre gesamte ehrenamtliche Tätigkeit im Sport auf. 
Etwa die Hälfte (49 %) ist bis zu 10 Stunden in der 
Woche tätig. Ein Viertel der ehrenamtlichen Funk-
tionsträger in Sportverbänden widmet 5 bis 10 Stunden 

und 16 % mehr als 25 Stunden in der Woche ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit. 

(Quelle: Winkler, J. u. a., Verbände im Sport. Eine em-
pirische Analyse des Deutschen Sportbundes und aus-
gewählter Mitgliedsorganisationen, BISp-Reihe Bd. 
43/1985) 

Am Beispiel der Position der Vereinsvorsitzenden wird 
deutlich, daß ehrenamtliche Tätigkeiten im Sport über 
einen längeren Zeitraum ausgeübt werden. 68 % der 
Vereinsvorsitzenden in den alten bzw. 58 % in den neuen 
Bundesländern üben ihr Amt länger als 4 Jahre aus. 
Die Mehrzahl von ihnen war schon vorher in anderen 
Positionen ehrenamtlich im Verein tätig. Nach den vom 
Deutschen Turnerbund (DTB) im Jahre 1988 erhobe-
nen Angaben ergibt sich für die einzelnen Funktionen 
der DTB-Vereine folgende durchschnittliche Amts-
dauer: Oberturnwart 10 Jahre, 1. Vorsitzender/Kassie-
rer/Frauenwartin 9 Jahre, 2. Vorsitzender/Pressewart 
6 Jahre, Jugendwart 5 Jahre (Quelle: Digel u. a., Turn- 
und Sportvereine). 

Schöffen sollen an nicht mehr als 12 Sitzungstagen pro 
Jahr, d. h. durchschnittlich einem Sitzungstag im 
Monat, tätig sein. Ist ein Schöffe zu mehr als doppelt 
so vielen Einsätzen herangezogen worden, kann er 
seine Streichung von der Schöffenliste beantragen. Als 
Schöffe soll ferner nicht berufen werden, wer 8 Jahre 
als Schöffe tätig war und dessen letzte Dienstleistung 
weniger als 8 Jahre zurückliegt. Diese Vorschriften 
sollen eine unangemessene Belastung vermeiden. Ins-
besondere bei den Großen Strafkammern kann aber in 
umfangreichen, langwierigen Verfahren oft nicht ver-
hindert werden, daß Schöffen über Monate oder sogar 
Jahre hinweg mehrmals in der Woche im Einsatz sind. 

Die Seniorinnen und Senioren, die sich wegen eines 
ehrenamtlichen Engagements an ein Seniorenbüro 
wenden, sind bereit, durchschnittlich 15 Stunden pro 
Monat einzusetzen. Dabei zeigen sich Unterschiede 
nach dem Alter, in denen sich die individuellen Bela-
stungsgrenzen spiegeln: Ehrenamtliche unter 60 Jah-
ren wollen sich mit ca. 20 Stunden pro Monat enga-
gieren, 60- bis 69jährige mit 12 Stunden und über 
70jährige mit etwa 8 Stunden. 

Während die traditionellen Vereine und Verbände auf 
feste Mitgliederstrukturen zurückgreifen können, die 
auch über einen längeren Zeitraum hinweg in ein eh-
renamtliches Engagement einmünden, findet sich bei 
den Initiativen und neueren Bewegungen ohne feste 
Mitgliederstrukturen eine starke Fluktuation. Dies läßt 
sich quantitativ nicht über eine Befragung der Organi-
sationen erfassen. Im Hospizbereich z. B. wird eine Be-
grenzung des Einsatzes auf ca. ein Jahr in der Regel für 
erforderlich gehalten, um die Belastungsgrenze der 
Ehrenamtlichen nicht zu überschreiten. 

9. Wie hoch schätzt die Bundesregierung die Zahl 
der ehrenamtliche Tätigen in traditionellen Or-
ganisationsstrukturen ein, wie hoch die Zahl 
der außerhalb der traditionellen Strukturen 
ehrenamtlich Tätigen? 
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Eine systematische Unterscheidung der in Antwort zu 
Frage 2 genannten ehrenamtlich Tätigen nach der 
Organisationsstruktur ist auf der Grundlage der Zeit-
budget-Studie nicht möglich. 

Die amtliche Statistik erfaßt bisher nicht Personen, die 
sich in Selbsthilfegruppen und sog. Netzwerken ehren-
amtlich engagieren. Die Zahl solcher Initiativen ist seit 
Ende der 70er Jahre stark angewachsen. Schätzungen 
der Deutschen Gesellschaft für Freizeit e.V. gehen 
von rd. 60 000 Selbsthilfegruppen mit ca. 2,2 Millionen 
Mitgliedern aus. Nach Berechnungen des Instituts für 
wissenschaftliche Analysen und Beratung (ISAB), Köln, 
beträgt die Zahl der Selbsthilfe-Aktiven ca. 2,6 Millio-
nen Menschen bei 67 500 Gruppen. 

III. Bereitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher 
Tätigkeit 

10. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse dar-
über, aus welchen Beweggründen Bürgerinnen 
und Bürger ehrenamtlich tätig sind? 

Die persönlichen Motive für ehrenamtliche Tätigkeit 
sind sehr vielfältig. So breit wie das Spektrum ehren-
amtlicher Tätigkeit ist, so vielschichtig sind auch die 
Beweggründe dafür. Eine vollständige Aufzählung al-
ler denkbaren oder genannten Motive ist unmöglich. 

Ehrenamtliches Engagement folgt oft der Erkenntnis, 
daß es in einer freiheitlichen Gesellschaft engagierter 
Bürgerinnen und Bürger nicht ausreicht, in allen Be-
reichen und zur Lösung von jedem Problem nach dem 
Staat zu rufen. Ehrenamtlich Tätige fühlen sich mitver-
antwortlich für die Gestaltung ihres persönlichen - ggf. 
auch ihres beruflichen - Umfeldes, der Gesellschaft 
oder der Politik, sie nehmen Verantwortung wahr für 
sich, für Mitmenschen und für die Gemeinschaft sowie 
die Umwelt. Ehrenamtliches Engagement hat seinen 
Ausgangspunkt oft auch ganz einfach in dem Wunsch, 
die Freizeit sinnvoll mit anderen Menschen gemeinsam 
zu gestalten, Spaß und Freude zu haben und Anerken-
nung zu erfahren, Hobbys zu pflegen, Kenntnisse zu 
vertiefen und Fähigkeiten zu verbessern, Qualifikatio-
nen zu erwerben oder zu erweitern, entsprechend der 
Devise: Indem ich etwas für andere tue, tue ich auch 
etwas für mich. 

In der Motivation zum Ehrenamt wird in verschiedenen 
Studien der empirischen Forschung und in den Zu-
schriften nahezu aller Verbände in den letzten Jahr-
zehnten eine Wertverschiebung beobachtet: Waren 
früher für die Übernahme von Ehrenämtern häufiger 
Pflichtgefühl sowie - bewußt oder unbewußt - auf-
grund geringerer sozialstaatlicher Absicherungen die 
Abhängigkeit auch vom freiwilligen Engagement an-
derer und damit das Erfordernis gegenseitiger Hilfe 
maßgebend, so hat heute die durch die ehrenamtliche 
Tätigkeit vermittelte persönliche Bef riedigung und Er-
füllung einen höheren Stellenwert erhalten. Wichtig ist 
Menschen heute vielfach die Berücksichtigung per-
sönlicher Fähigkeiten und Neigungen. Es besteht je-
doch kein Widerspruch zwischen freiwilligem Engage-
ment und der Selbstverwirklichung des einzelnen. Der 

Einsatz für andere oder den Umwelt- und Naturschutz 
kann im Gegenteil oft wesentlich zur Selbstverwirk-
lichung beitragen. In manchen Ehrenämtern sind die 
persönlichen Interessen und die der Gruppe, in der 
man aktiv mitarbeitet, identisch. Spezifische Ziele oder 
Anliegen und ihre Vertretung oder Durchsetzung in-
nerhalb der Gesellschaft hat man sich zu eigen ge-
macht oder sind der eigentliche Grund für das frei-
willige Engagement. 

11. Teilt die Bundesregierung die von Organisa-
tionen, Verbänden und Vereinen geäußerten 
Klagen über ein spürbar nachlassendes ehren-
amtliches Engagement? 

Wenn ja, worin sieht sie die Ursachen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welchen 
Tätigkeitsfeldern besonders gravierende 
Rückgänge zu verzeichnen sind? 

Wenn ja, in welchen? 

12. Hat die Bundesregierung Erkenntnisse dar-
über, daß die Ursachen für die fehlende Bereit-
schaft, ehrenamtliche Tätigkeiten auszuüben, 
in der zunehmenden Professionalisierung ei-
nerseits - u. a. bedingt durch eine Expansion 
staatlich gewährter Leistungen mit dem Ziel 
einer allseitigen Versorgung - und dem immer 
stärker werdenden Streben nach Individuali-
sierung der Lebensformen andererseits liegen? 

Wenn ja, wie begründet sie dieses? 

13. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß 
das Nachlassen ehrenamtlichen Engagements 
die Ursachen auch in den Strukturen der Ver-
eine, Verbände und Organisationen haben 
kann? 

Wenn ja, wie begründet sie dieses? 

Die Fragen 11 bis 13 werden zusammenhängend be-
antwortet. 

Nicht alle Verbände und Organisationen klagen über 
Probleme, ehrenamtlich Tätige zu finden. Mitunter sind 
in den letzten Jahren auch Zuwächse zu verzeichnen. 
Eine Erhebung der Caritas-Konferenzen aus den Jah-
ren 1993/94 zeigt z. B., daß in der Caritasarbeit im Erz-
bistum Köln mehr Personen für die Übernahme eines 
Ehrenamtes gewonnen werden konnten, als Ehren-
amtliche ausgeschieden sind. In der Katholischen und 
der Evangelischen Kirche allgemein ist jedoch ein 
Rückgang an Ehrenamtlichen zu verzeichnen. Andere 
Organisationen, wie z. B. Seniorenverbände, Träger 
der Familienarbeit oder manche Organisationen, die im 
Umwelt- und Naturschutz aktiv sind, haben nach eige-
nen Angaben keine Rückgänge zu beklagen. Andere 
wiederum bestätigen eine Zunahme der Aktivität in 
den neuen Bundesländern bei gleichzeitig abnehmen-
dem Engagement in den alten Ländern. 

Insgesamt teilt die Bundesregierung die Auffassung, 
daß es in den meisten Bereichen der Gesellschaft zu-
nehmend schwieriger wird, Menschen zur Mitglied-
schaft in und damit zur Bindung an Vereine und Orga-
nisationen zu gewinnen. Dies gilt verstärkt für ehren-
amtliche Mitarbeit und für das Eingehen dauerhafter 
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Verpflichtungen gegenüber gesellschaftlichen Organi-
sationen. Dort , wo Schwierigkeiten aufgrund von 
Rückgängen oder wachsendem Bedarf gesehen wer-
den, gibt es laut Verbänden und Untersuchungen die 
unterschiedlichsten Ursachen. 

Das folgende Zitat des Deutschen Caritasverbandes 
läßt sich auf die meisten Bereiche ehrenamtlicher Ar-
beit übertragen: „Wenn persönliche Betroffenheit und 
Mitwirkungsmöglichkeit an Lösungen gegeben sind 
und wenn Aufgaben zeitlich bef ristet angegangen 
werden können, dann gibt es genügend engagierte 
Menschen. Ehrenamtliche, die alles tun und die über 
einen langen Zeitraum hinweg viele Stunden pro 
Woche investieren können, gibt es immer weniger. " 

Insbesondere die folgenden Tendenzen, die zum Teil 
kennzeichnend für den Wandel in der Gesellschaft sind 
und die von vielen Trägern ehrenamtlicher Arbeit be-
stätigt werden, tragen zu den steigenden Schwierig-
keiten bei der Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter 
bei: 

Die Pluralisierung der Gesellschaft hat für eine Vielfalt 
von neuen ehrenamtlichen Arbeitsmöglichkeiten und 
-feldern gesorgt. Das vergrößert für den einzelnen die 
Chance, eine zu ihm besonders gut passende, quasi 
individuell zugeschnittene ehrenamtliche Tätigkeit zu 
finden, macht es den Organisationen gleichzeitig aber 
auch schwerer, den „geeigneten" Ehrenamtlichen für 
die jeweilige Aufgabe zu erreichen. 

Die zunehmende Differenzierung und Pluralisierung 
der Gesellschaft haben auch dazu geführt, daß die 
Prägekraft tradierter Bindungen und Lebensformen 
innerhalb gesellschaftlicher Milieus gemindert wurde. 
Die Mitgliedschaft z. B. in gewerkschaftlichen, politi-
schen oder konfessionellen Organisationen wird heute 
nicht mehr unreflektiert von Generation zu Generation 
weitergegeben, die Menschen prüfen vielmehr kritisch 
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Anforde-
rungen und Ansprüche an sich selbst, ihre Familien 
und ihr weiteres persönliches Umfeld, auf welche Bin-
dungen sie sich einlassen. Einer Arbeit, die unmittelbar 
am Ergebnis orientiert ist, wird oft der Vorrang vor 
einer dauerhaften Mitgliedschaft in Vereinen gegeben. 

Die Zahl der Väter, die mehr Zeit als bisher mit ihrer 
Familie verbringen, ist in den letzten Jahren gewach-
sen. Dieses familiäre Engagement verkleinert zwar das 
für außerberufliche und ehrenamtliche Tätigkeiten zur 
Verfügung stehende Zeitbudget, dennoch scheint dies 
sich nicht negativ auf die außenfamiliäre Engagement-
bereitschaft auszuwirken, wie die Antwort zu Frage 3 
belegt. 

Hinzu kommt: In den letzten Jahren hat nicht nur eine 
Expansion des kommerziellen Freizeit- und des kultu-
rellen Angebotes stattgefunden, auch das Spektrum 
der Vereins- und Verbandslandschaft ist breiter ge-
worden. So zeigen Studien des Deutschen Kulturrates 
e.V. deutlich, daß in den 80er Jahren auf der Bundes-
ebene eine rege Verbandsgründungstätigkeit festzu-
stellen war. Da meist dem Zusammenschluß zu Bun-
desverbänden die Gründung von Organisationen auf 
kommunaler, regionaler und Landesebene vorausgeht, 
kann angenommen werden, daß diese Gründungs

-

aktivität auch auf den genannten anderen Ebenen 
stattgefunden hat. Das bedeutet, daß einer bestimmten 
Anzahl an bereits aktiv oder potentiell ehrenamtlich 
Engagierten eine Vielzahl von möglichen Vereinen, 
Verbänden und Organisationen gegenübersteht. Wenn 
man davon ausgeht, daß die Zahl derer, die sich 
ehrenamtlich engagieren, nicht beliebig vergrößerbar 
ist, bedeutet dies, daß Verluste an ehrenamtlich Enga-
gierten bei einigen Vereinen mit Gewinnen bei an-
deren einhergehen. 

Auch innerhalb der Gruppe der freiwillig und ehren-
amtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger vollzieht sich 
ein Strukturwandel zu Lasten dauerhafter Bindungen 
und Verpflichtungen, der jedoch durch eine Auswei-
tung des kurzzeitigen, überschaubaren und projektbe-
zogenen Engagements mindestens ausgeglichen wird. 
Dieses Engagement kann zwar dauerhafte Tätigkeit 
Ehrenamtlicher nicht ersetzen, wohl aber wirkungsvoll 
unterstützen und ergänzen. Es liegt daher insbe-
sondere auch im Interesse des Ehrenamts, das nach wie 
vor bestehende unausgeschöpfte Potential an solcher 
Freiwilligenarbeit noch besser auszuschöpfen. 

Der geschilderte Strukturwandel beweist: Individuali-
tät und Solidarität schließen sich gegenseitig nicht aus. 
Es besteht keine generelle Scheu gegenüber ehren-
amtlichem Engagement, jedoch gehen der Übernahme 
von Verantwortung heute verstärkt Willensbildungs-, 
Abwägungs- und Entscheidungsprozesse voraus. Dem 
entsprechen vielfach die Bedingungen der Selbsthilfe 
und Selbstorganisation von Initiativen besonders gut, 
die dadurch an Attraktivität gewinnen. Hieran knüpfen 
die Rahmenbedingungen ehrenamtlicher Arbeit ins-
gesamt offensichtlich noch nicht überall in ausreichen-
dem Maße an. Manche Organisationen beobachten die 
Tendenz freiwillig Tätiger, sich verstärkt vor Ort zu 
engagieren, während die Möglichkeit, Ziele auf Lan-
des- oder Bundesebene zu verwirklichen, eher als 
gering eingeschätzt wird. 

Vor diesem Hintergrund werden seit einiger Zeit in der 
Bundesrepublik Deutschland verschiedene neue Wege 
der Förderung des freiwilligen Engagements disku-
tiert. So wird z. B. im Modellprogramm Seniorenbüro 
der Bundesregierung bereits seit 1992 u. a. die Förde-
rung des freiwilligen Engagements älterer Menschen 
„für sich und andere" erfolgreich erprobt. Die Senio-
renbüros informieren über Aktivitätsmöglichkeiten vor 
Ort, beraten zu individuellen Neigungen und Be-
dürfnissen sowie den vorhandenen Möglichkeiten 
eines - auch generationenübergreifenden - ehrenamt-
lichen Engagements und vermitteln an Träger, Initia-
tiven und Organisationen, die ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter suchen. Durch die Senio-
renbüros, die inzwischen an beinahe 100 Standorten in 
der Bundesrepublik Deutschland - mehr als die Hälfte 
von ihnen außerhalb des Modellprogramms - existie-
ren, konnten in erheblichem Umfang neue Aktivitäts-
potentiale auch für die Gesellschaft erschlossen wer-
den. 

Mit Aufmerksamkeit beobachtet die Bundesregierung 
auch die Arbeit der in einigen Kommunen bestehenden 
Freiwilligenzentren, -agenturen oder Ehrenamtsbör-
sen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, an frei- 
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williger oder ehrenamtlicher Arbeit Interessierte ver-
schiedener Altersgruppen in entsprechende Tätig-
keiten bei geeigneten Trägern zu vermitteln. Auf 
fachlichen Rat des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend fördert die Stiftung Ju-
gendmarke das Projekt „Freiwilligenzentrum" des Ju-
gendrings Dortmund, das der Förderung der frei-
willigen Tätigkeit in der Jugendarbeit dient. 

Im Rahmen der Untersuchung des Deutschen Kultur-
rates e.V. „Stand und Perspektiven ehrenamtlicher Ar-
beit im Kulturbereich" haben zwar ca. 64 % der Ver-
bände angegeben, daß sie den Eindruck haben, die 
Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement sinke. 
Als Begründung wurde jedoch vornehmlich die kür-
zere zeitliche Dauer des Engagements ehrenamtlich 
Tätiger angesprochen. Verschiedene Verbände mach-
ten dabei deutlich, daß sie für konkrete Vorhaben, z. B. 
eine Ausstellung, ein Konzert, eine Unterschriftenak-
tion, eine Lesung, eine kulturpolitische Initiative u.v.m. 
durchaus auf ausreichend ehrenamtliche Kräfte zu-
rückgreifen können. Doch möchte sich ein großer Teil 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter eher kurz- bis mittel-
fristig einbinden lassen als langfristige Verpflichtun-
gen eingehen; offenbar wollen viele Menschen in zu-
nehmendem Maß eher ergebnisorientiert arbeiten als 
sich über einen langen Zeitraum einem Verein ver-
schreiben. 4 ) 

Insgesamt ist das Freizeitbudget der Bevölkerung in 
den letzten Jahrzehnten vor allem aufgrund kürzerer 
Arbeitszeiten angewachsen. Dennoch wurden offenbar 
aus dem insgesamt angestiegenen Zeitbudget der Be-
völkerung für die Förderung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit bislang keine Vorteile gezogen. Dies liegt 
zum Teil daran, daß die weiteren Wege und das größere 
Maß an notwendiger Mobilität und Flexibilität man-
chen Zeitgewinn der Berufstätigen wieder aufheben. 
Auch die stärkere Erwerbstätigkeit von Frauen hat zur 
Folge, daß immer mehr von ihnen im Ehrenamt nicht 
nur auf ihre Familien, sondern auch auf betriebliche 
Erfordernisse Rücksicht nehmen müssen. Das verlangt 
eine stärkere Rücksichtnahme auf das Zeitbudget der 
Ehrenamtlichen, wenn die unverändert bestehende 
Bereitschaft zum Ehrenamt genutzt werden soll. Insbe-
sondere bei jungen Menschen erschwert die zu-
nehmend geforderte Mobilität in Beruf und Ausbildung 
die kontinuierliche Arbeit und längerfristige Bindun-
gen in Ehrenämtern. Schwierigkeiten auf dem Ar-
beitsmarkt und das Gefühl der Unsicherheit des eige-
nen Arbeitsplatzes führen bei manchen auch dazu, sich 
noch stärker, mitunter sogar allein auf die berufliche 
Tätigkeit (und auf die Familie) zu konzentrieren. Diese 
Gewichtung geht dann zu Lasten ehrenamtlicher 
Tätigkeit. 

In nahezu allen Bereichen, in denen traditionell ehren

-

amtliche Tätigkeit besonderes Gewicht hat, hat es zu

-

gleich in den letzten Jahrzehnten einen Prozeß zu- 

4) Die Untersuchung des Deutschen Kulturrates e.V. hat gezeigt, daß sich die früher vermehrt anzutreffende lebenslange Verbundenheit zu einem 
Verein, Verband oder einer spezifischen kulturellen Ausdrucksform zu einem Engagement gewandelt hat, das den individuellen unter-
schiedlichen Lebenszusammenhängen eher entspricht. So ist beispielsweise in der kirchlichen evangelischen Büchereiarbeit eine Verjüngung 
der ehrenamtlichen Mitarbeiter - und vor allem der Mitarbeiterinnen - zu beobachten; hier sind im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten derzeit 
vielfach Frauen anzutreffen, die sich in der sog. Familienphase befinden, sich aber nicht ganz auf den häuslichen Bereich zurückziehen wollen, 
sondern sich bis zur Rückkehr in den Beruf ehrenamtlich engagieren. Ihr Engagement verändert sich mit der Rückkehr in die Berufstätigkeit. 

nehmender Professionalisierung gegeben, der sich 
auch auf die Tätigkeit ehrenamtlicher Kräfte selbst 
auswirkt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der be-
stehenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt stellen sich 
viele Menschen die Frage, ob sich ehrenamtliche Ar-
beit für sie lohnt, wenn andere für eben diese Arbeit 
eine Bezahlung bekommen. Eine fehlende Abgren-
zung zwischen ehrenamtlicher und hauptamtlicher Ar-
beit kann auch ein Grund für einen Rückgang von 
freiwilligem und ehrenamtlichem Engagement sein. 

In den Tätigkeitsbereichen, in denen für die Wahr-
nehmung ehrenamtlicher Aufgaben andere als die be-
ruflichen Qualifikationen notwendig sind, sind die An-
forderungen an Ehrenamtliche in den letzten Jahr-
zehnten durch die Komplexität der Aufgabenfelder, 
die zunehmende Verrechtlichung und die Ansprüche 
an das Fachwissen gestiegen. Dies hat zusätzliche 
Herausforderungen und Chancen für die Qualifizie-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebracht, 
gleichzeitig aber auch das Zeitbudget erhöht, das er-
forderlich ist, um den Anforderungen gerecht zu wer-
den. 

Das Verhältnis zwischen hauptamtlich professionellen 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterin-
nen ist nicht immer angemessen und spannungsfrei. 
Hauptamtlich Tätige sind bisher häufig weder vom Ar-
beitszuschnitt noch von ihrer Ausbildung her aus-
reichend für den Umgang mit ehrenamtlichen Mit-
arbeitern gerüstet. Dies mindert die Attraktivität eh-
renamtlicher Tätigkeit und reduziert die Zahl von 
Menschen, die bereit sind, sich in bestehende Struk-
turen ehrenamtlicher Dienste einzubinden. Es wäre zu 
begrüßen, wenn schon während der Ausbildung in 
einschlägigen Berufen z. B. im sozialen Bereich dem 
Aspekt der Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen 
und Ehrenamtlichen stärker Rechnung getragen wird. 

Wie die Untersuchung des Deutschen Kulturrates e.V. 
festgestellt hat, kann im Kulturbereich nicht davon ge-
sprochen werden, daß eine stärkere Professionalisie-
rung zu einer Abnahme ehrenamtlichen Engagements 
führt. Im Gegenteil: Hier wird von den verschiedenen 
Verbänden vielmehr die Auffassung vertreten, daß 
durch die Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen ehrenamtliches Engagement ge-
weckt werden kann. In dem Maße, in dem der Vorstand 
und auch andere ehrenamtlich Tätige von admini-
strativen Aufgaben entlastet werden, können sie sich 
verstärkt ihrem „eigentlichen" Anliegen widmen. Ent-
sprechendes gilt gemäß verschiedener Untersu-
chungen auch für den Bereich des Sports, für den 
Seniorenbereich, wie die Ergebnisse des Modellpro-
gramms Seniorenbüro zeigen, sowie nach eigenen An-
gaben für den Wirkungsbereich des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes. 

Darüber hinaus wurde von verschiedenen rein ehren

-

amtlich arbeitenden Verbänden im Kulturbereich auf 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5674 

die Erfahrung verwiesen, daß gerade von seiten der 
Verwaltung und Politik große Vorbehalte gegenüber 
ausschließlich ehrenamtlich arbeitenden Vereinigun-
gen bestehen. Ehrenamtliche hätten den Eindruck, daß 
ihnen unterstellt werde, ein Vorhaben nicht pro-
fessionell durchführen zu können, und zum Teil von 
daher eine Ablehnung der Unterstützung bestimmter 
Vorhaben erfolge. Auf die Dauer führe dies entweder 
zum Erlahmen des ehrenamtlichen Engagements auf-
grund häufiger Erfolglosigkeit oder aber zu einer nicht 
immer gewünschten Professionalisierung, um Teilbe-
reiche erfolgreicher abwickeln zu können oder um die 
Interessen gegenüber der politischen Ebene besser 
durchsetzen zu können. In diese Richtung tendieren 
auch Aussagen anderer Verbände und Organisationen. 

Die Untersuchung des Deutschen Kulturrates e.V. hat 
darüber hinaus ergeben, daß die Strukturen in ver-
schiedenen Verbänden, Vereinen und Organisationen 
des Kulturbereichs zum Teil hinderlich sind, neue 
ehrenamtlich Aktive zu gewinnen. Der Wunsch nach 
Kontinuität der Verbandsarbeit nach innen und außen 
führt teilweise dazu, daß sich immer dieselben enga-
gieren und andere potentielle Interessenten aufgrund 
ihres Erfahrungsrückstandes den Mut verlieren und 
sich zurückziehen. Hier mag bei einigen Verbänden 
Handlungsbedarf bestehen. Verschiedene kulturelle 
Vereinigungen haben sich aus diesem Grunde ent-
schlossen, ihren Mitgliedern eher projektorientierte 
Aktivitäten anzubieten. Insgesamt ist ein Trend zu 
offeneren Angebotsformen festzustellen. 

Der Bundesregierung sind keine Längsschnittunter-
suchungen bekannt, die ein Nachlassen des ehren-
amtlichen Engagements generell oder in einzelnen 
Tätigkeitsfeldern im Sport eindeutig quantitativ be-
legen. Die absolute Zahl der ehrenamtlich Tätigen im 
Sport hat nach den Ergebnissen einer Studie in Nord-
rhein-Westfalen zwischen 1986 und 1992 - nach einem 
bundesweiten Rückgang zwischen 1982 und 1986 - 
sogar um 2,5 % zugenommen. Andererseits sehen nach 
Erhebungen durch die angeführte FISAS-Studie 1991 
85,6 % der befragten Sportvereine in der Mitarbeiter-
gewinnung ihr größtes Problem; etwa 25 % der benö-
tigten Ehrenämter seien nicht besetzt. Eine Ursache für 
diesen vordergründigen Widerspruch liegt darin, daß 
die Mitgliederzahl in den Sportvereinen überpropor-
tional gegenüber dem Zuwachs bei der Zahl ehren-
amtlich Tätiger gewachsen ist. (Quelle: Friedrich/Puxi, 
Arbeitswelt, Lebensstile, Freizeitverhalten und die 
Auswirkungen auf den Sport - in Nordrhein-Westfa-
len -, 1994) 

Nach der FISAS-Studie 1991 ist die Bereitschaft des 
einzelnen Vereinsmitglieds, sich in seinem Sportverein 
zu engagieren, besonders von drei Faktoren abhängig: 

— der Anreizstruktur der Aufgabe, 

— der Einbindung der Mitarbeiter in den Verein und 

— der Bindung an den Sport. 

Für Vereine und Verbände ergibt sich die Notwendig-
keit einer aktiven Personalpolitik auch für ehren-
amtliche Mitarbeiter, die diese Faktoren berücksichtigt 
und langfristig vorbereitet, wer wann welche Position 
einnehmen soll. Dazu gehören die Motivation der Mit

-

glieder, ihre persönliche Ansprache und Einbindung in 
den Verein mit Beteiligung bei bestimmten Aufgaben 
bzw. Projekten, die Qualifizierung, frühe Einbeziehung 
der Jugendlichen sowie die Förderung des Zusam-
menwirkens mit hauptamtlichen Mitarbeitern und 
„Funktionären" . Gerade die oft angeführte zu-
nehmende Individualisierung in der Gesellschaft weist 
auf die Notwendigkeit angepaßter Mitarbeiterrekru-
tierung vor allem durch persönliche Kontakte und Ba-
sisnähe des Vorstandes hin. Aus der FISAS-Studie 1991 
gibt es ernstzunehmende Hinweise, daß Klagen über 
die Schwierigkeit, ehrenamtliche Mitarbeiter zu ge-
winnen, häufig eher eine Folge des Rekrutierungs-
prozesses als mangelnder Motivation der Mitglieder 
sein könnten. Der Deutsche Sportbund hat mit sei-
nem Personalentwicklungs-Programm im Rahmen der 
Kampagne „Sportvereine - für alle ein Gewinn" die 
Verbesserung der Mitarbeitergewinnung eingeleitet. 

Die Ausweitung staatlichen Handelns hat in den letz-
ten Jahrzehnten nicht nur zur sozialen Absicherung 
gegen die großen Risiken in unserer Gesellschaft ge-
führt, sondern darüber hinaus auch in weiten Teilen der 
Gesellschaft zu einem Rückgang eigenverantwort-
lichen Handelns. Vielfach wird die Verantwortung für 
die Behebung von Problemen statt beim einzelnen 
beim Staat und anderen Institutionen gesucht. Wo der 
einzelne sich nicht mehr als „Nächster" oder zumindest 
als der Nähere in der Verantwortung sieht, ist er auch 
weniger bereit, sich ohne Gegenleistung zu enga-
gieren. 

Ein tendenziell größerer Teil der Gesellschaft scheint 
den Wert einer Tätigkeit heute zunehmend anhand der 
finanziellen Gegenleistung zu bemessen. Auch dies hat 
Auswirkungen auf das Ansehen ehrenamtlicher Tätig-
keit, die „umsonst" erbracht wird. Die Stärkung des 
Bewußtseins für die Eigenverantwortlichkeit und des 
Gemeinsinns ist daher neben der Beachtung der viel-
fältigen Motive zu ehrenamtlicher Arbeit eine wichtige 
Grundlage für die Förderung ehrenamtlichen Engage-
ments. 

Verschiedene Untersuchungen zeigen ein scheinbares 
Desinteresse von Frauen an der Politik und am 
Engagement in politischen Parteien. Bei Frauen zwi-
schen 20 und 30 Jahren stagniert das politische Inter-
esse, während es sich bei Männern in dieser Alters-
spanne sprunghaft weiterentwickelt. Ein entschei-
dender Grund liegt vermutlich darin, daß sich zentrale 
Lebensereignisse wie Ausbildungsabschluß und Be-
rufseinstieg, Heirat und Familiengründung bei Frauen 
häufiger als bei Männern auf diese gedrängte Zeit-
spanne konzentrieren. Frauen fehlt in diesen Jahren oft 
die Zeit, sich politisches Wissen anzueignen, was die 
Anteilnahme und damit auch das Engagement in poli-
tischen Fragen behindert. Unterlegenheits- oder Ohn-
machtsgefühle können hinzutreten und die Vorbehalte 
gegenüber politischen Aktivitäten verstärken. Aber 
auch Frauen, die sich engagieren möchten, stoßen 
häufig auf Barrieren: Neben dem Zeitfaktor wirken sich 
insbesondere innerverbandliche Strukturen, Diskus-
sionsstil und Umgangsformen, aber auch zum Teil noch 
immer vorhandene Vorurteile gegenüber weiblichem 
Engagement negativ aus. Das erklärt auch, warum 
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Frauen eher bei unkonventionellen Formen des Enga-
gements, z. B. bei Unterschriftensammlungen, Boykott-
aktionen oder Demonstrationen, genauso aktiv sind wie 
Männer. 

14. Wie beurteilt die Bundesregierung die Bereit-
schaft vieler Bürgerinnen und Bürger, die sich in 
neuen Formen ehrenamtlichen Engagements in 
Selbsthilfe, Selbsthilfeinitiativen und Bürgerin-
itiativen für das Gemeinwohl einsetzen, dies 
aber nicht in den traditionellen Vereinen und 
Verbänden tun wollen? 

Die Bundesregierung begrüßt die Bereitschaft von 
Bürgerinnen und Bürgern zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
in Vereinen und Verbänden ebenso wie das freiwillige 
Engagement in Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeinitia-
tiven und Bürgerinitiativen. Beide Handlungsformen 
sind Zeichen einer mündigen und solidarischen Ge-
sellschaft engagierter Bürgerinnen und Bürger. Sich 
aktiv für eigene und gemeinschaftliche Anliegen und 
für das Gemeinwohl einzusetzen ist eine wesentliche 
Bereicherung unserer demokratischen Gesellschaft. 

Es ist Ausdruck eines Wandels in der Gesellschaft, 
wenn Bürgerinnen und Bürger für ihr Engagement 
heute nicht mehr nur traditionelle Vereine und Ver-
bände wählen, sondern auch andere Organisations-
formen wie Selbsthilfegruppen, Selbsthilfe- und Bür-
gerinitiativen entwickeln oder bevorzugen. Hierbei 
geht die eigene Betroffenheit mit in das solidarische 
Engagement ein. Besondere Merkmale sind die Wün-
sche nach einem selbstbestimmten Handeln in der Ge-
meinschaft einer Gruppe und nach flexibler Organisa-
tion. Selbsthilfeinitiativen sind nicht etwa als Konkur-
renz zu traditionellen Vereinen zu sehen, sondern 
vielmehr als Ergänzung oder zum Teil Stützung her-
kömmlicher Organisationen. 

Im Zentrum jeden ehrenamtlichen Engagements ste-
hen die Zwecke, die erfüllt, und die Wirkungen, die 
erreicht werden sollen. Dabei sind die Formen, in 
denen dieses Engagement verwirklicht wird, von un-
tergeordneter Bedeutung. 

Ungeachtet der Organisationsform sieht die Bundes-
regierung es daher als eine gemeinschaftliche Aufgabe 
von Staat und Gesellschaft an, die Bürgerinnen und 
Bürger zu freiwilligem Engagement zu ermutigen. 

Die unmittelbare Unterstützung konkreter Selbsthilfe-
aktivitäten ist zwar grundsätzlich Aufgabe der dem 
örtlichen Geschehen am nächsten stehenden Ebenen, 
also der Kommunen und der Länder. Dem Bürger-
engagement in Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeinitia-
tiven und Bürgerinitiativen hat die Bundesregierung 
aber im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips mit der 
Förderung zahlreicher Modellprogramme insbeson-
dere in den neuen Bundesländern Rechnung getragen. 
Diese Programme leisten einen Beitrag zur Schaffung 
einer Infrastruktur für das ehrenamtliche Engagement 
außerhalb traditioneller Verbände. Auch die Regelung 
des § 20 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) zur 
Förderung von Selbsthilfegruppen und Selbsthilfekon-
taktstellen mit präventiver und rehabilitativer Zielset

-

zung durch die gesetzlichen Krankenkassen dient die-
sem Zweck. 

15. Wie hoch beziffert die Bundesregierung die 
Wertschöpfung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
insgesamt? 

Da ehrenamtliche Tätigkeiten unentgeltlich erfolgen, 
es also keinen Markt für diese Dienstleistungen gibt, 
läßt sich eine Wertschöpfung wissenschaftlich be-
friedigend nicht berechnen. Sie wird auch nicht in die 
Berechnung des Bruttoinlandsprodukts einbezogen. 
Der Wert einer ehrenamtlichen Tätigkeit geht in den 
meisten Fällen weit über das hinaus, was in Geld ent-
golten werden könnte. 

Gleichwohl lassen sich Hilfsrechnungen aufstellen, die 
die Bedeutung der freiwillig und unentgeltlich er-
brachten Leistungen unterstreichen. Hierzu werden 
tatsächlich gezahlte Stundenlöhne von Arbeitskräften 
aus den Bereichen von Organisationen der Freien 
Wohlfahrtspflege, der Spo rt- und Jugendpflege sowie 
politischer Parteien und anderer Organisationen ohne 
Erwerbscharakter als eine Hilfsgröße herangezogen. 
Der durchschnittliche effektive Nettostundenlohn aus 
diesen Bereichen beträgt laut Beschäftigtenstatistik im 
früheren Bundesgebiet im Jahr 1992 rd. 23 DM, der 
durchschnittliche effektive Bruttostundenlohn ein-
schließlich Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 
rd. 39 DM. Je nachdem, welchen der beiden Stunden-
löhne man der Bewertung zugrunde legt, ergibt sich 
ausgehend von den Ergebnissen der Zeitbudget-Stu-
die ein Schätzwert ehrenamtlicher Arbeit (ohne soziale 
Hilfe) im Jahr 1992 im früheren Bundesgebiet von rd. 
75 Mrd. DM bzw. von rd. 130 Mrd. DM. Entsprechende 
Aussagen zum Schätzwert ehrenamtlicher Arbeit in 
den neuen Ländern sind aufgrund fehlender statisti-
scher Ausgangsdaten nicht möglich. 

In den Zusendungen der Verbände auf die Abfrage 
durch die Bundesregierung wurden zur Errechnung 
der Wertschöpfung teilweise auch andere fiktive Stun-
densätze zugrunde gelegt. Daher wird in den folgen-
den Beispielen meist nur die Zahl der geleisteten 
Stunden wiedergegeben. 

Die FISAS-Studie 1991 geht davon aus, daß die ehren-
amtliche Arbeit in den Sportvereinen bei fehlenden 
ehrenamtlichen Mitarbeitern durch hauptamtliche 
Mitarbeiter übernommen werden müßte. Bei einer an-
genommenen Vergütung von 60 000 DM/Jahr und 
einem Stundensatz von 30 DM wäre eine Folge, daß im 
Kleinverein (bis 300 Mitglieder) der Monatsbeitrag von 
durchschnittlich 10 DM auf 119 DM und im Großverein 
(über 1 000 Mitglieder) von durchschnittlich 23 DM auf 
57 DM erhöht werden müßte. Auf dieser Basis wird die 
Wertschöpfung für die verschiedenen Vereinsgrößen 
nach der dort  durchschnittlich geleisteten ehrenamt-
lichen Stundenzahl ermittelt: 
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Tabelle 2 

Wertschöpfung ehrenamtlicher Tätigkeit für einzelne Sportvereine in den alten Bundesländern 

Vereinsgröße Durchschnittliche Wertschöpfung/Monat Wertschöpfung/Jahr 

(Mitglieder) Stundenzahl/Monat DM DM 

bis 100 98 2 937 35 244 

101 bis 300 242 7 260 87 120 

301 bis 1000 498 14 610 175 320 

über 1000 1 341 40 230 482 760 

(Quelle: FISAS-Studie 1991) 

Die für die neuen Bundesländer ermittelten Werte lie-
gen über diesen Beträgen, weil die in den Vereinen 
geleistete durchschnittliche ehrenamtliche Tätigkeit 
höher ist. 

Auf alle Vereine hochgerechnet wurde eine Wert

-

schöpfung durch ehrenamtliche Tätigkeit in den Sport

-

vereinen in Höhe von knapp 7 Mrd. DM/Jahr ermittelt. 

Der Deutsche Caritasverband beziffert den Hilfeertrag 
in der Freien Wohlfahrtspflege und damit die öffent-
liche Kostenentlastung mit mehr als 5,3 Mrd. DM im 
Jahr. Dies berechnet er auf der Basis des Einsatzes von 
165 000 Vollzeitkräften. Deren Arbeitszeit wäre not-
wendig, wenn man (nach Ermittlungen des Instituts für 
Demoskopie Allensbach) davon ausgehen kann, daß 
die in der Freien Wohlfahrtspflege insgesamt tätigen 
rd. 1,5 Millionen ehrenamtlichen Kräfte nach ihrer 
eigenen Einschätzung durchschnittlich 15,8 Stunden 
pro Monat tätig sind. Das ergibt 284,4 Millionen Stun-
den im Jahr. 

Der Deutsche Naturschutzring (DNR) berechnet den 
Wert der unentgeltlichen Arbeit im Umwelt- und 
Naturschutz aufgrund einer Umfrage bei seinen Mit-
gliedsverbänden auf der Basis von 175 000 ehren-
amtlich engagierten Personen, die mehr als 56 Millio-
nen Stunden im Jahr leisten. Dabei seien eine ganze 
Reihe mitgliederstarker Verbände wie z. B. der Deut-
sche Tierschutzbund noch nicht berücksichtigt. Bei 
diesen Organisationen sei eine Übersicht über den 
Umfang ehrenamtlicher Arbeit in Vorbereitung. 

Für die Seniorenbüros läßt sich die Wertschöpfung 
auf der Basis von Erhebungen bei 25 Seniorenbüros 
berechnen. Danach konnten jährlich von einem Senio-
renbüro durchschnittlich 161 Seniorinnen und Senio-
ren mit einer durchschnittlichen Einsatzbereitschaft 
von rd. 15 Stunden im Monat in ein ehrenamtliches 
Engagement vermittelt werden. Das ergibt allein für 
diese 25 Seniorenbüros jährlich ein neu erschlossenes 
zeitliches Gesamtvolumen von 724 500 Stunden. 

Der Deutsche Heimatbund, der Bundesverband der 
Bürgervereine und Heimatvereine, berechnet die 
Wertschöpfung aus ehrenamtlicher Arbeit in seinem 
Bereich auf der Basis von 150 000 ehrenamtlich Tätigen 
mit einer Leistung von 4 Stunden wöchentlich. 

Für die Schiedsmänner und Schiedsfrauen liegen in 
den Bundesländern Berlin, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und 
Schleswig-Holstein ungefähre Zahlen für die Ersparnis 

der Justiz durch deren Arbeit vor. Angesichts der er-
folgreichen förmlichen Schlichtungsverfahren im Jahr 
1993 ist davon auszugehen, daß die Schiedsmänner 
und Schiedsfrauen insgesamt 15,5 Richterstellen er-
spart haben sowie ca. drei bis vier Rechtspfleger, acht 
Geschäftsstellen, fünf Kanzlisten und zwei Wacht-
meister. Allein die damit verbundenen Personalkosten 
würden ca. 2,5 Mio. DM pro Jahr ausmachen. Werden 
die diesbezüglich erforderlichen Sachkosten hinzuge-
rechnet, ist von mindestens weiteren 2,5 Mio. DM aus-
zugehen, so daß für den hier fraglichen Bereich allein 
für die Justiz ein jährlicher Betrag von 5 Mio. DM an 
Ersparnis an der Untergrenze anzusetzen ist. Die per-
sönlichen Ersparnisse, die die jeweiligen Parteien auf-
grund der Schlichtungsverfahren haben, lassen sich 
nicht beziffern. 

Die Wertschöpfung durch die ehrenamtliche Tätigkeit, 
die mit der beruflich ausgeübten Tätigkeit verknüpft 
ist, läßt sich zahlenmäßig nicht ausdrücken. Das Enga-
gement dort kann durchaus große wirtschaftliche Be-
deutung haben: Zum Beispiel verringert ein effektiver 
Arbeitsschutz die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten und damit die hierfür von den Unter-
nehmen und Sozialversicherungen aufzubringenden 
Kosten. Ohne das Ehrenamt in den verschiedenen 
Gremien in diesem Bereich müßte diese Arbeit entlohnt 
oder durch Einstellung von Personal sichergestellt 
werden, was zu einer weiteren Belastung der öffent-
lichen Haushalte führen würde. 

IV Maßnahmen zur Aufwertung ehrenamtlicher 
Tätigkeit 

16. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß 
ehrenamtliche Tätigkeit mittels einer breit an-
gelegten Kampagne stärker ins Bewußtsein 
des öffentlichen Interesses gerückt werden 
muß? 

Wenn ja, welche Maßnahmen beabsichtigt sie 
zu ergreifen? 

Wenn nein, welche Gründe stehen dem ent-
gegen? 

Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren 
mit den vielfältigen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit, 
wie z. B. Studien und Informationsbroschüren, Veran-
staltungen und Wettbewerbe, und durch die Förderung 
der entsprechenden Arbeit bundesweit tätiger Ver-
bände große Anstrengungen unternommen, die dazu 
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beitragen, die Bedeutung, die Möglichkeiten und die 
Verdienste ehrenamtlich Tätiger im Bewußtsein einer 
breiten Öffentlichkeit zu verankern. 

Bereits in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 
1982 gab der Bundeskanzler das Startzeichen für die 
bedeutendste dera rtige Initiative, als er ankündigte: 
„Wir werden einen Wettbewerb sozialer Initiativen ins 
Leben rufen und besondere Beispiele praktizierter 
Mitmenschlichkeit auszeichnen. Wir wollen in der 
Bundesrepublik nicht nur über die schlechten Beispiele 
klagen, sondern wir wollen durch gute Beispiele Zei-
chen setzen." Daraus wurde die Aktion „Reden ist Sil-
ber. Helfen ist Gold.", die 1983/84 für private Initia-
tiven - mit einer Beteiligung von mehr als 3 000 Men-
schen - und 1985/86 für Ehrenamtliche in der Freien 
Wohlfahrtspflege und der Altenarbeit durchgeführt 
wurde. Aus diesem breiten Spektrum eindrucksvoller 
Beispiele hat der Bundeskanzler zweimal stellvertre-
tend für alle, die durch ihr Handeln und ihre prakti-
zierte Mitmenschlichkeit ein Beispiel geben, Vertre-
terinnen und Vertreter ausgewählter Initiativen in 
Bonn empfangen und ausgezeichnet. 

Darüber hinaus sollen aus der Fülle der öffentlich-
keitswirksamen Maßnahmen zur Aufwertung des Eh-
renamtes nur einige beispielhaft herausgegriffen wer-
den: 

— die Übernahme der Schirmherrschaft über die 
Kampagne des Deutschen Sportbundes „Sport-
vereine - für alle ein Gewinn" durch den Bundes-
kanzler; 

— die Informationsbörsen für Frauen, die vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) betreut werden und die in grö-
ßeren und kleineren Städten über die vielfältigen 
Beteiligungsmöglichkeiten für Frauen vor Ort inf or-
mieren; 

— die Preise für beispielhafte generationenüber-
greifende Aktivitäten, die 1995 im Rahmen des 
Wettbewerbs „Solidarität der Generationen" von 
der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend vergeben worden sind; 

— der Informationsdienst KABI (Konzertierte Aktion 
Bundesjugendplan Innovationen), der, heraus-
gegeben vom BMFSFJ, praktische Erfahrungen der 
Jugendarbeit vermittelt; 

— die Informationsbroschüre des BMFSFJ zum Frei-
willigen Sozialen und Freiwilligen Ökologischen 
Jahr; 

— zur Gewinnung ehrenamtlicher Helfer in der Psy-
chiatrie werden über die dem Bundesministerium 
für Gesundheit nachgeordnete Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Veröffent-
lichungen gefördert (Broschüre „Partner sein", 
„Plakatserie zur Förderung des Ehrenamtes" und 
Faltblätter). 

Besonders geeignet erscheinen der Bundesregierung 
auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen aus der 
Mitte der Gesellschaft selbst. So hat z. B. die 1957 ge-
gründete unabhängige bundesweite Bürgerinitiative 
Aktion Gemeinsinn e.V. in den Jahren 1994/95 unter 
dem Motto „Mensch! Tu was!" zu verstärkter ehren

-

amtlicher Tätigkeit in allen Organisationsbereichen 
und Selbsthilfegruppen aufgerufen. 

Der Vorschlag einer umfassend angelegten Öffentlich-
keitsarbeit der Bundesregierung zugunsten ehren-
amtlicher Arbeit findet bei den Trägern sowohl Ableh-
nung als auch Unterstützung. Die Befürworter von Öf-
fentlichkeitsmaßnahmen betonen die Notwendigkeit 
der Einbeziehung der Vereine und Initiativen sowie der 
Medien, der Durchführung konkreter Aktionen vor Ort 
und der Darstellung des breiten Spektrums ehren-
amtlicher Arbeit. Die vorgebrachten Einwände bezie-
hen sich insbesondere darauf, daß solche Maßnahmen 
der Bundesregierung angeblich das Ziel hätten, von 
der Tatsache abzulenken, daß für das Ehrenamt keine 
weiteren finanziellen Mittel bereitgestellt werden kön-
nen. 

Die Bundesregierung hält diese Einwände für nicht 
stichhaltig. Sie bleibt bei ihrer Haltung, daß ehren-
amtliche Arbeit ehrenamtlich bleiben soll - und das 
heißt unbezahlt. Gerade das aber macht deutlich, wie 
wichtig es ist, die Bedeutung und die Verdienste eh-
renamtlich Tätiger hervorzuheben und öffentlich zu 
würdigen sowie öffentlich dafür zu werben. Hier ste-
hen nicht allein die Träger ehrenamtlicher Arbeit sowie 
die vor Ort in den Ländern und Kommunen Verant-
wortlichen in der Pflicht, auch die Bundesregierung 
sieht sich mit ihrer Öffentlichkeitsarbeit in der Verant-
wortung für die Würdigung von und Werbung für eh-
renamtliche und freiwillige Arbeit. 

Die Bundesregierung sieht es als wichtige Aufgabe an, 
zusammen mit allen Beteiligten, den Kirchen, den 
Verbänden und Vereinen, den Parteien, den Ländern 
und Gemeinden, in gemeinsamen Anstrengungen die 
ehrenamtliche Arbeit aus ihrem häufig anzutreffenden 
Schattendasein herauszuholen. Gefordert sind insbe-
sondere auch die Medien, sich verstärkt dieses Themas 
anzunehmen. Die Bundesregierung wird jedenfalls 
auch in Zukunft dem Ehrenamt im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit große Bedeutung zumessen. 

Öffentlichkeitsarbeit allein, sei es durch staatliche 
Stellen oder durch die Träger, reicht jedoch nicht aus, 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
gewinnen. Entscheidend ist vielmehr auch die persön-
liche Ansprache von möglichen Interessierten vor Ort. 

17. Durch welche finanziellen Maßnahmen fördert 
die Bundesregierung ehrenamtliche Tätigkeit, 
und welche Möglichkeiten sieht die Bundesre-
gierung darüber hinaus? 

Steuerliche Maßnahmen 

Im Einkommensteuergesetz (EStG) gibt es keine spe-
zielle Regelung für ehrenamtliche Tätigkeiten. Das 
EStG setzt die Erzielung von Einkünften voraus und 
nennt in § 2 Abs. 1 die Einkünfte, die der Einkommen-
steuer unterliegen. Aufwendungen, die im Zusam-
menhang mit diesen Einkünften stehen, können ent-
weder als Betriebsausgaben im Rahmen des § 4 EStG 
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oder als Werbungskosten im Rahmen des § 9 EStG bei 
der Ermittlung der Einkünfte berücksichtigt werden. 

Aus Vereinfachungsgründen können nach § 3 Nr. 26 
EStG Aufwendungen für nebenberufliche Tätigkeiten 
als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder für eine ver-
gleichbare nebenberufliche Tätigkeit sowie die neben-
berufliche Pflege alter, kranker oder behinderter Men-
schen im Dienst oder Auftrag einer inländischen juri-
stischen Person des öffentlichen Rechts oder einer 
unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes 
fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke ohne Einzelnach-
weis pauschal bis zur Höhe von 2 400 DM im Jahr von 
den entsprechenden Einnahmen abgezogen werden. 
Es handelt sich um eine Aufwandspauschale, die ent-
sprechende Einkünfte voraussetzt. Die sich hieraus er-
gebenden Steuerausfälle schätzt die Bundesregierung 
1996 auf 450 Mio. DM. 

Forderungen, die Aufwandspauschale des § 3 Nr. 26 
EStG anzuheben und sie auch anderen ehrenamtlich 
oder nebenberuflich Tätigen zu gewähren, sind wie-
derholt vom Deutschen Bundestag abgelehnt worden. 
Eine Erhöhung des Betrages müßte wegen des Gleich-
heitsgrundsatzes alle in § 3 Nr. 26 EStG genannten 
Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag juristischer Perso-
nen des öffentlichen Rechts und gemeinnütziger Or-
ganisationen umfassen und wäre fiskalisch nicht zu 
verkraften. Bei Vorlage von Einzelnachweisen können 
bei jeder Art von ehrenamtlicher Tätigkeit - wie bei 
anderen Einkünften auch - entsprechend den §§ 4 und 
9 EStG auch höhere Aufwendungen von den ent-
sprechenden Einnahmen abgezogen werden. 

Hat eine ehrenamtlich tätige Person gegenüber einer 
Körperschaft, die zum Empfang steuerlich abzugs-
fähiger Zuwendungen berechtigt ist, einen Vergü-
tungs- oder Aufwendungsersatzanspruch, so kann der 
Verzicht auf die Vergütung oder Erstattung unter den 
Sonderausgaben als sog. Aufwandsspende steuerlich 
berücksichtigt werden (§ 10b Abs. 3 Satz 3 und 4 
EStG). Dies setzt voraus, daß aufgrund eines Vertrages 
oder einer Satzung ein Anspruch auf die Vergütung 
oder die Erstattung der Aufwendungen besteht und auf 
die Erstattung des wirksam entstandenen Anspruchs 
verzichtet worden ist. Der Anspruch darf jedoch nicht 
unter der Bedingung des Verzichts eingeräumt worden 
sein. 

Mittelbar wird ehrenamtliche Tätigkeit im gemein-
nützigen Bereich auch dadurch gefördert, daß den 
gemeinnützigen Körperschaften erhebliche Steuerver-
günstigungen gewährt werden. So war es das erklärte 
Ziel des Vereinsförderungsgesetzes vom 18. Dezember 
1989, die ehrenamtlich in den gemeinnützigen Ver-
einen tätigen Bürger durch eine Vereinfachung der 
Vereinsbesteuerung soweit wie möglich von aus 
steuerlichen Gründen notwendigen Arbeiten zu ent-
lasten. Dieses Ziel wurde u. a. durch die Einführung 
einer Besteuerungsgrenze, nach der bei Bruttoeinnah-
men aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieben bis zu insgesamt 60 000 DM im Jahr keine 
Körperschaft- und Gewerbesteuern erhoben werden 
(§ 64 Abs. 3 der Abgabenordnung), erreicht. 

Eine darüber hinausgehende steuerliche Förderung 
ehrenamtlicher Tätigkeit ist nach Ansicht der Bundes-
regierung derzeit nicht möglich. Auch unabhängig von 
Haushaltserwägungen wäre es gesellschaftspolitisch 
fragwürdig, jedwedes ehrenamtliche, gemeinnützige 
oder altruistische Engagement steuerlich oder durch 
eine Prämie zu „entlohnen". 

Berücksichtigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in der 
Sozialversicherung 

Rentenversicherung 

Die gesetzliche Rentenversicherung beruht auf dem 
Versicherungsprinzip; ihre Leistungen werden in der 
Hauptsache durch Beiträge finanziert. Eine Rente kann 
daher grundsätzlich nur aus Zeiten gewährt werden, in 
denen eine Vorleistung gegenüber der Solidargemein-
schaft der Rentenversicherten erbracht worden ist. 

Daher berücksichtigt das geltende Rentenrecht ehren-
amtliche Tätigkeit in den Fällen, wo ein Zusammen-
hang mit einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
besteht, aus der Antwartschaften in der Rentenver-
sicherung begründet werden: 

1. Es wird eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
ausgeübt, deren Arbeitsentgelt wegen einer da-
neben ausgeübten nichtversicherungspflichtigen 
ehrenamtlichen Tätigkeit gemindert ist. Hier gilt 
auch der Betrag zwischen dem tatsächlichen - we-
gen der ehrenamtlichen Tätigkeit geminderten - 
Entgelt und dem Entgelt, das ohne die ehren-
amtliche Tätigkeit erzielt worden wäre (höchstens 
jedoch bis zur Beitragsbemessungsgrenze), als Ar-
beitsentgelt, soweit der Arbeitnehmer dies beim 
Arbeitgeber beantragt. Dies gilt jedoch nur, wenn 
die ehrenamtliche Tätigkeit für bestimmte Insti-
tutionen ausgeübt wird, die gemeinnützige, mild-
tätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. 

2. Es wird eine versicherungspflichtige ehrenamtliche 
Tätigkeit aufgenommen, und im vergangenen Ka-
lenderjahr sind freiwillige Beiträge entrichtet wor-
den. Voraussetzung für die Versicherungspflicht der 
ehrenamtlichen Tätigkeit ist, daß die gezahlte Auf-
wandsentschädigung als Arbeitsentgelt anzusehen 
ist. In einem solchen Fall gilt jeder Betrag zwischen 
dem Arbeitsentgelt und der Beitragsbemessungs-
grenze als Arbeitsentgelt, wenn der Versicherte dies 
beim Arbeitgeber beantragt. Dies gilt nur für 
ehrenamtliche Tätigkeiten für Körperschaften des 
öffentlichen Rechts. 

Die Sicherung von ehrenamtlich tätigen Pflegeper-
sonen ist mit dem Pflege-Versicherungsgesetz erheb-
lich verbessert worden. Die Träger der Pflegever-
sicherung entrichten seit 1. Ap ril 1995 für Pflegeperso-
nen, die nicht erwerbsmäßig einen Pflegebedürftigen 
wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häus-
lichen Umgebung pflegen und daneben nicht oder zu-
mindest nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich er-
werbstätig sind, Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung. Die Höhe der Beitragszahlung richtet sich 
nach der Pflegestufe des Pflegebedürftigen und dem 
Umfang der wöchentlichen Pflegetätigkeit. Die monat- 
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liche Beitragszahlung der Pflegekassen bewegt sich 
zwischen rd. 211 DM und 634 DM monatlich. Damit 
wird die ehrenamtliche Pflegetätigkeit rentenver-
sicherungsrechtlich weitgehend einer Erwerbstätigkeit 
gleichgestellt. Die Pflegezeiten wirken sich seither als 
Pflichtbeitragszeiten sowohl rentenbegründend als 
auch rentensteigernd aus. 

Regelungen, die eine Ausweitung des Katalogs der 
beitragsfreien Zeiten für ehrenamtlich Tätige, die kei-
ner versicherungspflichtigen Beschäftigung nach-
gehen, vorsehen, ohne daß für diese Zeiten Beiträge 
gezahlt werden oder der Rentenversicherung der aus 
der Anrechnung solcher Zeiten resultierende Aufwand 
ersetzt wird, können nicht in Betracht gezogen werden. 
Dem sozialen Charakter der Rentenversicherung ent-
sprechend können zwar auch Zeiten, in denen Ver-
sicherte aus von ihnen nicht zu vertretenden Gründen 
an einer Beitragsleistung gehindert waren, ange-
rechnet werden; solche Zeiten lassen sich jedoch nicht 
weiter ausweiten. Dies gilt erst recht in einer Zeit, in 
der zur Bewältigung der Probleme aufgrund der Wi rt

-schaftsentwicklung und ihrer Auswirkungen auf die 
Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung Ein-
schränkungen bereits notwendig waren und künftig 
sein werden. 

Von daher besteht für ehrenamtlich Tätige, die nicht 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach-
gehen, nur die Möglichkeit, eine rentenrechtliche Ab-
sicherung durch eigene oder durch den Träger erfol-
gende freiwillige Beitragszahlungen herbeizuführen. 

Unfallversicherung 

Ein Versicherungsschutz für Ehrenamtliche gegen 
Unfallgefahren infolge der ehrenamtlichen Tätigkeit 
durch die gesetzliche Unfallversicherung besteht nach 
der Reichsversicherungsordnung (RVO) unter folgen-
den Voraussetzungen: 

1. Personen sind gegen Arbeitsunfälle und- Berufs-
krankheiten kraft Gesetzes versichert, wenn sie im 
Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege 
- auch selbständig, unentgeltlich oder ehrenamt-
lich - tätig sind, soweit die Tätigkeit berufsmäßig 
oder überwiegend ausgeübt wird. Eine Tätigkeit in 
der Wohlfahrtspflege muß geprägt sein durch plan-
mäßige, zum Wohl der Allgemeinheit und nicht des 
Erwerbs wegen ausgeübte vorbeugende oder ab-
helfende unmittelbare Hilfeleistung für gesundheit-
lich, sittlich oder wirtschaftlich gefährdete Mitmen-
schen. 

2. Ferner sind die für den Bund, ein Land, eine Ge-
meinde, einen Gemeindeverband oder eine andere 
Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts ehrenamtlich Tätigen kraft Gesetzes vom 
Unfallversicherungsschutz erfaßt. 

Gemäß Angaben des Bundesverbandes der Unfallver-
sicherungsträger der öffentlichen Hand sind nach § 539 
Abs. 1 Nr. 13 RVO rd. 1,7 Millionen ehrenamtlich Tätige 
versichert. Hierbei handelt es sich um einen Personen-
kreis, der auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene 
ehrenamtliche Tätigkeiten wahrnimmt. 

Maßnahmen auf der Ausgabenseite 

Die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten erfolgt 
zudem durch finanzielle Maßnahmen aus dem Bun-
deshaushalt. Hier sind in erster Linie die Erstattung von 
Reisekosten und von solchen Ausgaben zu nennen, die 
aus der ehrenamtlichen Tätigkeit erwachsen. 

Darüber hinaus erhalten zahlreiche Organisationen, 
insbesondere die Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Stif-
tungen, Selbsthilfegruppen, Arbeitsgemeinschaften 
und Vereine sowie kommunale Träger Zuwendungen 
aus dem Bundeshaushalt, die auch ehrenamtliche 
Tätigkeiten, die Qualifikation und Fortbildung Ehren-
amtlicher sowie die Gewinnung ehrenamtlicher Helfer 
unterstützen. 

Sowohl die nicht unerhebliche indirekte Förderung der 
ehrenamtlichen Tätigkeiten als auch die Höhe der Zu-
wendungsmittel, die unmittelbar im Zusammenhang 
mit der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten bei 
den o. a. Zuwendungsempfängern stehen, lassen sich 
jedoch nicht zahlenmäßig darstellen oder als konkrete 
finanzielle Größe haushaltsbezogen erfassen. 

Die Bundesregierung sieht angesichts der schwierigen 
Haushaltslage keine Möglichkeit, ehrenamtliche 
Tätigkeiten aus dem Bundeshaushalt über das bis-
herige Maß hinaus ohne entsprechende Einsparungen 
bzw. Umschichtungen an anderer Stelle zu fördern. 
Auch in einer solchen Zeit wird die ehrenamtliche 
Tätigkeit in unserer Gesellschaft nichts an Bedeutung 
einbüßen. 

Durch die Verfassung sind die Möglichkeiten des Bun-
des begrenzt. Die Hauptverantwortung für die Unter-
stützung der klassischen Bereiche ehrenamtlicher 
Tätigkeit liegt bei den Ländern und Kommunen, die 
ebenfalls mit unterschiedlichsten Ansätzen ehren-
amtliche Tätigkeit fördern. Dem Bund bleibt jedoch die 
Möglichkeit, Modellprojekte und bundeszentrale, 
überregionale Strukturen zu fördern. Dieser Verant-
wortung kommt die Bundesregierung in großem Um-
fang nach. 

Darüber hinaus ergänzt der Bund den Katastrophen-
schutz der Länder aus Gründen des Zivilschutzes in 
den Aufgabenbereichen Brandschutz, ABC-Schutz, 
Sanitätswesen und Betreuung und finanziert hierzu 
Einsatzfahrzeuge, Ausstattung und Ausbildung für 
Zivilschutzzwecke in Höhe von rd. 110 Mio. DM (für 
1996). Er trägt dadurch dazu bei, daß ehrenamtliche 
Helfer in ihren Organisationen im Katastrophenschutz 
der Länder und Kommunen mitwirken. Die ehren-
amtlichen Heller  der Bundesanstalt Technisches Hilfs-
werk (THW) nehmen im Zivilschutz die Aufgabe 
„Bergung" wahr und verstärken dadurch ebenfalls den 
vom Bund ergänzten Katastrophenschutz der Länder 
und Kommunen. Hierfür steht dem THW jährlich ein 
Betrag von 190 Mio. DM zur Verfügung. Neben der 
finanziellen Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
werden auch weiterhin Helfer für den Dienst im Kata-
strophenschutz vom Wehrdienst freigestellt (vgl. Ant-
worten zu den Fragen 6 und 7). Der Arbeitskreis V der 
Konferenz der Innenminister der Länder berät gegen-
wärtig über Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung 
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der Attraktivität ehrenamtlicher Tätigkeit im Brand-
und Katastrophenschutz. 

18. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse dar-
über vor, daß eine bessere finanzielle Aus-
stattung den Zugang zu ehrenamtlicher Tätig-
keit für Bürgerinnen und Bürger erleichtern 
würde oder ist sie der Auffassung, daß eine über 
das bisherige Maß hinausgehende finanzielle 
Ausstattung ehrenamtlicher Tätigkeit deren 
gesellschaftlicher Bewertung Abbruch tun 
würde? 

In der öffentlichen Diskussion finden in bezug auf die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für ehren-
amtliche Arbeit die Vorschläge die größte Beachtung, 
die eine direkte finanzielle Förderung des Ehrenamts 
zum Ziel haben. Die Bundesregierung ist der Über-
zeugung, daß eine solche Diskussion der Natur des 
Ehrenamts nicht nur nicht gerecht wird, sondern ihm 
sogar schadet. Diese Auffassung wird von vielen Ver-
bänden und Organisationen ausdrücklich geteilt. Ei-
nige von ihnen messen der Förderung von konkreten 
Projekten, in denen ehrenamtliche Arbeit geleistet 
wird, eine größere Bedeutung zu als einer generellen 
finanziellen Förderung des Ehrenamts. 

Es darf nicht die Erwartung geweckt werden, als wäre 
am Ende die bezahlte ehrenamtliche Arbeit möglich. 
Ehrenamtliche Arbeit muß mehr Anerkennung finden, 
aber sie muß ehrenamtlich bleiben, will sich die Ge-
sellschaft nicht ihrer Ressourcen an Menschlichkeit 
berauben. Die Träger sind in der Pflicht, dafür zu sor-
gen, daß ehrenamtliche Tätigkeit allen Bürgerinnen 
und Bürgern möglich ist. Freiwillige und ehrenamtliche 
Tätigkeit sollte nicht von der finanziellen Leistungs-
kraft des einzelnen abhängen. 

Im übrigen verweist die Bundesregierung auf ihre 
diesbezüglichen Ausführungen zu den Fragen 1, 10 
und 17. 

19. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregie-
rung, um bei Arbeitgebern - auch bei den öf-
fentlichen - mehr Verständnis für die ehren-
amtliche Tätigkeit der Beschäftigten zu wecken 
und diese auch im beruflichen Werdegang und 
bei der beruflichen Qualifizierung anzuerken-
nen und anzurechnen? 

Die Bundesregierung weist darauf hin, daß von vielen 
privaten Arbeitgebern die in der ehrenamtlichen Ar-
beit erworbenen Qualifikationen bereits bei der Ein-
stellung anerkannt und gewürdigt werden und hofft, 
daß sich diese Praxis noch stärker durchsetzt. Auch ist 
eine zunehmende Unterstützung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit durch private Arbeitgeber zu beobachten, die 
sich an die Regelungen des öffentlichen Dienstes an-
lehnt. Insbesondere Mitarbeiter, welche ein (kommu-
nal)-politisches Mandat anstreben oder innehaben, 
werden in größeren Unternehmen häufig hierfür frei-
gestellt, ohne berufliche oder finanzielle (etwa An-
rechte auf Betriebsrenten) Nachteile zu erleiden. Für 

bestimmte berufliche Tätigkeiten im sozialen Bereich 
sind einschlägige Erfahrungen durch privates, ehren-
amtliches Engagement von großem Vorteil, mitunter 
sogar Einstellungsvoraussetzung. 

Da sich ehrenamtliche Tätigkeit grundsätzlich dadurch 
auszeichnet, daß sie nicht auf geldwerte Vorteile aus-
gerichtet ist, hält die Bundesregierung es auch nicht für 
zweckmäßig, durch finanzielle Anreize oder gesetzlich 
verordnete Anrechnungen bei privaten Arbeitgebern 
das Verständnis für ehrenamtliche Tätigkeit zu ver-
tiefen. Vielmehr bestünde dann die Gefahr, das Feld 
der eigentlichen Ehrenamtlichkeit zu verlassen und 
den Bereich des Zweiten Arbeitsmarktes zu betreten. 
Zudem könnten sich solche Fördermaßnahmen im 
nachhinein auch als Einstellungshindernis heraus-
stellen. 

Das geltende Recht des öffentlichen Dienstes bietet 
Möglichkeiten, der ehrenamtlichen Tätigkeit von Be-
diensteten entgegenzukommen. In erster Linie gilt dies 
für die Vorschriften über den Sonderurlaub und die 
Arbeitsbefreiung. Entsprechende Regelungen be-
stehen für die Angestellten und Arbeiter des Bundes 
nach den jeweiligen Tarifverträgen bzw. auch außer-
betrieblich in Anlehnung an die genannten beamten-
rechtlichen Bestimmungen. Die Praxis auf diesem Ge-
biet zeigt auch, daß es an Verständnis für die ehren-
amtliche Tätigkeit von Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes im allgemeinen nicht fehlt. Dagegen bereitet 
es Schwierigkeiten, ehrenamtliche Tätigkeiten als sol-
che im beruflichen Werdegang anzurechnen oder sie 
als Elemente der beruflichen Qualifizierung anzuer-
kennen. Dies widerspräche dem Leistungsprinzip, 
welches die berufliche Förderung allein von Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung abhängig macht. 
Dem steht allerdings nicht entgegen, daß bei der Beur-
teilung der Eignung auch Erfahrungen und Fähig-
keiten aus ehrenamtlicher Tätigkeit einbezogen wer-
den, sofern sich diese auch in der beruflichen Qualifi-
kation niederschlagen. 

Im Rahmen der dualen Ausbildung nach dem Berufs-
bildungsgesetz bzw. der Handwerksordnung ist jede 
einschlägige frühere Beschäftigung oder Vorbildung 
gemäß § 29 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes bzw. 
§ 27 a Abs. 2 der Handwerksordnung auf die Aus-
bildungszeit in dem Umfang anzurechnen, der in be-
zug auf den jeweiligen Ausbildungsberuf fachlich an-
gemessen ist. Das gilt auch für ehrenamtliche Tätig-
keiten. 

Die Bundesregierung hält es für erwägenswert, Quali-
fikationen, die im Zusammenhang mit ehrenamtlicher 
Tätigkeit erworben werden, auch im Rahmen der Zu-
lassung zu einschlägigen schulischen und hochschu-
lischen Ausbildungs- und Studiengängen und deren 
Durchführung anzuerkennen. Sie forde rt  die hierfür in 
erster Linie zuständigen Länder auf, die entspre-
chenden Zulassungs-, Ausbildungs- und Studien-
ordnungen auf die Möglichkeiten der stärkeren Aner-
kennung hin zu überprüfen. 



Drucksache 13/5674 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 

20. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesre-
gierung, um bürokratische Hemmnisse (Ver-
wendungsnachweise, Genehmigungsverfah-
ren etc.) bei Bund, Ländern und Gemeinden für 
ehrenamtlich Tätige abzubauen? 

Die Bundesregierung ist grundsätzlich bemüht, bei der 
Konkretisierung der durch das Verwaltungsverfah-
rensgesetz vorgegebenen sehr weiten Rahmenbedin-
gungen die ehrenamtlich Tätigen nicht mehr als not-
wendig zu belasten. Wegen der Vielzahl und Vielfalt 
freiwilliger Tätigkeiten kann meist nur am konkreten 
Einzelfall geprüft werden, ob Vorschriften möglicher-
weise zu eng gefaßt oder Verwaltungsabläufe zu kom-
pliziert gestaltet sind. Entsprechenden Hinweisen geht 
die Bundesregierung nach, um auftretenden Schwie-
rigkeiten jeweils mit geeigneten Maßnahmen zu be-
gegnen. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten, die in der Mehrzahl der 
Fälle im kommunalen Raum angesiedelt sind, unter-
liegen insbesondere einer Vielzahl von Regelungen, 
die durch die Länder und Kommunen erlassen werden. 
Hierauf hat die Bundesregierung keinen Einfluß. 

Für ihre eigene Zuständigkeit hat die Bundesregie-
rung, z. B. für den Kinder- und Jugendplan des Bundes 
(KJP), bereits in den vergangenen Jahren die Finan-
zierung weitgehend auf die vereinfachte Form der 
Festbetragsfinanzierung umgestellt. Gemeinsam mit 
dem Förderausschuß des Bundesjugendkuratoriums 
werden darüber hinaus die Verwaltungsabläufe stän-
dig auf mögliche Erleichterungen untersucht und so-
weit wie möglich sofort umgesetzt. 

21. Ist der Bundesregierung bekannt, welche 
Maßnahmen die einzelnen Bundesländer zur 
Aufwertung ehrenamtlicher Tätigkeit getroffen 
haben? 

Wenn ja, welche sind diese? 

Aus Berichten der Länderregierungen und den zahl-
reichen Antworten auf parlamentarische Anfragen der 
Länderparlamente ist der Bundesregierung bekannt, 
daß die Bundesländer es angesichts der allgemein sehr 
hoch bewerteten Bedeutung ehrenamtlichen Engage-
ments für die Gesellschaft als ihre Aufgabe ansehen, 
die Rahmenbedingungen und Grundlagen für die Ent-
faltung dieses Engagements zu erhalten und zu ver-
bessern. Die meisten Gleichstellungs- bzw. Frauen-
fördergesetze der Länder enthalten Klauseln über die 
Berücksichtigung der Familienarbeit und teilweise der 
ehrenamtlichen Sozialarbeit als Qualifikationsmerkmal 
in geeigneten Fällen bei Einstellung und beruflichem 
Aufstieg. Hinzu kommen Rechtsvorschriften in be-
zug auf Sonderurlaub, Aufwandsentschädigungen und 
Versicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige, steuer-
rechtliche Regelungen für Körperschaften und Vereine, 
bereichsspezifische Förderprogramme sowie Richt-
linien für institutionelle und projektbezogene finan-
zielle Zuwendungen. Auch werden Überlegungen zur 
Betreuung der Kinder ehrenamtlich Tätiger angestellt. 

Darüber hinaus bestehen zahlreiche Formen der Infor-
mation, der Beratung und der Fortbildung im sozialen, 
kulturellen und sportlichen Bereich durch Institutionen 
und Einrichtungen der Länder sowie durch Verbände 
und Hilfsorganisationen. 

Zu den von einigen Landesregierungen gesetzten 
Rahmenbedingungen zählt auch die Verwendung von 
bestimmten Erträgen der Lottogesellschaften zur För-
derung des Sports und der Jugendarbeit. 

Aus den Berichten geht hervor, daß die Länderregie-
rungen es als ihre Verpflichtung ansehen, den im 
ehrenamtlichen Engagement zum Ausdruck gebrach-
ten Bürgersinn für das Gemeinwesen durch Ehrung 
von verdienten Bürgerinnen und Bürgern und Würdi-
gung ihrer Leistungen immer wieder aufs neue in das 
Bewußtsein der Gesellschaft zu rufen und damit Ach-
tung und Anerkennung des Ehrenamts in der Gesell-
schaft wachzuhalten. 

Von vielen Ländern wird aber gleichermaßen betont, 
daß nicht nur die öffentliche Anerkennung des Ehren-
amtes für die Bereitschaft zum ehrenamtlichen Enga-
gement von Bedeutung ist, sondern im gleichen Maße 
die Anerkennung durch das soziale und gesellschaft-
liche Umfeld. 

Die formellen Würdigungen des Ehrenamtes sowie der 
äußere Rahmen, in dem diese Ehrungen und Würdi-
gungen vorgenommen werden, sind von Land zu Land 
unterschiedlich und entsprechen ebenso unterschied-
lich langen Traditionen. Dies drückt sich z. B. in der 
Vielfalt der Auszeichnungen wie z. B. Verdienst-
medaillen und Ehrenzeichen als sichtbares Zeichen der 
Ehrung und Würdigung aus. 

Die Würdigung der Verdienste im Ehrenamt wird nicht 
selten vom fachlich zuständigen Ressortminister oder 
bei herausragenden Anlässen auch vom Ministerprä-
sidenten selbst im Rahmen eines Festaktes (z. B. beim 
Neujahrsempfang) vorgenommen. 

Auszeichnungen dieser Art können sogar, wie z. B. der 
Bürgerpreis des Landes Baden-Württemberg, mit einer 
Geldprämie verbunden sein. 

Vielfach wird aber auch eingeräumt, daß traditionelle 
Formen der Würdigung von Leistung und der Verlei-
hung von Ehrenzeichen vor allem bei jüngeren Men-
schen nicht unbedingt einen Anreiz zum Engagement 
bewirken. 

Angesichts der auch von den Hilfsorganisationen und 
Sportverbänden geäußerten Besorgnis, daß es immer 
schwerer falle, vor allem junge Menschen für ehren-
amtliche Mandate zu motivieren, sind aus der Sicht der 
Landesregierungen neue Konzeptionen notwendig, 
um dem Ehrenamt wieder mehr soziale Beachtung und 
höhere öffentliche Anerkennung zu verschaffen. Diese 
neueren Konzeptionen sind zum Teil schon mit Erfolg 
realisiert worden. 

— So haben z. B. der Landessportbund Nordrhein

-

Westfalen und das Kultusministerium des Landes 
unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten 
das Jahr 1993 zum „Jahr des Ehrenamts " erklärt. In 
über 400 Veranstaltungen wurden Grundsätze und 
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Probleme ehrenamtlichen Engagements aufgear-
beitet und ehrenamtliche Leistungen öffentlich her-
vorgehoben. 

— Baden-Württemberg hat 1993 in vier Städten des 
Landes in Modellprojekten, den „Seniorengenos-
senschaften" , neue Formen bürgerschaftlichen En-
gagements und der Selbsthilfe älterer Menschen 
erprobt und ausgehend von diesen Erfahrungen die 
„Initiative 3. Lebensalter" ins Leben gerufen. Diese 
Initiative wurde im Rahmen der Zusammenarbeit 
europäischer Regionen als „Europäisches Netzwerk 
bürgerschaftlichen Engagements und Selbsthilfe im 
dritten Lebensalter" von der Europäischen Union 
gefördert. 

— Bayern hat 1994 zum „Jahr des Ehrenamts" erklärt. 
In besonderen Veranstaltungen, Veröffentlichungen 
und Ehrungen wurden die großen, durch ehren-
amtliches Engagement erbrachten gesellschaft-
lichen Leistungen verstärkt ins Bewußtsein der 
Öffentlichkeit gerückt. Das Jahr des Ehrenamts hat 
darüber hinaus wichtige, in die Zukunft weisende 
Denkanstöße gegeben. Im Juli 1994 hat der Baye-
rische Landtag das Gesetz über das Ehrenzeichen 
des Bayerischen Ministerpräsidenten beschlossen, 
das jährlich bis zu 2 000 Personen für langjährige 
ehrenamtliche Tätigkeit würdigt. 

— Rheinland-Pfalz hat seit 1971 mit dem Ehren-
soldgesetz eine Rechtsgrundlage, nach der frühe-
ren ehrenamtlichen Bürgermeistern, Beigeordneten 
und Ortsvorstehern ein lebenslanger Ehrensold ge-
währt werden kann. Er gilt als Anerkennung für die 
langjährige Tätigkeit im gemeindlichen Dienst und 
als Ausgleich für Einbußen, die möglicherweise im 
Berufsleben bzw. in der Alterssicherung entstanden 
sind. 

— Das Innenministerium von Mecklenburg-Vorpom-
mern hat 1995 erstmals einen Landespräventions-
preis zum Leitthema „Schutz älterer Mitbürger 
vor Kriminalität" ausgelobt. Der Preis soll die bei-
spielhaften ehrenamtlichen Vorbeugungsinitiativen 
würdigen und ihnen eine erhöhte Aufmerksamkeit 
der Öffentlichkeit verschaffen, aber er soll auch zur 
aktiven Mitarbeit in der Kriminalitätsvorbeugung 
anregen. 

— In Sachsen trat 1993 die „Aktion 55" mit Beschluß 
des Kabinetts in Kraft. Die Aktion soll helfen, ein 
neues Verständnis bürgerschaftlicher Mitsorge, 
Mitverantwortung und Mithilfe zu schaffen, und die 
Bereitschaft fördern, ehrenamtliche Tätigkeiten zu 
übernehmen. Das Programm wendet sich in erster 
Linie an die 55- bis 60jährigen, die, trotz großer Be-
rufs- und Lebenserfahrung, mit dem vorzeitigen 
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben konfrontiert 
sind. Ihnen werden in Projekten der Jugendlichen- 
und Seniorenbetreuung, im Umweltschutz, in der 
Arbeitslosen- und Ausländerbetreuung und an-
deren Projektbereichen die Möglichkeit und Gele-
genheit für eine sinnvolle und befriedigende ehren-
amtliche Tätigkeit außerhalb des Arbeitsmarktes, 
aber mitten in der Gesellschaft geboten. Den eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wird unter bestimmten Förderungsvoraussetzungen 

eine steuerfreie Aufwandsentschädigung von mo-
natlich 200 DM gezahlt. 

— In Brandenburg besteht seit 1994 das Förderpro-
gramm „55 Aufwärts" , das sich an den gleichen 
Personenkreis wie in der sächsischen „Aktion 55" 
wendet. Die Landesregierung macht jedoch auch 
deutlich, daß ehrenamtliche Tätigkeit kein Ersatz 
für nicht vorhandene Beschäftigungsmöglichkeiten 
ist. Gefördert wird das soziale Engagement in ge-
meinnützigen Vereinen und Verbänden, Selbst-
hilfeeinrichtungen, Kirchengemeinden und Ge-
bietskörperschaften für alte, behinderte und kranke 
Menschen, für Kinder, Jugendliche und für Familien 
in schwierigen Situationen, für Aussiedler und Aus-
länder, Inhaftierte und Haftentlassene sowie für 
Obdachlose. Bei der pauschalierten Aufwands-
entschädigung von monatlich 200 DM wird von 
mindestens 20 Stunden gemeinnütziger Tätigkeit 
ausgegangen. Diese Aufwandsentschädigung ist 
kein Hinzuverdienst im Sinne des Arbeitsförde-
rungsgesetzes. 

Die Sportministerkonferenz der Länder hat auf ihrer 
Sitzung im Dezember 1995 die Sportreferenten-
konferenz beauftragt, gemeinsam mit dem Deutschen 
Sportbund konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur 
Unterstützung des Ehrenamtes im Sport zu entwickeln. 

In den letzten Jahren haben sich in Städten, aber auch 
im ländlichen Raum eine Fülle von neuen Initiativen im 
sozialen Bereich und im Sport , soziokulturelle Zentren, 
Kulturwerkstätten, freie Zentren, freie Theatergruppen 
etc., zumeist in der Trägerschaft eingetragener Ver-
eine, entwickelt und allgemeine Akzeptanz gefunden. 
Diese Einrichtungen sind traditionell eng verbunden 
mit den Ideen der Selbsthilfe, Selbstorganisation und 
Selbstbestimmung, und sie beziehen in ihre Arbeit 
auch die Bedürfnisse sozial benachteiligter Menschen 
und gesellschaftlicher Randgruppen ein. 

Ihre übergreifende Orientierung und Angebotsvielfalt 
haben sie zu wesentlichen Faktoren des kommunalen 
kulturellen Lebens und zu einer Ergänzung des tradi-
tionellen Kulturlebens werden lassen. 

Die Förderung dieser Einrichtungen wird in den Län-
dern unterschiedlich gehandhabt: 

— Baden-Württemberg fördert seit 1987 Maßnahmen 
zur Ausstattung von Kulturinitiativen und sozio-
kulturellen Zentren sowie seit 1991 auch Bau-
maßnahmen. 

— Hessen hat erstmals 1992 Fördermittel für sozio-
kulturelle Projekte in den Haushalt aufgenommen. 

— Schleswig-Holstein fördert institutionell die Lan-
desarbeitsgemeinschaft Soziokultur sowie heraus-
ragende Projekte einzelner Zentren. 

— Niedersachsen fördert seit 1989 Projekte der Sozio-
kultur und gibt seit 1991 auch Zuschüsse für Bau-
maßnahmen sowie für die Geschäftsstelle des Lan-
desverbandes, in dem sich die Zentren zusammen-
geschlossen haben. 

— In den neuen Bundesländern erfolgt die gesamte 
Vereinsförderung im Kulturbereich unter dem Eti-
kett „Soziokultur" . Schwerpunkte der Förderung 
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liegen hier bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen 
und in Projekten und Veranstaltungen gegen Ge-
walt und Ausländerfeindlichkeit. 

Die an den genannten Beispielen aufgezeigte Förde-
rung macht deutlich, daß auch die Länder dem ehren-
amtlichen Engagement als Ausdruck einer humanen 
Gesellschaft und lebendigen Demokratie große Auf-
merksamkeit widmen und vielfältige Anstrengungen 
mit dem Ziel unternehmen, den hohen Stellenwert des 
Ehrenamts für das Gemeinwohl zu erhalten und auf 
Dauer zu sichern. 

V. A uszeichnungen 

22. Welche Bedeutung mißt die Bundesregierung 
staatlichen Ehrungen im Hinblick auf die Be-
reitschaft zur Übernahme ehrenamtlicher Tä-
tigkeit zu und welche Möglichkeiten sieht sie, 
durch Einführung besonderer Auszeichnungen 
für ehrenamtlich Tätige dies auf Bundesebene 
zu dokumentieren? 

Die Bundesregierung sieht in staatlichen Auszeich-
nungen und Ehrungen eine angemessene und er-
mutigende Anerkennung ehrenamtlichen Engage-
ments. 

Seit Stiftung des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland durch Bundespräsident Theodor Heuss im 
Jahre 1951 wird dieser regelmäßig vom jeweiligen 
Bundespräsidenten auch für ehrenamtlich erbrachte 
Leistungen verliehen. Insgesamt spielt das Ehrenamt in 
der heutigen Verleihungspraxis des Verdienstordens 
eine hervorgehobene Rolle. So werden mit der Ver-
dienstmedaille und dem Verdienstkreuz am Bande 
Menschen ausgezeichnet, die durch regelmäßigen 
Einsatz über längere Zeit Gemeinsinn, Belastungsbe-
reitschaft, Ausdauer sowie Bereitschaft zur Übernahme 
von Verantwortung bewiesen haben. Als Beispiele 
seien genannt: jahrelange Pflege z. B. von Familienan-
gehörigen, ehrenamtliches Engagement in der sozia-
len, karitativen oder Kulturarbeit, langjährige aktive 
Mitarbeit in Pfarrgemeinderäten, Vereinen, Personal-
räten, Tätigkeit als ehrenamtlicher Bürgermeister, 
Richter oder Schöffe. 

Es ist im übrigen vorgesehen, die Bedeutung der Ver-
dienstmedaille gerade für den Bereich des Ehrenamtes 
noch stärker hervorzuheben. Einer besonderen, d. h. 
neu zu schaffenden Auszeichnung für ehrenamtlich 
Tätige durch die Bundesregierung bedarf es daher 
nicht. 

Die Bundesregierung unterstützt dabei auch das be-
sondere Anliegen des Bundespräsidenten, mehr 
Frauen auszuzeichnen. Der derzeitige Frauenanteil der 
Ordensträger entspricht in keiner Weise der Bedeutung 
der Frauen in Staat und Gesellschaft und dem Umfang 
der Verdienste, die sich Frauen in unserem Gemein-
wesen erworben haben. Gerade Frauen sind im Be-
reich ehrenamtlicher sozialer Tätigkeit in starkem Maß 
engagiert. Zunehmend wirken und entscheiden sie 
aber auch im politisch-gesellschaftlichen Bereich mit. 
Auszeichnungen könnten gerade hier motivierend sein 

und die gewürdigten Personen eine Vorbildfunktion 
ausüben. 

Neben dem Verdienstorden werden für verschiedene 
gesellschaftliche Bereiche weitere Auszeichnungen 
verliehen, mit denen ehrenamtliches Engagement ge-
würdigt wird, z. B. die vom Bundespräsidenten ge-
stifteten Plaketten für Musik- und Chorvereinigungen 
sowie für Wander- und Sportvereine, mit denen die 
Vereinigungen, nicht aber einzelne Vereinsmitglieder 
ausgezeichnet werden. 

Unterhalb der o. g. staatlichen Ehrungen gibt es viel-
faltige Formen der Auszeichnung ehrenamtlicher 
Tätigkeiten, z. B. Einladungen zu Empfängen des 
Bundespräsidenten, des Bundeskanzlers und anderer 
Regierungsmitglieder oder von Abgeordneten oder 
Gespräche mit ihnen sowie verbandsinterne Auszeich-
nungen und Ehrungen. 

23. Wie beurteilt die Bundesregierung die Ein-
führung eines „Tages des Ehrenamtes" auf 
Bundesebene und sieht sie in der Hervor-
hebung des „International Volunteers Day" der 
Vereinten Nationen eine Möglichkeit, ehren-
amtliche Tätigkeit stärker in das Bewußtsein der 
Bevölkerung zu bringen? 

Anläßlich der 10. Wiederkehr des „International Vo-
lunteers Day" , des internationalen Entwicklungs-
helfertags für die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung, hat die Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend auf die besondere Bedeutung des 
ehrenamtlichen Engagements in einer Grundsatzrede 
zum 5. Dezember 1995 hingewiesen, die sie im Rahmen 
einer gemeinsamen Veranstaltung des Bundesministe-
riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Für-
sorge zur Bedeutung des Ehrenamtes gehalten hat. 
Die Präsidentin des Deutschen Bundestages hat sich 
zur Bedeutung des Ehrenamtes im gleichen Sinne ge-
äußert. 

Solche Veranstaltungen an bestimmten „ Gedenk "tagen 
können Anlaß sein, sich bewußt mit dem Thema zu be-
schäftigen und es in das Licht der Öffentlichkeit zu 
rücken. 

Auch wenn die Ausweitung einer einzelnen Widmung 
oder die Einführung eines neu gewidmeten Tages 
- derzeit gibt es allein z. B. rd. 35 jährliche „ Ge-
denk "tage der Vereinten Nationen - das Gewicht jedes 
einzelnen schmälern kann, steht die Bundesregierung 
der in vielen Bereichen zu beobachtenden Begehung 
des 5. Dezember als „Tag des Ehrenamts" offen und 
zustimmend gegenüber. Die Bundesregierung sieht 
vor, auch in Zukunft am 5. Dezember die Bedeutung 
ehrenamtlicher Arbeit hervorzuheben und die Leistun-
gen ehrenamtlich Tätiger zu würdigen. Länder und 
Kommunen könnten vor allem auch mit dezentralen 
Veranstaltungen vor Ort diese Zielsetzung unter-
stützen. Besonders geeignet erscheinen der Bundes-
regierung Veranstaltungsformen, bei denen einzelne 
ehrenamtlich Tätige in den Mittelpunkt gestellt und so 
auch anderen zur Nachahmung empfohlen werden. 
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Auch die Medien sind in diesem Zusammenhang auf-
gefordert, dem Thema die ihm zukommende Bedeu-
tung beizumessen. 

Ein Beispiel für mögliche Veranstaltungsformen ist der 
erste „European Day on Voluntee ring", der am 5. De-
zember 1995 in Brüssel stattfand und zu dem europa-
weit Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten, 
eingeladen waren. Veranstalter des 1. Europäischen 
Tags des Ehrenamts war das „European Volunteer 
Centre", ein Zusammenschluß von Freiwilligenzentra-
len aus neun europäischen Ländern (Frankreich, 
Großbritannien, Schottland; Belgien, Italien, Däne-
mark, den Niederlanden, Spanien, Schweden). 

VI. Bedeutung von ehrenamtlicher Tätigkeit in der 
Europäischen Union 

24. Haben ehrenamtliche Tätigkeiten in den Län-
dern der Europäischen Union den gleichen 
Stellenwert wie in unserem Gemeinwesen? 

Wie sieht die Förderung in den einzelnen Län-
dern aus? 

Die Frage, ob das Ehrenamt in anderen Staaten der 
Europäischen Union „den gleichen Stellenwert" wie in 
der Bundesrepublik Deutschland hat, läßt sich nur mit 
starken Einschränkungen und großer Vorsicht beant-
worten. Zu unterschiedlich sind von Staat zu Staat die 
Gegebenheiten, die Anlaß zu ehrenamtlicher Tätigkeit 
geben. Denn es unterscheiden sich nicht nur die Wohl-
fahrtssysteme in den einzelnen Staaten noch beträcht-
lich voneinander, sondern auch ganz generell die Ge-
biete, auf denen der Staat tätig wird. Schließlich ist ein 
aussagekräftiger Vergleich auch deshalb nicht mög-
lich, weil - von Schweden abgesehen - bisher in kei-
nem einzigen EU-Staat eine systematische Unter-
suchung über ehrenamtliche Tätigkeit durchgeführt 
wurde. 

Unter diesen Prämissen lassen sich für die Gesamtheit 
der EU-Staaten einige Gemeinsamkeiten feststellen: 
Das Ehrenamt hat einen bedeutenden Stellenwert in 
der Gesellschaft. Die ehrenamtliche Tätigkeit ist aus 
dem gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken. Sie 
hat Tradition und wird von sozialer Zustimmung ge-
tragen. 

Auch die Bereiche, in denen ehrenamtliche Tätigkeit 
geleistet wird, sind im wesentlichen in allen Staaten 
gleich. Sie liegen im Sozial- und Gesundheitsbereich, 
in Kultur, Erziehung, Sport und Wissenschaft sowie 
Umwelt- und Naturschutz. Engagement in politischen 
Parteien wird dagegen in mehreren Staaten, darunter 
Großbritannien, nicht unter Ehrenamt subsumiert. 

Die Wechselwirkung zwischen einem Rückzug des 
Staates aus der öffentlichen Daseinsvorsorge und dem 
ehrenamtlichen Engagement wird in den Staaten, in 
denen freiwillige gemeinnützige Tätigkeit verbreitet 
ist, mit einer gewissen Besorgnis gesehen, so etwa in 
Schweden, Dänemark und Großbritannien. 

Im einzelnen: 

Gesicherte Daten zum Ehrenamt liegen nur für 
Schweden vor. Im Jahr 1993 hatte die Forschergruppe 
des Skoendals-Instituts den Auftrag erhalten, eine sy-
stematische Darstellung der ehrenamtlichen Tätig-
keit in Schweden zu erarbeiten. 1994 legte sie dem 
„Komitee für Sozialdienst", einem Parlamentsaus-
schuß, den Bericht unter dem Titel „Freiwillige Sozial-
arbeit - systematische Darstellung und Übersicht" vor. 
Die Untersuchung ergab, daß 94 % der Bevölkerung 
zwischen 16 und 74 Jahren Mitglied in mindestens ei-
ner Vereinigung sind, 39 % aktiv in dieser Vereinigung 
tätig sind und 48 % in den letzten zwölf Monaten vor 
der Erhebung freiwillige Einsätze geleistet haben. 

Die Unterstützung des Ehrenamtes wird als Unter-
stützung der Träger ehrenamtlicher Tätigkeit ver-
standen. In Schweden gibt es ca. 200 000 dera rtige 
Vereinigungen und Organisationen, von denen 75 % in 
sog. Reichsverbänden zusammengeschlossen sind. Die 
Finanzierung der Aktivitäten dieser Organisationen ist 
in hohem Maße abhängig von öffentlicher Unterstüt-
zung. 95 % der untersuchten Organisationen erhielten 
öffentliche Zuschüsse vom Staat, 90 % von den Ge-
meinden und 80 % von den Provinzverwaltungen. Fast 
die Hälfte der Organisationen decken mehr als zwei 
Drittel ihrer Aktivitäten über öffentliche Zuschüsse. 
Bei 10 % lag der Anteil sogar bei über 90 % der Aktivi-
täten. Mit diesen öffentlichen Zuschüssen werden 
auch hauptamtlich Beschäftigte bezahlt; die Hälfte der 
Organisationen hat zur Zeit mindestens 25 % der Be-
schäftigten auf der Gehaltsliste. 

Neben Schweden nehmen Großbritannien und die 
Niederlande für sich in Anspruch, den umfangreich-
sten Freiwilligen-Sektor zu besitzen. In Großbritannien 
gibt es ca. 200 000 registrierte gemeinnützige Organi-
sationen (charities) und wohl noch einmal genauso 
viele nicht registrierte. Die Registrierung bringt vor al-
lem steuerliche Vorteile und erleichtert die Sammlung 
von Spenden und öffentlichen Mitteln. Politische Be-
tätigung ist in registrierten „cha rities" untersagt. Es 
wird geschätzt, daß jeder vierte Bürger/jede vierte 
Bürgerin in Großbritannien regelmäßig in einer dieser 
Organisationen mitarbeitet. Die Unterstützung durch 
die Regierung belief sich im Haushaltsjahr 1991/92 auf 
insgesamt 3,4 Mrd. Pfund; davon ging der über-
wiegende Anteil (2,9 Mrd. Pfund) an „cha rities", die 
sich die Förderung des gemeinnützigen Wohnungs-
baus bzw. die Verbesserung der Wohnumwelt zum Ziel 
gesetzt hatten. Seit 1995 steht als weitere Einnahme-
quelle die neu eingeführte nationale Lotterie zur Ver-
fügung, mit ca. 1,2 Mrd. Pfund im vergangenen Jahr. 
Die „charities" beklagen allerdings, daß der Spenden-
ausfall aufgrund der Lotterie größer sei als die Zu-
wendungen durch die Lotte rie. 

In den Niederlanden waren nach Untersuchungen 
des statistischen Amtes 1992 rd. 2,7 Millionen Bürger 
ehrenamtlich tätig. Dies entspricht 23,8 % der Bevöl-
kerung über 18 Jahre. Diese Bürger leisten im Durch-
schnitt 15,5 Stunden monatlich ehrenamtliche Tätig-
keit. Auf diese Weise werden in den Niederlanden 
jährlich rd. 500 Millionen Stunden ehrenamtliche 
Tätigkeit verrichtet. Die meisten ehrenamtlich Tätigen 
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sind Ortsverbänden landesweit oder regional tätiger 
Organisationen angeschlossen. Die großen landesweit 
tätigen Organisationen wie z. B. das niederländische 
Rote Kreuz oder Amnesty International haben prak-
tisch im ganzen Land Ortsverbände. Andere Organisa-
tionen, die auf die Mitarbeit ehrenamtlich tätiger Bür-
ger und Bürgerinnen angewiesen sind, können sich 
zwei sektoral ungebundenen Interessenverbänden, 
dem „Centrum voor Ingebouwde Vorming" (CIV) und 
dem „Nederlands Centrum Vrijwilligers Werk" (NCV), 
anschließen. Der wichtigste Interessenverband NCV 
begreift sich dabei als nationales Koordinations- und 
Informationsbüro und Fortbildungszentrum der ehren-
amtlich Tätigen in den Niederlanden. Die politische 
Unterstützung und staatliche Förderung erfolgen 
durch das für die ehrenamtliche Tätigkeit zuständige 
Kultusministerium. Zur Umsetzung werden ver-
schiedene Maßnahmen ergriffen, wobei die indirekte 
Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeit den Vor-
zug erhält. Sie wirkt durch den Abbau von gesetzlichen 
Behinderungen, die Unterstützung der Interessen-
vertretung des NCV, die Förderung von Fortbildungs-
maßnahmen und die Förderung von Innovations-
projekten. Zu dem Abbau von gesetzlichen Behin-
derungen gehört es, daß für die ehrenamtlich Tätigen 
eine Erhöhung der steuerlichen Abzugsmöglichkeit für 
die Aufwandsentschädigung eingeführt wurde; sie be-
trägt seit dem 1. Januar 1996 1 200 hfl jährlich. Das 
Ministerium hat einen Fond zur Förderung der Weiter-
bildung von ehrenamtlichen Kräften eingerichtet, der 
von einem gemeinsamen Ausschuß des NCV und des 
CIV verwaltet wird. Er hat ein Volumen von 1 Mio. hfl 
pro Jahr. Die Unterstützung von Einzelprojekten be-
trug 1992/93 rd. 2,3 Mio. hfl. 

Für Finnland ähnlich wie für Schweden gilt, daß das 
umfassende und großzügige staatliche Sozial- und Ge-
sundheitssystem nichts an der Bedeutung des Ehren-
amts geändert hat. Bei der Förderung steht die Unter-
stützung der Organisationen, in denen ehrenamtliche 
Tätigkeit geleistet wird, im Vordergrund. Sie erfolgt in 
erheblichem Maße aus öffentlichen Mitteln, z. B. aus 
der Spielautomatengesellschaft. Ein bedeutender Trä-
ger, bei dem sich ehrenamtlich Tätige engagieren, ist 
die evangelisch-luthe rische Kirche. Eine landesweit 
operierende Zentrale aller Freiwilligen-Organisationen 
oder einen nationalen Zusammenschluß gibt es nicht. 
Eine Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen auf dem 
Gebiet der Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung 
ist nicht notwendig, da in Finnland alle Bewohnerinnen 
und Bewohner von der Krankenversicherung und 
Volksrente erfaßt sind. 

In Dänemark soll knapp ein Viertel der Bevölkerung 
ehrenamtlich tätig sein, und zwar Männer und Frauen 
gleichermaßen. Durchschnittlich arbeiten Ehrenamt-
liche jeweils vierzehn Stunden im Monat in dieser 
Position. Der dänische Staat hat seit Anfang der 80er 
Jahre verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die un-
entgeltliche freiwillige Tätigkeit zu fördern. So hat er 
1983 das „National Committee on Volunteer Effo rt " 
gegründet und 1992 das „Danish Volunteer Center", 
das Information, Beratung, Fortbildung und Dokumen-
tation bietet. 

In Frankreich geht man davon aus, daß 700 000 Ein-
richtungen bestehen, in denen ehrenamtliche Tätigkeit 
geleistet wird. Jährlich sollen 60 000 neue Einrich-
tungen entstehen. Sieben Millionen Menschen leisten 
ehrenamtliche Tätigkeit; ihre Leistung entspricht in der 
Gesamtheit 750 000 Ganztagsbeschäftigten. Zusam-
men machen die Haushalte der Einrichtungen ein 
Volumen von 217 Mrd. FF aus. Man geht davon aus, 
daß 50 % aller Franzosen in irgendeiner Weise zur 
Finanzierung ehrenamtlicher Tätigkeit beitragen, wo-
bei allerdings nicht zwischen eigener Tätigkeit und 
Spenden differenziert wird. 

In Italien hat das Ehrenamt sowohl eine katholische als 
auch eine sozialistisch-laizistische Tradition. Her-
kömmlicherweise wurde ehrenamtliche Tätigkeit be-
sonders in den Bereichen ausgeübt, in denen die staat-
liche Verwaltung schwach ausgeprägt war, nämlich im 
sozialen Sektor. Seit dem Zusammenbruch des alten 
Parteiensystems 1992 besetzen die freiwilligen Dienste 
zunehmend ein Vakuum, indem sie politische Inter-
essen, z. B. den Schutz von Ausländerinnen und Aus-
ländern und den Schutz der Natur, nachdrücklich ver-
treten. Auch in Italien wird durch ehrenamtliche 
Tätigkeit ein erhebliches Arbeitspensum erbracht. Man 
schätzt, daß die ehrenamtliche Tätigkeit umgerechnet 
300 000 Vollarbeitsplätzen entspricht. Die ehrenamt-
liche Tätigkeit wird vom Staat geschützt, der in be-
scheidenem Umfang gewisse Steuererleichterungen 
gewährt. 

Irland ist ein Beispiel dafür, daß Ehrenamt dort ent-
steht, wo der Staat (noch) nicht tätig wird. Hier findet 
ehrenamtliche Tätigkeit in großem Maß im sozialen 
Bereich statt, da bis vor wenigen Jahren die Mittel für 
den Aufbau großer sozialer Dienstleistungen fehlten. 
Viele dieser Tätigkeiten werden jedoch gar nicht sicht-
bar, da aufgrund der noch stabilen Familienstrukturen 
in Irland die Hilfeleistungen z. B. für Alte und Kranke 
innerhalb der Familie erbracht werden. Ein bedeu-
tender Träger ehrenamtlicher Tätigkeit ist die katho-
lische Kirche, der 93 % der Bevölkerung angehören; 
aber auch Sport und Parteien leben vom Ehrenamt. 

In Spanien hat das Ende des Franco-Regimes zu einem 
Anwachsen ehrenamtlicher Tätigkeit geführt. Durch 
die in der demokratischen Verfassung von 1978 erst-
mals grundrechtlich gewährten Rechte, Vereinigungen 
und Stiftungen zu bilden, wurde die Gründung von 
Nichtregierungsorganisationen ermöglicht und geför-
dert. Genaue Angaben über die Anzahl der ehren-
amtlich Beschäftigten in Spanien gibt es nicht. Nach 
groben Schätzungen sind es 500 000 Personen. Die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer sind meistens zwi-
schen 18 und 30 Jahre alt, haben einen mittleren 
Schulabschluß oder eine Universitätsausbildung und 
widmen durchschnittlich 8 bis 12 Stunden in der Woche 
der ehrenamtlichen Arbeit. Geplant ist, einen natio-
nalen Freiwilligenplan und ein nationales Freiwilli-
genzentrum zu errichten, um ehrenamtliche Tätigkeit 
landesweit zu koordinieren. Das Gesetz über den so-
zialen Freiwilligendienst vom 15. Januar 1996 regelt 
erstmals die ehrenamtliche Tätigkeit auf nationaler 
Ebene. Die ehrenamtliche Tätigkeit kann ganz oder 
teilweise als Wehrersatzdienst anerkannt werden. Vor- 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/5674 

aussetzung ist, daß ein Freiwilligendienst von minde-
stens sechs Monaten abgeleistet wird. Auch verschie-
dene Regionen haben die ehrenamtliche Arbeit ge-
regelt (Katalonien, Aragon, Andalusien, Mad rid,  Ca-
stilla-León und Castilla La Mancha). Die Unterstützung 
ehrenamtlicher Tätigkeit liegt in der Finanzierung der 
Organisationen und Träger, für die freiwillig gearbeitet 
wird. Alle Bürger und Bürgerinnen können über 0,52 % 
ihrer Einkommensteuer insoweit bestimmen, als sie sie 
entweder der Kirche oder einer wohltätigen Organisa-
tion zusprechen. Die so eingenommenen Steuergelder 
werden an die verschiedenen Organisationen und Trä-
ger verteilt. Das waren 1994 insgesamt 9,8 Mrd. Pts. 
Davon entfallen rd. 3 % auf Ausbildungs- und Förde-
rungsprogramme für Freiwillige. Ehrenamtliche Tätig-
keit wird weiterhin dadurch gefördert, daß Spenden für 
Organisationen, die freiwillige Mitarbeiter haben, von 
der Steuer absetzbar sind. 

Zu den übrigen EU-Staaten Belgien, Luxemburg, 
Österreich, Portugal und Griechenland liegen keine 
gesicherten Angaben vor. 

Anhang 

Liste der Organisationen, die sich an der Umfrage der 
Bundesregierung zu dieser Großen Anfrage beteiligt 
haben 

Aktion Gemeinsinn e.V. 
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. 
Amnesty International, Sektion der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. 
AOK-Bundesverband 
Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungs-
einrichtungen e.V. 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrserzieher 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände 
e.V. 
Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft e.V. 
Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in Deutsch-
land e.V. 
Arbeitskreis „Lernen und Helfen in Übersee" e.V. 

Bund der Deutschen Landjugend 
Bund der Vertriebenen - Vereinigte Landsmann-
schaften und Landesverbände e.V. 
Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren- Organisatio-
nen 
Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe 
Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Mütter- und Familien-
selbsthilfe e.V. 
Bundesausführungsbehörde für Unfallversicherung 
Bundeselternrat, Arbeitsgemeinschaft der Landes-
elternvertretungen in der Bundesrepublik Deutschland 
Bundesverband der Betriebskrankenkassen 
Bundesverband der Freien Berufe 
Bundesverband der Innungskrankenkassen 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften 
Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkas-
sen 
Bundesverband der Unfallversicherungsträger der 
öffentlichen Hand e.V. 
Bundesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte 
e.V. 
Bundesverband für Rehabilitation und Interessenver-
tretung Behinderter 
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
Bundesvereinigung der Straßenbau- und Verkehrsin-
genieure e.V. 
Bundesvereinigung Lebenshilfe für geistig Behinderte 
e.V. 
Bundeswehr-Sozialwerk e.V. 
Bundeszentrale für politische Bildung 

Caritas-Konferenzen Deutschlands 
Christlich Demokratische Union Deutschlands 
Christlich-Soziale Union in Bayern 
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Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands 
Club der Luftfahrt von Deutschland e.V. 

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
Deutsche Bewährungs-, Gerichts- und Straffälligen

-

hilfe 
Deutsche Gesellschaft für Freizeit 
Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung e.V. 
Deutsche Landsenioren 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V. 
Deutsche Vereinigung der Schöffinnen und Schöffen 
e.V. 
Deutsche Vereinigung für die Rehabilitation Behinder-
ter e.V. 
Deutsche Verkehrswacht e.V. 
Deutscher Bauernverband e.V. 
Deutscher Beamtenbund 
Deutscher Behinderten-Sportverband e.V. 
Deutscher Bundesjugendring 
Deutscher Bundeswehr-Verband e.V. 
Deutscher Caritasverband e.V. 
Deutscher Familienverband e.V. 
Deutscher Forstverein e.V. 
Deutscher Frauenrat 
Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
e.V. 
Deutscher Hausfrauen-Bund e.V, 
Deutscher Heimatbund e.V./Bundesverband für Natur- 
und Umweltschutz, Brauchtums- und Denkmalpflege 
Deutscher Hochschulverband 
Deutscher Indust rie- und Handelstag 
Deutscher Kulturrat e.V. 
Deutscher Landfrauenverband 
Deutscher Mieterbund e.V. 
Deutscher Naturschutzring - Bundesverband für Um-
weltschutz e.V. 
Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-Verband e.V. 
Deutscher Raiffeisenverband e.V. 
Deutscher Siedlerbund, Gesamtverband für Kleinsied-
lung und Eigenheim e.V. 
Deutscher Sportbund 
Deutscher Verband für Berufsberatung e.V. 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
Deutsches Medikamenten-Hilfswerk, action medeor 
Deutsches Rotes Kreuz 
Deutsches Studentenwerk 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in 
Deutschland e.V. 

Elternrat Realschule e.V. NW 
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
Evangelische Konferenz für Familien- und Lebens-
beratung e.V. 

Familienbund der Deutschen Katholiken 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen 
Forum Umwelt & Entwicklung 
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. 
Friedrich-Naumann-Stiftung 

Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen 
Gesellschaft für Informatik e.V. 
Greenpeace e.V. 

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften 

Hochschulrektorenkonferenz 

Ingenieurverband Wasser- und Abfallwirtschaft e.V. 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 
Bundesanstalt für Arbeit 
Institut für Soziale Infrastruktur, Verwaltungsberatung 
für Seniorenbüros 
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, Deut-
sche Sektion e.V. 
IUCN, The World Conservation Union 

Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwach-
senenbildung 
Katholische Elternschaft Deutschlands 
Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands e.V. 
Kindernothilfe e.V. 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz 
Landesversicherungsanstalt Oldenburg-Bremen 

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur An-
regung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen 
e.V. 

PRO BAHN e.V. 

Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behin-
derten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V. 
Ring Politischer Jugend 
Robert  Bosch Stiftung 

Senior Experten Service 
Senioren-Union der CDU 
Stiftung Heimkehrer-Erholungs- und Bildungswerk 
Stiftung Mitarbeit 
Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen For-
schung über Wesen und Bedeutung der Freien Berufe 
- Ludwig Sievers Stiftung 

Verband Alleinstehender Mütter und Väter e.V. 
Verband binationaler Familien und Partnerschaften 
e.V. 
Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. 
Verband der Arbeitnehmer der Bundeswehr e.V. im 
Deutschen Beamtenbund 
Verband der Beamten der Bundeswehr e.V. im Deut-
schen Beamtenbund 
Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Ver-
mißtenangehörigen Deutschlands e.V. 
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behin-
derten und Sozialrentner Deutschland e.V. 
Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr 
e.V. 
Verband Deutscher Bürgervereine e.V. 
Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 
Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
Verein Deutscher Ingenieure 
Vereinigung der Techniker im Straßenbau e.V. 

Weisser Ring e.V. 

Zentralverband des Deutschen Handwerks 
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Anhang zu Frage 3 

Tabelle A 1 

Frauenanteil in Führungsämtern der 
Sportorganisationen 

Ebene der Sportorganisation Anteil der 
Frauen 

Vorstände von Vereinen 20 % 

Präsidien der Landessportbünde 18 % 

Präsidien der Spitzenverbände 10 % 

Präsidien der Sportverbände mit 
besonderer Aufgabenstellung 18 % 

Präsidien der Verbände für Wissenschaft 19 % 
und Bildung 

Präsidien der Förderverbände 10 % 

Präsidium des Deutschen Sportbundes ein- 
schließlich Bundesvorstände, Bundes- 
ausschüsse, Kommissionen, Beiräte 20 % 

(Quelle: Anlage zum Jahresbericht des Bundesausschusses Frauen im 
Sport des DSB zur Vollversammlung 1995 in Bonn) 

Tabelle A 2 

Altersverteilung der ehrenamtlichen Funktionsträger 
in Sportverbänden 

Alter vom Hundert 

bis 30 Jahre 4,6 

31 bis 40 Jahre 17,8 

41 bis 50 Jahre 28,1 

51 bis 60 Jahre 30,4 

61 bis 70 Jahre 14,6 

(Quelle: Winkler, J. u. a., Verbände im Sport. Eine empirische Analyse 
des Deutschen Sportbundes und ausgewählter Mitgliedsorganisa-

tionen, BISp-Reihe Bd. 43/1985) 

Tabelle A 3 

Berufe ehrenamtlich tätiger Frauen in Sportverbänden 

Berufsgruppe erlernter 
Beruf 

ausgeübter 
Beruf 

Selbständige 18 11 

Leitende Beamtinnen und 
Angestellte 2 5 

Beamtete Lehrerinnen 24,5 17 

Sonstige Beamtinnen 2 1 

Höhere Angestellte 30 25 

Sonstige Angestellte 15 4 

Facharbeiterinnen 3 - 

Studentinnen 2 3 

Hausfrauen - 24 

Rentnerinnen - 7 

Sonstige 3 2 

(Quelle: Winkler, a. a. O. 

Anhang zu Frage 8 

Tabelle A 4 

Monatliche Beanspruchung ehrenamtlich Tätiger im 
Sport  

Position Monatliche Belastung 
in Stunden 

West 	Ost 

Vorsitzende 20 27 

Stellvertretende Vorsitzende 11 16 

Schriftführer 11 8 

Kassenwarte 15 16 

Sonstige Vorstandstätigkeit 9 9 

Jugendleiter 12 10 

Abteilungsvorstand 5 6 

Schiedsrichter 5 7 

Übungsleiter 12 15 

Sonstige 5 5 

(Quelle: FISAS-Studie 1991) 








